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Abschnitt I  
Allgemeine Vorschriften 

§ 1  
Geltungsbereich 

 Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - nachfolgend 
Beschäftigte genannt -, die in einem Arbeitsverhältnis zum Bund oder zu einem 
Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist. 

 Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

 Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, 
wenn ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart 
sind, sowie Chefärztinnen/Chefärzte,  

 Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hin
ausgehendes regelmäßiges Entgelt erhalten, 

 bei deutschen Dienststellen im Ausland eingestellte Ortskräfte, 

 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die der TV-V oder der TV-WW/NW 
gilt, sowie für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die in rechtlich selbststän
digen, dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegenden und dem fachli
chen Geltungsbereich des TV-V oder des TV-WW/NW zuzuordnenden Be
trieben mit in der Regel mehr als 20 zum Betriebsrat wahlberechtigten Ar
beitnehmerinnen/Arbeitnehmern beschäftigt sind und Tätigkeiten auszu
üben haben, welche dem fachlichen Geltungsbereich des TV-V oder des 
TV-WW/NW zuzuordnen sind, 

Protokollerklärung zu Absatz 2 Buchst. d: 
1Im Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen (KAV 
NW) sind auch die rechtlich selbstständigen Betriebe oder sondergesetzlichen 
Verbände, die kraft Gesetzes dem Landespersonalvertretungsgesetz des Lan
des Nordrhein-Westfalen unterliegen, von der Geltung des TVöD ausgenom
men, wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Buchst. d im Übrigen gegeben 
sind. 2§ 1 Abs. 3 bleibt unberührt. 

 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die ein TV-N gilt, sowie für Arbeit
nehmerinnen/Arbeitnehmer in rechtlich selbstständigen Nahverkehrsbe
trieben, die in der Regel mehr als 50 zum Betriebs- oder Personalrat wahl
berechtigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer beschäftigen, 
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 Beschäftigte, für die der TV-Fleischuntersuchung gilt, 

 Beschäftigte, für die ein Tarifvertrag für Waldarbeiter tarifrechtlich oder 
einzelarbeitsvertraglich zur Anwendung kommt, sowie die Waldarbeiter im 
Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Bayern,  

 Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Kranken
pflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Al
tenpflege, sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Praktikan
ten, 

 Beschäftigte, für die Eingliederungsleistungen gewährt werden, 

 (aufgehoben) 

 Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agentu
ren, sofern deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind, 

 geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV, 

 künstlerisches Theaterpersonal, Orchestermusikerinnen/Orchestermusiker 
sowie technisches Leitungspersonal und technisches Theaterpersonal 
nach Maßgabe der nachfolgenden Protokollerklärungen, 

Protokollerklärungen zu Absatz 2 Buchst. n: 
1. 1Technisches Leitungspersonal umfasst technische Direktorinnen/Di

rektoren, Leiterinnen/Leiter der Ausstattungswerkstätten, des Be
leuchtungswesens, der Bühnenplastikerwerkstatt, des Kostümwe
sens/der Kostümabteilung, des Malsaals, der Tontechnik sowie Chef
maskenbildnerinnen/Chefmaskenbildner. 2Für die benannten Funkti
onen kann in den Theatern je künstlerischer Sparte jeweils nur eine 
Beschäftigte/ein Beschäftigter bestellt werden. 

2. Unter den TVöD fallen Bühnenarbeiterinnen/Bühnenarbeiter sowie 
Kosmetikerinnen/Kosmetiker, Rüstmeisterinnen/Rüstmeister, Schlos
serinnen/Schlosser, Schneiderinnen/Schneider, Schuhmacherin
nen/Schuhmacher, Tapeziererinnen/Tapezierer, Tischlerinnen/Tisch
ler einschließlich jeweils der Meisterinnen/Meister in diesen Berufen, 
Orchesterwartinnen/Orchesterwarte, technische Zeichnerin
nen/Zeichner und Waffenmeisterinnen/Waffenmeister. 

3. In der Regel unter den TVöD fallen Beleuchterinnen/Beleuchter, Be
leuchtungsmeisterinnen/Beleuchtungsmeister, Bühnenmeisterin
nen/Bühnenmeister, Garderobieren/Garderobiers bzw. Ankleiderin



 

7 
 

nen/Ankleider, Gewandmeisterinnen/Gewandmeister, Requisiten
meisterinnen/Requisitenmeister, Requisiteurinnen/Requisiteure, Sei
tenmeisterinnen/Seitenmeister, Tonmeisterinnen/Tonmeister, Ton
technikerinnen/Tontechniker und Veranstaltungstechnikerinnen/Ver
anstaltungstechniker. 

4. In der Regel nicht unter den TVöD fallen Inspektorinnen/Inspektoren, 
Kostümmalerinnen/Kostümmaler, Maskenbildnerinnen/Maskenbild
ner, Oberinspektorinnen/Oberinspektoren, Theatermalerinnen/Thea
termaler und Theaterplastikerinnen/Theaterplastiker. 

 Seelsorgerinnen/Seelsorger bei der Bundespolizei, 

 Beschäftigte als Hauswarte und/oder Liegenschaftswarte bei der Bundes
anstalt für Immobilienaufgaben, die aufgrund eines Geschäftsbesorgungs
vertrages tätig sind, 

 Beschäftigte im Bereich der VKA, die ausschließlich in Erwerbszwecken 
dienenden landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, Weinbaube
trieben, Gartenbau- und Obstbaubetrieben und deren Nebenbetrieben tä
tig sind; dies gilt nicht für Beschäftigte in Gärtnereien, gemeindlichen Anla
gen und Parks sowie in anlagenmäßig oder parkartig bewirtschafteten Ge
meindewäldern, 

 Beschäftigte in Bergbaubetrieben, Brauereien, Formsteinwerken, Gaststät
ten, Hotels, Porzellanmanufakturen, Salinen, Steinbrüchen, Steinbruchbe
trieben und Ziegeleien, 

 Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer, wissenschaftliche und studenti
sche Hilfskräfte und Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akademien und 
wissenschaftlichen Forschungsinstituten sowie künstlerische Lehrkräfte an 
Kunsthochschulen, Musikhochschulen und Fachhochschulen für Musik, 

Protokollerklärung zu Absatz 2 Buchst. s: 
Ausgenommen sind auch wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten, 
Verwalterinnen/Verwalter von Stellen wissenschaftlicher Assistentin
nen/Assistenten und Lektorinnen/Lektoren, soweit und solange entspre
chende Arbeitsverhältnisse am 1. Oktober 2005 bestehen oder innerhalb 
der Umsetzungsfrist des § 72 Abs. 1 Satz 7 HRG begründet werden (gilt 
auch für Forschungseinrichtungen); dies gilt auch für nachfolgende Ver
längerungen solcher Arbeitsverhältnisse.  

 Beschäftigte des Bundeseisenbahnvermögens. 
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 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag ist es in begründeten Einzelfällen mög
lich, Betriebe, die dem fachlichen Geltungsbereich des TV-V oder des  
TV-WW/NW entsprechen, teilweise oder ganz in den Geltungsbereich des 
TVöD einzubeziehen. 2Durch landesbezirklichen Tarifvertrag ist es in begründe
ten Einzelfällen (z. B. für Bereiche außerhalb des Kerngeschäfts) möglich, Be
triebsteile, die dem Geltungsbereich eines TV-N entsprechen, in den Geltungs
bereich  

 des TV-V einzubeziehen, wenn für diesen Betriebsteil ein TV-N anwend
bar ist und der Betriebsteil in der Regel nicht mehr als 50 zum Betriebs- 
oder Personalrat wahlberechtigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer be
schäftigt, oder 

 des TVöD einzubeziehen. 

§ 2  
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 

 Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. 

 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet 
werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren 
Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis. 

 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie 
können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart 
ist. 

 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht 
eine kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmit
telbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt 
die Probezeit. 

§ 3  
Allgemeine Arbeitsbedingungen 

 Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 
gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Ver
schwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsver
hältnisses hinaus. 

 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen 
oder sonstige Vergünstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 
2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den 
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Beschäftigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Ar
beitgeber unverzüglich anzuzeigen. 

 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber 
rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätig
keit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfül
lung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Inte
ressen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten bei demsel
ben Arbeitgeber oder im übrigen öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) 
kann eine Ablieferungspflicht zur Auflage gemacht werden; für die Beschäftig
ten des Bundes sind dabei die für die Beamtinnen und Beamten des Bundes 
geltenden Bestimmungen maßgeblich. 

 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, die/den Beschäf
tigte/n zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie/er 
zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist. 2Bei 
der beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebs
ärztin/einen Betriebsarzt, eine Personalärztin/einen Personalarzt oder eine 
Amtsärztin/einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf 
eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Un
tersuchung trägt der Arbeitgeber. 

 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personal
akten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich 
Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren 
Personalakten erhalten.  

 Die Schadenshaftung der Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis zu ei
nem Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist, ist 
bei dienstlich oder betrieblich veranlassten Tätigkeiten auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. 

 Für die Schadenshaftung der Beschäftigten des Bundes finden die Bestimmun
gen, die für die Beamtinnen und Beamten des Bundes gelten, entsprechende 
Anwendung. 
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§ 4  
Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 

 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt oder 
abgeordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen Be
trieb außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger 
als drei Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören. 

Protokollerklärungen zu Absatz 1: 
1. Abordnung ist die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung bei 

einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben oder ei
nes anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsver
hältnisses. 

2. Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung 
bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben Ar
beitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 

 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit 
ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei 
einem Dritten zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem 
Grund verweigert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unbe
rührt. 4Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt ange
rechnet. 

Protokollerklärung zu Absatz 2: 
Zuweisung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die 
vorübergehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem 
der Allgemeine Teil des TVöD nicht zur Anwendung kommt. 

 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlan
gen des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsver
traglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalge
stellung). 2§ 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

Protokollerklärung zu Absatz 3: 
1Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnis
ses - die auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten. 2Die Modalitä
ten der Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten 
vertraglich geregelt. 
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§ 5  
Qualifizierung 

 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsa
men Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der 
Steigerung von Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nach
wuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompeten
zen. 3Die Tarifvertragsparteien verstehen Qualifizierung auch als Teil der Per
sonalentwicklung. 

 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein An
gebot dar, aus dem für die Beschäftigten kein individueller Anspruch außer 
nach Absatz 4 abgeleitet, aber das durch freiwillige Betriebsvereinbarung wahr
genommen und näher ausgestaltet werden kann. 2Entsprechendes gilt für 
Dienstvereinbarungen im Rahmen der personalvertretungsrechtlichen Möglich
keiten. 3Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berührt. 

 1Qualifizierungsmaßnahmen sind 

 die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompeten
zen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), 

 der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung), 

 die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere 
Tätigkeit; Umschulung) und 

 die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegs
qualifizierung). 

2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den 
Beschäftigten schriftlich bestätigt. 

 1Beschäftigte haben - auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchst. d - An
spruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft, in dem 
festgestellt wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 2Dieses Ge
spräch kann auch als Gruppengespräch geführt werden. 3Wird nichts anderes 
geregelt, ist das Gespräch jährlich zu führen. 

 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme – 
einschließlich Reisekosten - werden, soweit sie nicht von Dritten übernommen 
werden, grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen. 2Ein möglicher Eigenbeitrag 
wird durch eine Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien 
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sind gehalten, die Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichti
gung des betrieblichen und individuellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag 
der Beschäftigten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen. 

 Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit. 

 Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung ein
bezogen werden. 

 Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnah
men so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme er
möglicht wird. 

Abschnitt II  
Arbeitszeit 

§ 6  
Regelmäßige Arbeitszeit 

 1Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen für  

 die Beschäftigten des Bundes durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich, 

 die Beschäftigten der Mitglieder eines Mitgliedverbandes der VKA im Tarif
gebiet West durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich; im Tarifgebiet Ost 
durchschnittlich 40 Stunden wöchentlich, 

− ab dem 1. Januar 2022 durchschnittlich 39,5 Stunden wöchentlich 
und 

− ab dem 1. Januar 2023 durchschnittlich 39,0 Stunden wöchentlich. 

2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in 
die Arbeitszeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, 
aus notwendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage ver
teilt werden. 

(1a) 1Abweichend von Absatz 1 können Beschäftigte und Arbeitgeber im gegenseiti
gen Einvernehmen, frühestens nach Ablauf der Probezeit, die Erhöhung der re
gelmäßigen Arbeitszeit auf bis zu durchschnittlich 42 Stunden wöchentlich (aus
schließlich der Pausen) in Textform vereinbaren. 2Bei der Übernahme von Aus
zubildenden sowie dual Studierenden im Geltungsbereich des Tarifvertrages für 
Studierende in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen im öffentlichen 
Dienst (TVSöD) oder des Tarifvertrages für Studierende in einem dualen Heb
ammenstudium im öffentlichen Dienst (TVHöD) darf die Vereinbarung gemäß 
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Satz 1 nicht bereits mit Beginn des Arbeitsverhältnisses geschlossen werden. 
3Die Erhöhung ist auf maximal 18 Monate zu befristen. 4Verlängerungen sind 
nur befristet und nur in gegenseitigem Einvernehmen möglich. 5Die Verlänge
rungen können jeweils bis zu 18 Monate betragen. 6Die Vereinbarung kann aus 
wichtigem Grund in Textform mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende 
gekündigt werden. 7Soweit tarifvertraglich auf die regelmäßige durchschnittliche 
wöchentliche Arbeitszeit von Vollbeschäftigten Bezug genommen wird, gilt in 
diesem Fall die individuell erhöhte regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach 
Satz 1. 8Näheres kann durch eine Betriebs- oder einvernehmliche Dienstverein
barung geregelt werden. 

 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Ar
beitszeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abwei
chend von Satz 1 kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder 
Schichtarbeit zu leisten haben, ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden. 

 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Be
schäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Ent
gelts nach § 21 von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 
aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Frei
zeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Ar
beitszeit vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag, sowie für den 24. De
zember und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienst
planmäßig ausgefallenen Stunden. 

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 3: 
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die 
wegen des Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Rege
lung nacharbeiten müssten. 

 Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage ei
ner Betriebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des 
§ 12 ArbZG von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden. 

Protokollerklärung zu Absatz 4: 
In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägli
che Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zu
sätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden.  

 Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Not
wendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, 
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Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Re
gelung oder mit ihrer Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, 
Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.  

 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor 
von bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkor
ridors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach 
Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 

 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine täg
liche Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb 
der täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im 
Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 

 Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und 
Schichtarbeit. 

 Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz 
Anwendung findet, kann eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem 
landesbezirklichen Tarifvertrag - für den Bund in einem Tarifvertrag auf Bundes
ebene - getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich 
zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 

Protokollerklärung zu § 6: 
1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestim
mungsrechte unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rah
menzeit (Absätze 6 und 7) möglich. 2Sie dürfen keine Regelungen nach Absatz 
4 enthalten. 3In gemeinsamer Verantwortung von Arbeitgeber und Beschäftig
ten soll darauf hingewirkt werden, dass Gleitzeitkonten durch Zeitausgleich zum 
Ende des Ausgleichszeitraums keine Minus- oder Plusstunden ausweisen, wel
che die geregelten Saldogrenzen überschreiten. 4Hierzu gehört auch, dass im 
Einzelfall frühzeitig auch von der Möglichkeit der Anordnung von Überstunden 
(§ 7 Abs. 7 und 8) Gebrauch gemacht wird. 5Soweit ein Konto gemäß § 10 ein
gerichtet ist, kann auch die Übertragung von Plusstunden auf dieses erfolgen. 
6In den Gleitzeitregelungen können weitere Einzelheiten, insbesondere zur An
wendung der vorgenannten Möglichkeiten, geregelt werden. 

§ 7  
Sonderformen der Arbeit 

 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regel
mäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei 
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denen Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut 
zur Nachtschicht herangezogen werden. 2Wechselschichten sind wechselnde 
Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonn
tags und feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die 
mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen. 

 Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen 
Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in 
Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer 
Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird. 

 Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitge
bers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber be
stimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen. 

 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigen
den Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereitschaft 
wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit ei
nem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestat
tet sind. 

 Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. 

 Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte 
regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) leisten. 

 Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstun
den, die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftig
ten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) für die Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich fest
gesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden 
Kalenderwoche ausgeglichen werden. 

 Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die 

 im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Abs. 6 über 45 
Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus, 

 im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Abs. 7 au
ßerhalb der Rahmenzeit, 

 im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan 
festgelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan 
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vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchent
liche Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden, 

angeordnet worden sind. 

 1Erhöhungsstunden sind die nach § 6 Abs. 1a vereinbarten Arbeitsstunden, die 
über die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von Vollbe
schäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) hinausgehen. 2Erhöhungsstunden sind keine 
Überstunden nach Absatz 7 und 8. 

§ 8  
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 1Der/Die Beschäftigte erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleis
tung Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftig
ten – je Stunde 

 für Überstunden 

— in den Entgeltgruppen 1 bis 9b  30 v. H., 

— in den Entgeltgruppen 9c bis 15  15 v. H., 

 für Nachtarbeit  20 v. H., 

 für Sonntagsarbeit  25 v. H., 

 bei Feiertagsarbeit  

— ohne Freizeitausgleich 135 v. H., 

— mit Freizeitausgleich 35 v. H., 

 für Arbeit am 24. Dezember und 

am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v. H., 

 für Arbeit an Samstagen von  

13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht 

im Rahmen von Wechselschicht- 

oder Schichtarbeit anfällt 20 v. H. 

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der 
jeweiligen Entgeltgruppe. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach 
Satz 2 Buchst. c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch 
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der/des Beschäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist 
und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu 
zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer 
Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entsprechend 
für Überstunden als solche. 

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 
Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens je
doch nach der Stufe 4. 

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d: 
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und be
zeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt 
einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabel
lenentgelts höchstens 235 v. H. gezahlt. 

 Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betriebli
chen/dienstlichen Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Abs. 2 Satz 1 oder 2 
festgelegten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Be
schäftigte je Stunde 100 v. H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Ta
bellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe. 

Protokollerklärung zu Absatz 2: 
Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stunden gemeint, die im Rah
men von Gleitzeitregelungen im Sinne der Protokollerklärung zu § 6 anfallen, es 
sei denn, sie sind angeordnet worden.  

 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe bezahlt. 
2Sie beträgt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonn
tag sowie für Feiertage das Vierfache des tariflichen Stundenentgelts nach 
Maßgabe der Entgelttabelle. 3Maßgebend für die Bemessung der Pauschale 
nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt. 4Für die Arbeits
leistung innerhalb der Rufbereitschaft außerhalb des Aufenthaltsortes im Sinne 
des § 7 Abs. 4 wird die Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme einschließlich der 
hierfür erforderlichen Wegezeiten jeweils auf eine volle Stunde gerundet und 
mit dem Entgelt für Überstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach Ab
satz 1 bezahlt. 5Wird die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am Auf
enthaltsort im Sinne des § 7 Abs. 4 telefonisch (z. B. in Form einer Auskunft) 
oder mittels technischer Einrichtungen erbracht, wird abweichend von Satz 4 
die Summe dieser Arbeitsleistungen auf die nächste volle Stunde gerundet und 
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mit dem Entgelt für Überstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach Ab
satz 1 bezahlt. 6Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf das 
Arbeitszeitkonto nach § 10 Abs. 3 Satz 2 zulässig ist. 7Satz 1 gilt nicht im Falle 
einer stundenweisen Rufbereitschaft. 8Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 7 
liegt bei einer ununterbrochenen Rufbereitschaft von weniger als zwölf Stunden 
vor. 9In diesem Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 für jede Stunde 
der Rufbereitschaft 12,5 v. H. des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe 
der Entgelttabelle gezahlt.  

Protokollerklärung zu Absatz 3: 
Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt 
wird, ist auf den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen. 

 1Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird landesbezirklich – für den Bund in ei
nem Tarifvertrag auf Bundesebene - geregelt. 2Bis zum In-Kraft-Treten einer 
Regelung nach Satz 1 gelten die in dem jeweiligen Betrieb/der jeweiligen Ver
waltung/Dienststelle am 30. September 2005 jeweils geltenden Bestimmungen 
fort. 

 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechsel
schichtzulage von 200 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Wech
selschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 1,18 Euro pro 
Stunde. 

 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 
100 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhal
ten eine Schichtzulage von 0,59 Euro pro Stunde. 

Protokollerklärung zu den Absätzen 5 und 6: 
Die Beträge verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen nach dem 
31. Dezember 2026 um den von den Tarifvertragsparteien vereinbarten 
Vomhundertsatz. 

 1Beschäftigte mit einer erhöhten Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1a erhalten neben 
dem Entgelt für jede Erhöhungsstunde einen Zuschlag. 2Der Zuschlag beträgt 
je Erhöhungsstunde 

— in den Entgeltgruppen 1 bis 9b  25 v. H., 

— in den Entgeltgruppen 9c bis 15  10 v. H. 

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der 
jeweiligen Entgeltgruppe. 
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Protokollerklärung zu Absatz 7: 
1Der Zuschlag wird als verstetigtes Entgelt in Monatsbeträgen gezahlt. 2Dabei 
sind die vereinbarten wöchentlichen Erhöhungsstunden (§ 7 Abs. 9) zunächst 
mit dem Faktor 4,348 (§ 24 Abs. 3 Satz 3) und anschließend mit dem sich aus 
§ 8 Abs. 7 ergebenden Zuschlag zu multiplizieren. 

§ 9  
Bereitschaftszeiten 

 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Ar
beitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung 
halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, 
aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 2Für 
Beschäftigte, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang 
Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelungen: 

 Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet 
(faktorisiert). 

 Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen 
Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen. 

 Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeits
zeit darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 

 Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 
48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 

3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Orga
nisationsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem 
Umfang Bereitschaftszeiten anfallen. 

 1Im Bereich der VKA bedarf die Anwendung des Absatzes 1 im Geltungsbe
reich eines Personalvertretungsgesetzes einer einvernehmlichen Dienstverein
barung. 2§ 6 Abs. 9 gilt entsprechend. 3Im Geltungsbereich des Betriebsverfas
sungsgesetzes unterliegt die Anwendung dieser Vorschrift der Mitbestimmung 
im Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG.  

 Im Bereich des Bundes gilt Absatz 1 für Beschäftigte im Sinne des Satzes 2, 
wenn betrieblich Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit unter Einschluss 
der Bereitschaftszeiten für diese Beschäftigtengruppen festgelegt werden. 

Protokollerklärung zu § 9: 
Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit.  
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§ 10  
Arbeitszeitkonto 

 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wer
den. 2Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsge
setz Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 auch in einem landes
bezirklichen Tarifvertrag - für den Bund in einem Tarifvertrag auf Bundesebene 
- getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zu
stande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 3Soweit ein 
Arbeitszeitkorridor (§ 6 Abs. 6) oder eine Rahmenzeit (§ 6 Abs. 7) vereinbart 
wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten.  

 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im 
ganzen Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen davon eingerichtet wird. 
2Alle Beschäftigten der Betriebs-/Verwaltungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto 
eingerichtet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst. 

 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 
Abs. 2 festgelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen 
bleiben, nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Abs. 1 Satz 5 und 
Abs. 2 sowie in Zeit umgewandelte Zuschläge nach § 8 Abs. 1 Satz 4 gebucht 
werden. 2Weitere Kontingente (z. B. Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstent
gelte) können durch Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Buchung freigegeben 
werden. 3Die/Der Beschäftigte entscheidet für einen in der Betriebs-/Dienstver
einbarung festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 genannten Zeiten auf 
das Arbeitszeitkonto gebucht werden. 

 Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewie
senen Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto 
(Zeiten nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitguthabens 
nicht ein. 

 In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu 
treffen: 

 Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das höchstzuläs
sige Zeitguthaben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums anfallen dürfen; 

 nach dem Umfang des beantragten Freizeitausgleichs gestaffelte Fristen 
für das Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeitschulden 
durch die/den Beschäftigten; 
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 die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten 
(z. B. an so genannten Brückentagen) vorzusehen; 

 die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitaus
gleich kurzfristig widerruft. 

 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines Lang
zeitkontos vereinbaren. 2In diesem Fall ist der Betriebs-/Personalrat zu beteili
gen und – bei Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers – eine Regelung zur Insol
venzsicherung zu treffen. 

 1Auf betrieblicher Ebene kann die Einrichtung eines Langzeitkontos für die Be
schäftigten vereinbart werden. 2Ein in das Langzeitkonto eingebrachtes Wert
guthaben kann gemäß § 7c SGB IV (insbesondere für ein Sabbatical, für eine 
Verringerung der Arbeitszeit, die der Beschäftigte nach § 8 oder § 9a TzBfG 
verlangen kann, Freistellung wegen Kinderbetreuungszeiten und Pflegezeit) 
verwendet werden. 3Die Ausgestaltung geschieht durch Betriebsvereinbarung 
oder einvernehmliche Dienstvereinbarung, in der insbesondere geregelt wer
den:  

a) Verfahren zur Einbringungsmöglichkeit, insbesondere die Einzahlung von 
Entgeltbestandteilen, 

b) Regelung von Störfällen und die Übertragung des Wertguthabens, insbe
sondere bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Erwerbsminderung, 
Tod,  

c) Rahmen der Ansparvereinbarung, insbesondere hinsichtlich der Grenzen 
der Ansparung, 

d) Regelungen zur Freistellungsphase, insbesondere zu Mindestzeiten, Be
ginn und Dauer, Ankündigungsfristen,  

e) Entgelt in der Freistellungsphase, 

f) Insolvenzsicherung im Falle der Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers. 

§ 11  
Teilzeitbeschäftigung 

 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte 
Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie 

 mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
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 einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehöri
gen 

tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche 
Belange nicht entgegenstehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf 
Antrag auf bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Sie kann verlängert werden; der An
trag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäfti
gung zu stellen. 4Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rah
men der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten der besonderen persönli
chen Situation der/des Beschäftigten nach Satz 1 Rechnung zu tragen. 

 Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeit
beschäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, 
dass er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erör
tert, zu einer entsprechenden Vereinbarung zu gelangen. 

Protokollerklärung zu Abschnitt II: 
Bei In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages bestehende Gleitzeitregelungen blei
ben unberührt.  
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Abschnitt III  
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

§ 12 (Bund) 
Eingruppierung 

 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach dem Tarifvertrag 
über die Entgeltordnung des Bundes (TV EntgO Bund). 2Die/Der Beschäftigte 
erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist. 

 1Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeits
merkmalen die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tä
tigkeit entspricht. 2Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätig
keitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Ar
beitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätig
keitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen. 
3Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung 
mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z. B. vielseitige Fachkenntnisse), 
sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, 
insoweit zusammen zu beurteilen. 4Werden in einem Tätigkeitsmerkmal meh
rere Anforderungen gestellt, gilt das in Satz 2 bestimmte Maß, ebenfalls bezo
gen auf die gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforderung. 5Ist in einem 
Tätigkeitsmerkmal ein von Satz 2 oder 4 abweichendes zeitliches Maß be
stimmt, gilt dieses. 6Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine Vo
raussetzung in der Person der/des Beschäftigten bestimmt, muss auch diese 
Anforderung erfüllt sein. 

Protokollerklärungen zu Absatz 2: 
1. 1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangs

arbeiten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, zu 
einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen 
(z. B. unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Wider
spruchs oder eines Antrags, Betreuung bzw. Pflege einer Person oder 
Personengruppe, Fertigung einer Bauzeichnung, Erstellung eines EKG, 
Durchführung einer Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeit). 2Jeder 
einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf dabei hin
sichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten werden. 

2. Eine Anforderung im Sinne der Sätze 2 und 3 ist auch das in einem Tätig
keitsmerkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren 
Entgeltgruppe. 
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 Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im Arbeitsvertrag anzugeben. 

§ 12 (VKA) 
Eingruppierung  

 Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach den Tätigkeitsmerk
malen der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA). Die/Der Beschäftigte erhält Entgelt 
nach der Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist. 

 1Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeits
merkmalen die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tä
tigkeit entspricht. 2Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätig
keitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Ar
beitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätig
keitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen. 
3Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung 
mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z. B. vielseitige Fachkenntnisse), 
sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, 
insoweit zusammen zu beurteilen. 4Werden in einem Tätigkeitsmerkmal meh
rere Anforderungen gestellt, gilt das in Satz 2 bestimmte Maß, ebenfalls bezo
gen auf die gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforderung. 5Ist in einem 
Tätigkeitsmerkmal ein von den Sätzen 2 bis 4 abweichendes zeitliches Maß be
stimmt, gilt dieses. 6Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine Vo
raussetzung in der Person der/des Beschäftigten bestimmt, muss auch diese 
Anforderung erfüllt sein.  

Protokollerklärung zu Absatz 2: 
1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbei
ten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, zu einem bei 
natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z. B. unter
schriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Widerspruchs oder eines 
Antrags, Erstellung eines EKG, Fertigung einer Bauzeichnung, Konstruktion ei
ner Brücke oder eines Brückenteils, Bearbeitung eines Antrags auf eine Sozial
leistung, Betreuung einer Person oder Personengruppe, Durchführung einer 
Unterhaltungs- oder Instandsetzungsarbeit). 2Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist 
als solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich 
nicht aufgespalten werden. 3Eine Anforderung im Sinne der Sätze 2 und 3 ist 
auch das in einem Tätigkeitsmerkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus 
einer niedrigeren Entgeltgruppe. 

 Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im Arbeitsvertrag anzugeben. 
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§ 13 (Bund) 
Eingruppierung in besonderen Fällen 

 1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige Tätigkeit nicht übertragen 
worden, hat sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 Abs. 2 Satz 1) 
nicht nur vorübergehend derart geändert, dass sie den Tätigkeitsmerkmalen ei
ner höheren als ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht (§ 12 Abs. 2 
Sätze 2 bis 6), und hat die/der Beschäftigte die höherwertige Tätigkeit ununter
brochen sechs Monate lang ausgeübt, ist sie/er mit Beginn des darauffolgenden 
Kalendermonats in der höheren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Für die zurücklie
genden sechs Kalendermonate gilt § 14 sinngemäß. 

 1Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tätigkeit durch Urlaub, Arbeitsbe
freiung, Arbeitsunfähigkeit, Kur- oder Heilverfahren oder Vorbereitung auf eine 
Fachprüfung für die Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs Wochen unter
brochen worden, wird die Unterbrechungszeit in die Frist von sechs Monaten 
eingerechnet. 2Bei einer längeren Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung 
aus anderen Gründen beginnt die Frist nach der Beendigung der Unterbre
chung von neuem. 

 Wird der/dem Beschäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tätigkeit 
zugewiesen, die den Tätigkeitsmerkmalen ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe 
entspricht, gilt § 14 sinngemäß. 

§ 13 (VKA) 
Eingruppierung in besonderen Fällen  

 1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige Tätigkeit nicht übertragen 
worden, hat sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 [VKA] Abs. 2 Satz 
1) nicht nur vorübergehend derart geändert, dass sie den Tätigkeitsmerk-malen 
einer höheren als ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht (§ 12 [VKA] 
Abs. 2 Sätze 2 bis 6), und hat die/der Beschäftigte die höherwertige Tätigkeit 
ununterbrochen sechs Monate lang ausgeübt, ist sie/er mit Beginn des darauf
folgenden Kalendermonats in der höheren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Für die 
zurückliegenden sechs Kalendermonate gilt § 14 Abs. 1 sinngemäß. 

 1Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tätigkeit durch Urlaub, Arbeitsbe
freiung, Arbeitsunfähigkeit, Kur- oder Heilverfahren oder Vorbereitung auf eine 
Fachprüfung für die Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs Wochen unter
brochen worden, wird die Unterbrechungszeit in die Frist von sechs Monaten 
eingerechnet. 2Bei einer längeren Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung 
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aus anderen Gründen beginnt die Frist nach der Beendigung der Unterbre
chung von neuem. 

 Wird der/dem Beschäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tätigkeit 
zugewiesen, die den Tätigkeitsmerkmalen ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe 
entspricht, gilt § 14 Abs. 1 sinngemäß. 

Protokollerklärung zu §§ 12 (VKA), 13 (VKA): 
Die Grundsätze der korrigierenden Rückgruppierung bleiben unberührt. 

§ 14  
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 

 Wird der/dem Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, 
die den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner Eingruppierung ent
spricht, und hat sie/er diese mindestens einen Monat ausgeübt, erhält sie/er für 
die Dauer der Ausübung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten 
Tag der Übertragung der Tätigkeit. 

 Durch landesbezirklichen Tarifvertrag - für den Bund durch einen Tarifvertrag 
auf Bundesebene - wird im Rahmen eines Kataloges, der die hierfür in Frage 
kommenden Tätigkeiten aufführt, bestimmt, dass die Voraussetzung für die 
Zahlung einer persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn die vorübergehend 
übertragene Tätigkeit mindestens drei Arbeitstage angedauert hat und die/der 
Beschäftigte ab dem ersten Tag der Vertretung in Anspruch genommen worden 
ist.  

 Die persönliche Zulage bemisst sich nach dem jeweiligen Unterschiedsbetrag 
zu dem Tabellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Abs. 4 
Satz 1 für Beschäftigte im Bereich der VKA und nach § 17 Abs. 5 Satz 1 für Be
schäftigte des Bundes ergeben hätte. 

§ 15  
Tabellenentgelt 

 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt 
sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für 
sie/ihn geltenden Stufe. 

 1Alle Beschäftigten des Bundes erhalten Entgelt nach Anlage A (Bund). 2Die 
Beschäftigten der Mitglieder eines Mitgliedverbandes der VKA erhalten Entgelt 
nach der Anlage A (VKA). 
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 1Im Rahmen von landesbezirklichen bzw. für den Bund in bundesweiten tarif
vertraglichen Regelungen können für an- und ungelernte Tätigkeiten in von Out
sourcing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in den Entgeltgruppen 1 
bis 4 Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer dort vereinbarten Unter
grenze vorgenommen werden. 2Die Untergrenze muss im Rahmen der Spann
breite des Entgelts der Entgeltgruppe 1 liegen. 3Die Umsetzung erfolgt durch 
Anwendungsvereinbarung, für den Bund durch Bundestarifvertrag. 

§ 16 (Bund) 
Stufen der Entgelttabelle 

 Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs Stufen.  

 1Bei Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine 
einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügt die/der Beschäftigte über eine 
einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstel
lung in die Stufe 2; verfügt sie/er über eine einschlägige Berufserfahrung von 
mindestens drei Jahren, erfolgt bei Einstellung in der Regel eine Zuordnung zur 
Stufe 3. 3Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur De
ckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz 
oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für 
die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 4Bei Einstellung im unmittelbaren An
schluss an ein Arbeitsverhältnis zum Bund werden die Beschäftigten mit ein
schlägiger Berufserfahrung der im vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbe
nen Stufe zugeordnet und die im vorhergehenden Arbeitsverhältnis erreichte 
Stufenlaufzeit wird fortgeführt. 

Protokollerklärungen zu Absatz 2:  
1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertra

genen oder einer auf die Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit. 
2. Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikan

ten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt grund
sätzlich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung. 

 Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeits
verhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) oder zu einem Ar
beitgeber, der einen dem TVöD vergleichbaren Tarifvertrag anwendet, kann die 
in dem vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuord
nung ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Absatz 2 Satz 3 bleibt unbe
rührt.  
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 Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe - von Stufe 3 an in Ab
hängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 - nach folgenden Zeiten einer 
ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeit
geber (Stufenlaufzeit):  

— Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,  

— Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,  

— Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,  

— Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und  

— Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.  

 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwingend in 
der Stufe 2 (Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in 
der vorangegangenen Stufe erreicht; § 17 Abs. 2 bleibt unberührt. 

 1Zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von qualifizierten Fach
kräften kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein 
bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 
2Haben Beschäftigte bereits die Stufe 5 oder die Endstufe ihrer jeweiligen Ent
geltgruppe erreicht, kann ihnen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 ein 
um bis zu 20 v. H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe höheres Entgelt 
gewährt werden. 3Die Gewährung der Zulagen nach den Sätzen 1 und 2 kann 
zeitlich befristet erfolgen. 4Die Zulagen sind jederzeit widerruflich und gelten als 
Tabellenentgelt gemäß § 15. 

§ 16 (VKA) 
Stufen der Entgelttabelle  

 Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs Stufen.  

 1Bei Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine 
einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügt die/der Beschäftigte über eine 
einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstel
lung in die Stufe 2; verfügt sie/er über eine einschlägige Berufserfahrung von 
mindestens drei Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 3Un
abhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des 
Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teil
weise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die 
vorgesehene Tätigkeit förderlich ist.  
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(2a) Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeits
verhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) oder zu einem Ar
beitgeber, der einen dem TVöD vergleichbaren Tarifvertrag anwendet, kann die 
in dem vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuord
nung ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Absatz 2 Satz 3 bleibt unbe
rührt. 

Protokollerklärung zu Absatz 2: 
Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten des 
öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt grundsätzlich als Er
werb einschlägiger Berufserfahrung. 

 Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe - von Stufe 3 an in Ab
hängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 - nach folgenden Zeiten einer 
ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeit
geber (Stufenlaufzeit): 

— Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 

— Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 

— Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 

— Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 

— Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5. 

 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen in der Stufe 2 
(Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der voran
gegangenen Stufe erreicht; § 17 Abs. 2 bleibt unberührt.  

§ 17  
Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

 Die Beschäftigten erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nächste 
Stufe erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe. 

 1Bei Leistungen der/des Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt lie
gen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils ver
kürzt werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, 
kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlän
gert werden. 3Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber 
jährlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorliegen. 
4Für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden von Beschäftigten 
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gegen eine Verlängerung nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission 
zuständig. 5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte 
vom Arbeitgeber und vom Betriebs-/Personalrat benannt; sie müssen dem Be
trieb/der Dienststelle angehören. 6Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag 
der Kommission darüber, ob und in welchem Umfang der Beschwerde abgehol
fen werden soll. 

Protokollerklärung zu Absatz 2:  
1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungsbe
zogene Stufenaufstieg bestehen unabhängig voneinander und dienen unter
schiedlichen Zielen. 2Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen insbe
sondere die Anliegen der Personalentwicklung. 

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2: 
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer 
Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in ge
eigneter Weise zu berücksichtigen. 

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 6: 
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leis
tungsbezogene Stufenzuordnung.  

 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 (Bund) Abs. 4 
und des § 16 (VKA) Abs. 3 stehen gleich: 

 Zeiten von Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz, 

 Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen, 

 Zeiten eines bezahlten Urlaubs,  

 Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt 
schriftlich ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat,  

 Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im 
Kalenderjahr, 

 Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht 
von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind un
schädlich, werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer Un
terbrechung von mehr als drei Jahren, bei Elternzeit von mehr als fünf Jahren, 
erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten 
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Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufen
laufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäf
tigte mit einer kürzeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines 
entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden voll angerechnet. 

 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus den Entgeltgruppen 2 bis 
14 der Anlage A (VKA) werden die Beschäftigten im Bereich der VKA der glei
chen Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben, 
mindestens jedoch der Stufe 2. 2Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgelt
gruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 3Bei einer Eingruppierung 
in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren Ent
geltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen; die in der bisherigen Stufe zurückge
legte Stufenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe 
angerechnet. 4Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem 
die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in 
Satz 1 und Satz 3 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe. 

(4a) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus der Entgeltgruppe 1 wer
den die Beschäftigten im Bereich der VKA derjenigen Stufe zugeordnet, in der 
sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhalten, mindestens jedoch der 
Stufe 2. 2Wird die/der Beschäftigte nicht in die nächsthöhere, sondern in eine 
darüber liegende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das Tabellenentgelt für jede 
dazwischen liegende Entgeltgruppe nach Satz 1 zu berechnen. 3Die Stufenlauf
zeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 
4Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Verände
rung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 festge
legten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe. 

 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten des 
Bundes der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe 
erreicht haben, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Die Stufenlaufzeit in der höhe
ren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 3Bei einer Ein
gruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in der 
höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen; die in der bisherigen Stufe 
zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit in der niedrigeren Ent
geltgruppe angerechnet. 4Die/Der Beschäftigte erhält das entsprechende Tabel
lenentgelt vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird. 
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Protokollerklärungen zu den Absätzen 4, 4a und 5: 
1. 1Ist Beschäftigten nach § 14 Abs. 1 vorübergehend eine höherwertige Tä

tigkeit übertragen worden, und wird ihnen im unmittelbaren Anschluss da
ran eine Tätigkeit derselben höheren Entgeltgruppe dauerhaft übertragen, 
werden sie hinsichtlich der Stufenzuordnung so gestellt, als sei die Höher
gruppierung ab dem ersten Tag der vorübergehenden Übertragung der 
höherwertigen Tätigkeit erfolgt. 2Unterschreitet bei Höhergruppierungen 
nach Satz 1 das Tabellenentgelt nach den Sätzen 4 des § 17 Abs. 4, 4a 
bzw. 5 die Summe aus dem Tabellenentgelt und dem Zulagenbetrag nach 
§ 14 Abs. 3, die die/der Beschäftigte am Tag vor der Höhergruppierung er
halten hat, erhält die/der Beschäftigte dieses Entgelt solange, bis das Ta
bellenentgelt nach den Sätzen 4 des § 17 Abs. 4, 4a bzw. 5 dieses Entgelt 
erreicht oder übersteigt. 

2. Bei Eingruppierung in eine Entgeltgruppe, die einer anderen als der bishe
rigen Entgelttabelle zugeordnet ist (Tabellenwechsel), werden die Be
schäftigten der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der bisherigen Ent
geltgruppe erreicht haben. 

§ 18 (Bund) 
Leistungsentgelt 

 Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung, die 
zusätzlich zum Tabellenentgelt gezahlt werden kann.  

 1Für das Leistungsentgelt kann ein Gesamtvolumen von bis zu 1 v. H. der stän
digen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD 
fallenden Beschäftigten der jeweiligen Dienststelle zur Verfügung gestellt wer
den. 2Die Umsetzung richtet sich nach dem Tarifvertrag über das Leistungsent
gelt für die Beschäftigten des Bundes. 

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 1: 
Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Tabellenentgelt (ohne Sozial
versicherungsbeiträge des Arbeitgebers und dessen Kosten für die betriebliche 
Altersvorsorge), die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen einschließlich Be
sitzstandszulagen sowie Entgelt im Krankheitsfall (§ 22) und bei Urlaub, soweit 
diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr ausgezahlt worden sind; nicht 
einbezogen sind dagegen insbesondere Abfindungen, Aufwandsentschädigun
gen, Auslandsdienstbezüge einschließlich Kaufkraftausgleiche und Auslands
verwendungszuschläge, Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Leistungs
entgelte, Strukturausgleiche, unständige Entgeltbestandteile und Entgelte der 
außertariflichen Beschäftigten. 
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 Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.  

Protokollerklärungen zu § 18 (Bund): 
1. 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines Leis

tungsentgelts darf für sich genommen keine arbeitsrechtlichen Maßnah
men auslösen. 2Umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht durch 
Teilnahme an einer Zielvereinbarung bzw. durch Gewährung eines Leis
tungsentgelts ausgeschlossen. 

2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten 
ausgenommen werden. 2Ihre jeweiligen Leistungsminderungen sollen an
gemessen berücksichtigt werden. 

§ 18 (VKA) 
Leistungsentgelt 

 1Die leistungs- und/oder erfolgsorientierte Bezahlung soll dazu beitragen, die öf
fentlichen Dienstleistungen zu verbessern. 2Zugleich sollen Motivation, Eigen
verantwortung und Führungskompetenz gestärkt werden.  

 Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zu
sätzlich zum Tabellenentgelt.  

 1Ausgehend von einer vereinbarten Zielgröße von 8 v. H. entspricht bis zu einer 
Vereinbarung eines höheren Vomhundertsatzes das für das Leistungsentgelt 
zur Verfügung stehende Gesamtvolumen 2,00 v. H. der ständigen Monatsent
gelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Be
schäftigten des jeweiligen Arbeitgebers. 2Das für das Leistungsentgelt zur Ver
fügung stehende Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu verwenden; es be
steht die Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung der Leistungsentgelte. 

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1: 
1Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Tabellenentgelt (ohne Sozial
versicherungsbeiträge des Arbeitgebers und dessen Kosten für die betriebliche 
Altersvorsorge), die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen einschließlich Be
sitzstandszulagen sowie Entgelt im Krankheitsfall (§ 22) und bei Urlaub, soweit 
diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr ausgezahlt worden sind; nicht 
einbezogen sind dagegen insbesondere Abfindungen, Aufwandsentschädigun
gen, Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Leistungsentgelte, Struktur
ausgleiche, unständige Entgeltbestandteile und Entgelte der außertariflichen 
Beschäftigten. 2Unständige Entgeltbestandteile können betrieblich einbezogen 
werden. 
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 1Das Leistungsentgelt wird zusätzlich zum Tabellenentgelt als Leistungsprämie, 
Erfolgsprämie oder Leistungszulage gewährt; das Verbinden verschiedener 
Formen des Leistungsentgelts ist zulässig. 2Die Leistungsprämie ist in der Re
gel eine einmalige Zahlung, die im Allgemeinen auf der Grundlage einer Zielver
einbarung erfolgt; sie kann auch in zeitlicher Abfolge gezahlt werden. 3Die Er
folgsprämie kann in Abhängigkeit von einem bestimmten wirtschaftlichen Erfolg 
neben dem gemäß Absatz 3 vereinbarten Startvolumen gezahlt werden. 4Die 
Leistungszulage ist eine zeitlich befristete, widerrufliche, in der Regel monatlich 
wiederkehrende Zahlung. 5Leistungsentgelte können auch an Gruppen von Be
schäftigten gewährt werden. 6Leistungsentgelt muss grundsätzlich allen Be
schäftigten zugänglich sein. 7Für Teilzeitbeschäftigte kann von § 24 Abs. 2 ab
gewichen werden. 

Protokollerklärungen zu Absatz 4: 
1. 1Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die zeitgerechte 

Einführung des Leistungsentgelts sinnvoll, notwendig und deshalb beider
seits gewollt ist. 2Sie fordern deshalb die Betriebsparteien dazu auf, recht
zeitig vor dem 1. Januar 2007 die betrieblichen Systeme zu vereinbaren. 
3Kommt bis zum 30. September 2007 keine betriebliche Regelung zu
stande, erhalten die Beschäftigten mit dem Tabellenentgelt des Monats 
Dezember 2008 6 v. H. des für den Monat September jeweils zustehenden 
Tabellenentgelts. 4Das Leistungsentgelt erhöht sich im Folgejahr um den 
Restbetrag des Gesamtvolumens. 5Solange auch in den Folgejahren 
keine Einigung entsprechend Satz 2 zustande kommt, gelten die Sätze 3 
und 4 ebenfalls. 6Für das Jahr 2007 erhalten die Beschäftigten mit dem 
Tabellenentgelt des Monats Dezember 2007 12 v. H. des für den Monat 
September 2007 jeweils zustehenden Tabellenentgelts ausgezahlt, insge
samt jedoch nicht mehr als das Gesamtvolumen gemäß Absatz 3 Satz 1, 
wenn bis zum 31. Juli 2007 keine Einigung nach Satz 3 zustande gekom
men ist.  

2. 1Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zur weiteren Stärkung der Leis
tungsorientierung im öffentlichen Dienst. 

Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 3: 
1. 1Die wirtschaftlichen Unternehmensziele legt die Verwaltungs-/Unterneh

mensführung zu Beginn des Wirtschaftsjahres fest. 2Der wirtschaftliche Er
folg wird auf der Gesamtebene der Verwaltung/des Betriebes festgestellt.  

2. 1Soweit Beschäftigte im Sinne von § 38 Abs. 5 Satz 1 eine Tätigkeit ausü
ben, bei der Beamte im Vollstreckungsdienst eine Vollstreckungsdienstzu
lage nach der Vollstreckungsvergütungsverordnung vom 6. Januar 2003 
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(BGBl. I S. 8) in der jeweils gültigen Fassung beanspruchen können, er
halten sie eine entsprechende Leistung als Erfolgsprämie, die neben dem 
im Übrigen nach § 18 zustehenden Leistungsentgelt zu zahlen ist. 2Erhal
ten Beamte im Vollstreckungsdienst eine entsprechende Zulage aufgrund 
einer landesrechtlichen Regelung, bestimmt sich die Höhe der Erfolgsprä
mie nach Satz 1 nach dieser landesrechtlichen Regelung. 3Dies gilt auch, 
wenn ein System der leistungsbezogenen Bezahlung betrieblich nicht ver
einbart ist. 4Bei der Bemessung für die Entgeltfortzahlung (§ 21) wird die 
Erfolgsprämie nur berücksichtigt, wenn und soweit sie bei den entspre
chenden Bezügen der Beamten berücksichtigt wird. 5Darüber hinaus bleibt 
die Zahlung höherer Erfolgsprämien bei Überschreiten vereinbarter Ziele 
möglich. 

 1Die Feststellung oder Bewertung von Leistungen geschieht durch das Verglei
chen von Zielerreichungen mit den in der Zielvereinbarung angestrebten Zielen 
oder über eine systematische Leistungsbewertung. 2Zielvereinbarung ist eine 
freiwillige Abrede zwischen der Führungskraft und einzelnen Beschäftigten oder 
Beschäftigtengruppen über objektivierbare Leistungsziele und die Bedingungen 
ihrer Erfüllung. 3Leistungsbewertung ist die auf einem betrieblich vereinbarten 
System beruhende Feststellung der erbrachten Leistung nach möglichst mess
baren oder anderweitig objektivierbaren Kriterien oder durch aufgabenbezo
gene Bewertung.  

 1Das jeweilige System der leistungsbezogenen Bezahlung wird betrieblich ver
einbart. 2Die individuellen Leistungsziele von Beschäftigten bzw. Beschäftigten
gruppen müssen beeinflussbar und in der regelmäßigen Arbeitszeit erreichbar 
sein. 3Die Ausgestaltung geschieht durch Betriebsvereinbarung oder einver
nehmliche Dienstvereinbarung, in der insbesondere geregelt werden: 

— Verfahren der Einführung von leistungs- und/oder erfolgsorientierten Ent
gelten,  

— zulässige Kriterien für Zielvereinbarungen, 

— Ziele zur Sicherung und Verbesserung der Effektivität und Effizienz, insbe
sondere für Mehrwertsteigerungen (z. B. Verbesserung der Wirtschaftlich
keit, - der Dienstleistungsqualität, - der Kunden-/ Bürgerorientierung)  

— Auswahl der Formen von Leistungsentgelten, der Methoden sowie Krite
rien der systematischen Leistungsbewertung und der aufgabenbezogenen 
Bewertung (messbar, zählbar oder anderweitig objektivierbar), ggf. diffe
renziert nach Arbeitsbereichen, u. U. Zielerreichungsgrade, 
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— Anpassung von Zielvereinbarungen bei wesentlichen Änderungen von Ge
schäftsgrundlagen, 

— Vereinbarung von Verteilungsgrundsätzen, 

— Überprüfung und Verteilung des zur Verfügung stehenden Finanzvolu
mens, ggf. Begrenzung individueller Leistungsentgelte aus umgewidme
tem Entgelt, 

— Dokumentation und Umgang mit Auswertungen über Leistungsbewertun
gen.  

Protokollerklärung zu Absatz 6: 
1. Besteht in einer Dienststelle/in einem Unternehmen kein Personal- oder 

Betriebsrat, hat der Dienststellenleiter/Arbeitgeber die jährliche Ausschüt
tung der Leistungsentgelte im Umfang des Vomhundertsatzes der Proto
kollerklärung Nr. 1 zu Absatz 4 sicherzustellen, solange eine Kommission 
im Sinne des Absatzes 7 nicht besteht. 

2. 1Zwischen 2007 und dem 25. Oktober 2020 bereits vereinbarte Betriebs- 
und Dienstvereinbarungen mit pauschaler oder undifferenzierter Vertei
lung gelten als vereinbar mit der Zielsetzung des Absatzes 1. 2Für die be
triebliche Praxis von Arbeitgebern, in deren Betrieb/in deren Dienststelle 
keine Betriebs- oder Dienstvereinbarung besteht, gilt Satz 1 entsprechend. 

 1Bei der Entwicklung und beim ständigen Controlling des betrieblichen Systems 
wirkt eine betriebliche Kommission mit, deren Mitglieder je zur Hälfte vom Ar
beitgeber und vom Betriebs-/Personalrat aus dem Betrieb benannt werden. 2Die 
betriebliche Kommission ist auch für die Beratung von schriftlich begründeten 
Beschwerden zuständig, die sich auf Mängel des Systems bzw. seiner Anwen
dung beziehen. 3Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der betrieblichen 
Kommission, ob und in welchem Umfang der Beschwerde im Einzelfall abgehol
fen wird. 4Folgt der Arbeitgeber dem Vorschlag nicht, hat er seine Gründe dar
zulegen. 5Notwendige Korrekturen des Systems bzw. von Systembestandteilen 
empfiehlt die betriebliche Kommission. 6Die Rechte der betrieblichen Mitbestim
mung bleiben unberührt. 

 Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

Protokollerklärungen zu § 18: 
1. 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines Leis

tungsentgelts darf für sich genommen keine arbeitsrechtlichen Maßnah
men auslösen. 2Umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht durch 
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Teilnahme an einer Zielvereinbarung bzw. durch Gewährung eines Leis
tungsentgelts ausgeschlossen.  

2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten 
ausgenommen werden. 2Ihre jeweiligen Leistungsminderungen sollen an
gemessen berücksichtigt werden. 

3. Die Vorschriften des § 18 sind sowohl für die Parteien der betrieblichen 
Systeme als auch für die Arbeitgeber und Beschäftigten unmittelbar gel
tende Regelungen.  

4. Die Beschäftigten in Sparkassen sind ausgenommen. 
5. Die landesbezirklichen Regelungen in Baden-Württemberg, in Nordrhein-

Westfalen und im Saarland zu Leistungszuschlägen zu § 20 BMT-G blei
ben unberührt. 

§ 18a (VKA) 
Alternatives Entgeltanreiz-System 

 1Alternativ zum System von Leistungszulage und Leistungsprämie (§ 18 (VKA) 
Abs. 4 Satz 1) kann das in § 18 (VKA) Abs. 3 geregelte Gesamtvolumen durch 
Betriebs- oder einvernehmliche Dienstvereinbarung, in der insbesondere die 
Aufteilung des sich daraus ergebenden Budgets auf einzelne Maßnahmen ge
regelt wird, ganz oder teilweise für das in Absatz 2 dargestellte alternative Ent
geltanreiz-System verwendet werden. 2Die Regelungen zur Erfolgsprämie nach 
§ 18 (VKA) Abs. 4 Sätze 1 und 3 bleiben unberührt. 

 Das Budget kann für Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzattraktivi
tät, der Gesundheitsförderung oder der Nachhaltigkeit eingesetzt werden (z. B. 
für Zuschüsse für Fitnessstudios, Sonderzahlungen, Fahrkostenzuschüsse für 
ÖPNV/Job-Ticket, Sachbezüge, Kita-Zuschüsse oder Wertgutscheine). 

Protokollerklärung zu Absatz 2: 
1. Sofern Teile des in der Betriebs- oder einvernehmlichen Dienstvereinba

rung vereinbarten Budgets nicht gemäß Absatz 2 verbraucht werden, er
höht sich hierdurch das Gesamtvolumen nach § 18 (VKA) Abs. 3 im Folge
jahr um diesen Restbetrag.  

2. 1Besteht in einer Dienststelle/in einem Betrieb kein Personal- oder Be
triebsrat, hat der Dienststellenleiter/Arbeitgeber die Verwendung des Bud
gets gemäß Absatz 2 sicherzustellen. 2Nummer 1 gilt entsprechend.  

 Die aus dem alternativen Entgeltanreiz-System gewährten Leistungen sind zu
satzversorgungspflichtig, soweit es sich dabei um steuerpflichtige Einnahmen 
der/des Beschäftigten handelt. 
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§ 19  
Erschwerniszuschläge 

 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Er
schwernisse beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem der Ein
gruppierung zugrunde liegenden Berufs- oder Tätigkeitsbild verbunden sind. 

 Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich 
grundsätzlich nur bei Arbeiten 

 mit besonderer Gefährdung, 

 mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung, 

 mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung, 

 mit besonders starker Strahlenexposition oder 

 unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen. 

 Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen 
Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, 
ausreichend Rechnung getragen wird. 

 1Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v. H. - in besonderen Fällen 
auch abweichend - des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen 
Tabellenentgelts der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten 
Erschwerniszuschläge, die nach Stunden bemessen werden, in voller Höhe; so
fern sie pauschaliert gezahlt werden, gilt dagegen § 24 Abs. 2. 

 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden im Be
reich der VKA landesbezirklich – für den Bund durch einen Tarifvertrag auf Bun
desebene – vereinbart. 2Für den Bund gelten bis zum In-Kraft-Treten eines ent
sprechenden Tarifvertrages die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen des 
Bundes fort. 

§ 20 (Bund) 
Jahressonderzahlung  

 Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch 
auf eine Jahressonderzahlung.  
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 Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten  

in den Entgeltgruppen  

1 bis 8 95 Prozent 

9a bis 12 90 Prozent 

13 bis 15 75 Prozent 

der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3. 

 1Bemessungsgrundlage im Sinne des Absatzes 2 ist das monatliche Entgelt, 
das der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und Septem
ber durchschnittlich gezahlt wird; unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich 
für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienst
plan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- 
und Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgelt
gruppe am 1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 
30. September begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums der 
erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses. 4In den Fällen, in denen im 
Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des Bemessungszeitraums eine 
elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die 
Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Be
ginn der Elternzeit. 

Protokollerklärung zu Absatz 3: 
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts wer
den die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies 
gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungs
zeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahl
ten Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Ent
gelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeld
zuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht wäh
rend des Bemessungszeitraums an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf 
Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage Anspruch auf 
Entgelt bestand, maßgeblich. 

 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für 
jeden Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder 
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Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für 
Kalendermonate,  

1. für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen 

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen 
vor dem 1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich 
wieder aufgenommen haben, 

b) Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz, 

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und El
ternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind 
geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch 
bestanden hat; 

2. in denen Beschäftigten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur we
gen der Höhe des zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss 
nicht gezahlt worden ist. 

 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausge
zahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeit
punkt ausgezahlt werden. 

 (aufgehoben mit Wirkung vom 1. Januar 2020) 

§ 20 (VKA) 
Jahressonderzahlung 

 Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch 
auf eine Jahressonderzahlung.  

 1Die Jahressonderzahlung beträgt 85 Prozent des der/dem Beschäftigten in den 
Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich gezahlten mo
natlichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für Überstun
den und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgese
henen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgs
prämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 
1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 30. Sep
tember begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums der erste 
volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses. 4In den Fällen, in denen im Ka
lenderjahr der Geburt des Kindes während des Bemessungszeitraums eine el
terngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die 
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Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Be
ginn der Elternzeit. 

Protokollerklärung zu Absatz 2: 
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts wer
den die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies 
gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungs
zeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahl
ten Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Ent
gelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeld
zuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht wäh
rend des Bemessungszeitraums an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf 
Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage Anspruch auf 
Entgelt bestand, maßgeblich. 

 1Für Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung fin
den, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass die Bemessungssätze für die Jahres
sonderzahlung bis zum Kalenderjahr 2018 75 Prozent, im Kalenderjahr 2019 
82 Prozent, im Kalenderjahr 2020 88 Prozent, im Kalenderjahr 2021 94 Prozent 
und ab dem Kalenderjahr 2022 100 Prozent der dort genannten Prozentsätze 
betragen. 2Abweichend davon beträgt der Bemessungssatz für die Jahresson
derzahlung für die Entgeltgruppen 1 bis 8 im Kalenderjahr 2022 96,45 Prozent 
und ab dem Kalenderjahr 2023 100 Prozent des in Absatz 2 genannten Pro
zentsatzes. 

Protokollerklärung zu Absatz 3: 
§ 30 Abs. 6 TVÜ-VKA bleibt unberührt. 

 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für 
jeden Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder 
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für 
Kalendermonate,  

1. für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen 

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen 
vor dem 1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich 
wieder aufgenommen haben, 

b) Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz,  

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und El
ternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind 
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geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch 
bestanden hat; 

2. in denen Beschäftigten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur we
gen der Höhe des zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss 
nicht gezahlt worden ist. 

 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausge
zahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeit
punkt ausgezahlt werden. 

 (aufgehoben mit Wirkung vom 1. Januar 2020) 

§ 21  
Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 

1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 6 Abs. 3 Satz 1, § 22 Abs. 1, § 26, § 27 
und § 29 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festge
legten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Die nicht in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile werden als Durchschnitt auf Basis der dem maßgebenden Ereig
nis für die Entgeltfortzahlung vorhergehenden letzten drei vollen Kalendermonate 
(Berechnungszeitraum) gezahlt. 3Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich für 
Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vor
gesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungsentgelte, Jahressonderzahlun
gen sowie besondere Zahlungen nach § 23 Abs. 2 und 3. 

Protokollerklärungen zu den Sätzen 2 und 3: 
1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind 

Kalendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis be
standen hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate be
standen, sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis be
standen hat, zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit 
werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zu
grunde gelegt.  

2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt bei einer durchschnittlichen Vertei
lung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der 
Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berech
nungszeitraum zugestanden haben. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeits
zeit zu Beginn des Berechnungszeitraums. 3Bei einer abweichenden Verteilung 
der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermit
teln.  
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3. 1Liegt zwischen der Begründung des Arbeitsverhältnisses oder der Änderung 
der individuellen Arbeitszeit und dem maßgeblichen Ereignis für die Entgeltfort
zahlung kein voller Kalendermonat, ist der Tagesdurchschnitt anhand der kon
kreten individuellen Daten zu ermitteln. 2Dazu ist die Summe der zu berücksich
tigenden Entgeltbestandteile, die für diesen Zeitraum zugestanden haben, 
durch die Zahl der tatsächlich in diesem Zeitraum erbrachten Arbeitstage zu tei
len. 

4. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung 
ein, ist die/der Beschäftigte so zu stellen, als sei die Entgeltanpassung bereits 
mit Beginn des Berechnungszeitraums eingetreten. 

§ 22  
Entgelt im Krankheitsfall 

 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeits
leistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur 
Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähig
keit infolge derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit 
im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung in Folge einer 
Maßnahme der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation im Sinne von 
§ 9 EFZG.  

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 
Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 

 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die 
Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen ge
zahlt werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags 
zwischen den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem 
Nettoentgelt. 2Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Ent
gelt im Sinne des § 21 (mit Ausnahme der Leistungen nach § 23 Abs. 1); bei 
freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Beschäftigten ist 
dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich Arbeit
geberzuschuss zu berücksichtigen. 3Für Beschäftigte, die nicht der Versiche
rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen und bei einem 
privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert sind, ist bei der Berech
nung des Krankengeldzuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der bei Pflicht
versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünde, zugrunde zu 
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legen. 4Bei Teilzeitbeschäftigten ist das nach Satz 3 bestimmte fiktive Kranken
geld entsprechend § 24 Abs. 2 zeitanteilig umzurechnen. 

 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Abs. 3) 

von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und 

von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche  

seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 
2Maßgeblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungs
zeit, die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird.  

 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses 
hinaus gezahlt; § 8 EFZG bleibt unberührt. 2Krankengeldzuschuss wird zudem 
nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Beschäftigte eine Rente 
oder eine vergleichbare Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der ge
setzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebe
nenversorgung oder aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten, die 
nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten finanziert ist. 3Innerhalb eines Kalen
derjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 insgesamt 
längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten Fristen bezogen wer
den; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens der sich aus 
Absatz 1 ergebende Anspruch. 4Überzahlter Krankengeldzuschuss und sons
tige Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zu
stehenden Leistungen nach Satz 2; soweit es sich nicht um öffentlich-rechtliche 
Sozialversicherungsansprüche auf Rente handelt, gehen die Ansprüche der Be
schäftigten insoweit auf den Arbeitgeber über. 5Der Arbeitgeber kann von der 
Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch die für den 
Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausge
glichen worden ist, absehen, es sei denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeit
geber die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspätet mitgeteilt. 

§ 23  
Besondere Zahlungen 

 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung 
haben Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs 
Monate dauert, einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen. 2Für Voll
beschäftigte beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalen
dermonat 6,65 Euro. 3Der Anspruch entsteht frühestens für den Kalendermonat, 
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in dem die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben schrift
lich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalender
jahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mitteilung 
beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalender
monate gewährt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung 
oder Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss 
zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses. 
6Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungspflichtiges Ent
gelt. 

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2: 
Im Bereich der VKA beträgt die vermögenswirksame Leistung für Vollbeschäf
tigte für jeden vollen Kalendermonat mindestens 6,65 Euro. 

 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäftigungs
zeit (§ 34 Abs. 3) 

a) von 25 Jahren in Höhe von  350 Euro, 

b) von 40 Jahren in Höhe von  500 Euro. 

2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe. 3Im Bereich der 
VKA können durch Betriebs-/Dienstvereinbarung günstigere Regelungen getrof
fen werden. 

 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der 
Ehegattin/dem Ehegatten oder der Lebenspartnerin/dem Lebenspartner im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder den Kindern ein Sterbegeld ge
währt. 2Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage des Sterbemonats und – in 
einer Summe – für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt der/des Verstorbe
nen gezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt 
den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; die 
Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende Wirkung. 4Für den Bereich der 
VKA können betrieblich eigene Regelungen getroffen werden. 

§ 24  
Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbe
standteile ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas 
Abweichendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats 
(Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten 
benanntes Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 3Fällt 
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der Zahltag auf einen Samstag, einen Wochenfeiertag oder den 31. Dezember, 
gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vor
hergehende Werktag als Zahltag. 4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbe
trägen festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach § 21 sind am Zahltag 
des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig. 

Protokollerklärungen zu Absatz 1: 
1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie bzw. kosten

günstigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die 
dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten. 

2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufen
den Monat zahlen, können sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres 
den Zahltag vom 15. auf den letzten Tag des Monats gemäß Absatz 1 
Satz 1 verschieben. 

 Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, gilt hin
sichtlich des Tabellenentgelts (§ 15) und aller sonstigen Entgeltbestandteile Fol
gendes: 

a) Teilzeitbeschäftigte erhalten diese Entgelte in dem Umfang, der dem An
teil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der re
gelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollbeschäftigter entspricht. 

b) Beschäftigte mit einer erhöhten Arbeitszeit gemäß § 6 Abs. 1a erhalten 
diese Entgelte in dem Umfang, der ihrer individuell erhöhten regelmäßigen 
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit gemäß § 6 Abs. 1a Satz 1 
entspricht. 

 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbe
standteile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, 
der auf den Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalen
dertags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder 
betriebsübliche Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabel
lenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbe
standteile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind 
die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Abs. 1 und entsprechende 
Sonderregelungen) zu teilen. 
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 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von 
mindestens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzu
runden. 2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchge
führt. 3Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden.  

 Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, 
gilt Absatz 3 entsprechend. 

 Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbe
standteile (z. B. Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge) pauschaliert werden. 

§ 25  
Betriebliche Altersversorgung 

Die Beschäftigten haben Anspruch auf Versicherung unter eigener Beteiligung zum 
Zwecke einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe 
des Tarifvertrages über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öf
fentlichen Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung – ATV) bzw. des Tarifvertrages 
über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Al
tersvorsorge-TV-Kommunal – (ATV-K) in ihrer jeweils geltenden Fassung. 

Abschnitt IV  
Urlaub und Arbeitsbefreiung 

§ 26  
Erholungsurlaub 

 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter 
Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit 
auf fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Ka
lenderjahr 30 Arbeitstage. 3Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Ar
beitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich der Ur
laubsanspruch entsprechend. 4Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein 
Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vol
len Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubs
tag bleiben unberücksichtigt. 5Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalen
derjahr gewährt und kann auch in Teilen genommen werden.  

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 5: 
Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll 
ein Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden. 
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 Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Mo
naten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Erho
lungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen 
Gründen nicht bis zum 31. März angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai 
anzutreten. 

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält 
die/der Beschäftigte als Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Ar
beitsverhältnisses ein Zwölftel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1; 
§ 5 BUrlG bleibt unberührt. 

c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsur
laubs einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalen-
dermonat um ein Zwölftel.  

d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fort zu zahlende Entgelt wird zu dem in § 24 ge
nannten Zeitpunkt gezahlt. 

§ 27  
Zusatzurlaub 

 Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Abs. 1 oder ständig 
Schichtarbeit nach § 7 Abs. 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 
Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1 zusteht, erhalten 

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und 

b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate 

einen Arbeitstag Zusatzurlaub. 

 Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (z. B. ständige Ver
treter) erhalten Beschäftigte des Bundes, denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 
Satz 2 oder Abs. 6 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für 

a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit 
geleistet haben, und 

b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet 
haben. 
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 Im Falle nicht ständiger Wechselschichtarbeit und nicht ständiger Schichtarbeit 
im Bereich der VKA soll bei annähernd gleicher Belastung die Gewährung zu
sätzlicher Urlaubstage durch Betriebs-/Dienstvereinbarung geregelt werden. 

 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit Aus
nahme des gesetzlichen zusätzlichen Urlaubs für schwerbehinderte Menschen 
wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalenderjahr gewährt. 2Erho
lungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr zusam
men 35 Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist für Zusatzurlaub nach den 
Absätzen 1 und 2 hierzu nicht anzuwenden. 4Bei Beschäftigten, die das 50. Le
bensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 2 eine Höchstgrenze von 
36 Arbeitstagen; maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Le
bensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird. 

 Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchst. b entsprechend. 

Protokollerklärung zu den Absätzen 1 und 2: 
1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- 
oder Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraus
setzungen nach Absatz 1 oder 2 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige 
Wechselschichtarbeit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbre
chung durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeits
unfähigkeit in den Grenzen des § 22 unschädlich. 

§ 28  
Sonderurlaub 

Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die 
Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten. 

§ 29  
Arbeitsbefreiung 

 1Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte unter Fortzahlung des Ent
gelts nach § 21 im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt 
werden, gelten nur die folgenden Anlässe:  

a) Niederkunft der Ehefrau, Lebenspartnerin im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder der in ehe- 
oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft le
benden Lebensgefährtin 

ein Arbeitstag, 
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b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebenspartne
rin/des Lebenspartners im Sinne des Lebenspartner
schaftsgesetzes oder der/des in ehe- oder lebens
partnerschaftsähnlicher Gemeinschaft lebenden Le
bensgefährtin/Lebensgefährten, eines Kindes oder 
Elternteils  

zwei Arbeitstage, 

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund 
an einen anderen Ort  

ein Arbeitstag, 

d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum ein Arbeitstag, 

e) schwere Erkrankung  

 aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er in dem
selben Haushalt lebt, 

ein Arbeitstag  
im Kalenderjahr, 

 bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalen
derjahr kein Anspruch nach § 45 SGB V Be
steht oder bestanden hat, 

bis zu 
vier Arbeitstage 
im Kalenderjahr, 

 cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte 
deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das 
8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder we
gen körperlicher, geistiger oder seelischer Be
hinderung dauernd pflegebedürftig ist, überneh
men müssen, 

bis zu vier  
Arbeitstage 
im Kalenderjahr, 

f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn diese 
während der Arbeitszeit erfolgen muss, 

erforderliche 
nachgewiesene 
Abwesenheits
zeit einschließ
lich erforderlicher 
Wegezeiten. 
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2Eine Freistellung nach Satz 1 Buchstabe e erfolgt nur, soweit eine andere Per
son zur Pflege oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und die Ärz
tin/der Arzt in den Fällen des Doppelbuchstaben aa und bb die Notwendigkeit 
der Anwesenheit der/des Beschäftigten zur vorläufigen Pflege bescheinigt. 3Die 
Freistellung nach Satz 1 Buchstabe e darf insgesamt fünf Arbeitstage im Kalen
derjahr nicht überschreiten. 

 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, 
soweit die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflich
ten nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahr
genommen werden können, besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 nur insoweit, als Beschäftigte nicht Ansprüche auf Ersatz des Ent
gelts geltend machen können. 2Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatz
anspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger. 3Die Beschäftig
ten haben den Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen Beträge 
an den Arbeitgeber abzuführen. 

 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter 
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In be
gründeten Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung 
gewährt werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es ge
statten. 

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 2: 
Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die nach 
Absatz 1 kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (z. B. Umzug aus persönli
chen Gründen). 

 1Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der 
Bezirksvorstände, der Landesbezirksvorstände, der Landesbezirksfachbe
reichsvorstände, der Bundesfachbereichsvorstände, der Bundesfachgruppen
vorstände sowie des Gewerkschaftsrates bzw. entsprechender Gremien ande
rer vertragsschließender Gewerkschaften auf Anfordern der Gewerkschaften 
Arbeitsbefreiung bis zu acht Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 erteilt werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche In
teressen entgegenstehen. 2Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen mit dem Bund 
und der VKA oder ihrer Mitgliedverbände kann auf Anfordern einer der vertrags
schließenden Gewerkschaften Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 ohne zeitliche Begrenzung erteilt werden.  
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 Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüs
sen nach dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von 
Sozialversicherungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fort
zahlung des Entgelts nach § 21 gewährt werden, sofern nicht dringende dienst
liche oder betriebliche Interessen entgegenstehen.  

 Zur Ausübung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an den kommunalen Studien
instituten und Verwaltungsschulen kann Beschäftigten auf Antrag Arbeitsbefrei
ung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 gewährt werden. 

§ 29a (Bund) 
Zeit-statt-Geld-Wahlmodell 

 1Mit dem Zeit-statt-Geld-Wahlmodell wird Beschäftigten die Möglichkeit eröffnet, 
einen Teil ihrer Jahressonderzahlung nach § 20 (Bund) in zusätzliche freie 
Tage einzutauschen. 2Anspruchsberechtigt sind Beschäftigte, die im laufenden 
Kalenderjahr Anspruch auf mindestens fünf Zwölftel der Jahressonderzahlung 
nach § 20 (Bund) haben. 3Wer das Zeit-statt-Geld-Wahlmodell beanspruchen 
will, muss dies unter Angabe der Anzahl der gewünschten vollen Freistellungs
tage (Tauschtage) vom Arbeitgeber bis zum 1. September des laufenden Ka
lenderjahres in Textform verlangen. 4Die Umwandlung ist für bis zu drei 
Tauschtage zulässig, darf jedoch die Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage 
der/des Beschäftigten nicht übersteigen. 

 1Die Berechnung für den Wert eines Tauschtages erfolgt auf Stundenbasis 
(§ 24 Abs. 3 Satz 3). 2Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Wertes 
eines Tauschtages ist das durchschnittliche monatliche Entgelt nach § 20 
(Bund) Abs. 3. 3Die Jahressonderzahlung nach § 20 (Bund) vermindert sich um 
den Betrag, der dem Wert der nach Absatz 1 Satz 3 bis 4 verlangten Anzahl der 
Tauschtage entspricht (Umwandlungsbetrag). 4Maßgebend für die Berechnung 
nach den Sätzen 1 bis 3 sind die Verhältnisse am 1. September des laufenden 
Kalenderjahres. 

Protokollerklärung zu Absatz 2: 
1Bei der Berechnung des Wertes eines Tauschtages wird die maßgebende An
zahl der Stunden ermittelt, indem die individuell vereinbarte durchschnittliche 
wöchentliche Arbeitszeit durch die Anzahl der vereinbarten Arbeitstage pro Ka
lenderwoche geteilt wird. 2Anschließend wird die Anzahl der Stunden mit der 
von der/dem Beschäftigten nach Absatz 1 Satz 3 bis 4 erklärten Anzahl der 
Tauschtage vervielfacht. 3Für die Berechnung des Umwandlungsbetrages wird 
das nach Absatz 2 Satz 2 ermittelte durchschnittliche monatliche Entgelt durch 
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das 4,348-fache der vereinbarten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ge
teilt (§ 24 Abs. 3 Satz 3). 4Das danach errechnete Stundenentgelt wird anschlie
ßend mit der Gesamtzahl der Stunden für die verlangte Anzahl von Tauschta
gen vervielfacht. 

 1Inanspruchnahmezeitraum ist das auf die Umwandlung folgende Kalenderjahr. 
2Bei der zeitlichen Festlegung der Freistellung sind die Wünsche der/des Be
schäftigten zu berücksichtigen, sofern diesen keine dringenden dienstlichen/be
trieblichen Gründe entgegenstehen. 3Die Freistellung kann nur für volle Tausch
tage erfolgen. 4Während der Inanspruchnahme eines Tauschtages wird für die
sen Tauschtag derjenige Teil des Umwandlungsbetrages nach Absatz 2 ge
zahlt, der seinem Anteil an der Gesamtzahl der verlangten Tauschtage ent
spricht. 5Kann ein bereits bewilligter Tauschtag nicht genommen werden, ist in 
den Fällen 

a) einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiese
nen Arbeitsunfähigkeit oder 

b) eines aus dringenden dienstlichen/betrieblichen Gründen ausnahmsweise 
erfolgten Widerrufs 

dem Wunsch der/des Beschäftigten nach einer Verlegung innerhalb des verblei
benden Inanspruchnahmezeitraums zu entsprechen, wenn dies mit dienstlichen 
Erfordernissen vereinbar ist. 

 1Tauschtage, die innerhalb des Inanspruchnahmezeitraums nicht genommen 
werden, verfallen und es entsteht ein finanzieller Ausgleichsanspruch in Höhe 
des Wertes der nicht genommenen Tauschtage. 2Maßgebend ist der zum Zeit
punkt der Umwandlung der Jahressonderzahlung ermittelte Umwandlungsbe
trag, um den die Jahressonderzahlung gemäß Absatz 2 vermindert wurde. 3Die 
Auszahlung erfolgt bis spätestens 31. März des Kalenderjahres, das auf den In
anspruchnahmezeitraum folgt. 

§ 29a (VKA) 
Teilweise Umwandlung der Jahressonderzahlung 

 Beschäftigte, die unter die Besonderen Teile Verwaltung (BT-V), Sparkassen 
(BT-S), Flughäfen (BT-F) und Entsorgung (BT-E) fallen, können bis zum 1. Sep
tember des jeweiligen laufenden Kalenderjahres in Textform geltend machen, 
einen Teil der ihnen nach § 20 (VKA) zustehenden Jahressonderzahlung in bis 
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zu drei Arbeitstage (Tauschtage) umzuwandeln, für die ihnen im darauffolgen
den Kalenderjahr volle freie Tage unter Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 
gewährt werden. 

 1Die Berechnung des Wertes eines Tauschtages erfolgt auf Stundenbasis (§ 24 
Abs. 3 Satz 3). 2Bemessungsgrundlage für die Berechnung dieses Wertes ist 
das durchschnittliche monatliche Entgelt nach § 20 (VKA) Absatz 2 Satz 1. 3Die 
Jahressonderzahlung nach § 20 (VKA) vermindert sich um den Betrag, der dem 
Wert der nach Absatz 1 geltend gemachten Anzahl der Tauschtage entspricht 
(Umwandlungsbetrag). 4Maßgebend für die Berechnung nach den Sätzen 1 bis 
3 sind die Verhältnisse am 1. September des laufenden Kalenderjahres. 

Protokollerklärungen zu Absatz 2: 
1. 1Bei der Berechnung des Wertes eines Tauschtages wird die maßge

bende Anzahl der Stunden ermittelt, indem die individuell vereinbarte re
gelmäßige durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit durch die sich aus 
der Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit ergebende Anzahl der verein
barten Arbeitstage pro Kalenderwoche geteilt wird. 2Anschließend wird die 
Anzahl der Stunden mit der nach Absatz 1 geltend gemachten Anzahl der 
Tauschtage vervielfacht. 3Für die Berechnung des Umwandlungsbetrages 
wird das nach Absatz 2 Satz 2 ermittelte durchschnittliche monatliche Ent
gelt durch das 4,348-fache der vereinbarten regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit geteilt (§ 24 Abs. 3 Satz 3). 4Das danach errechnete Stunden
entgelt wird anschließend mit der Gesamtzahl der Stunden für die geltend 
gemachte Anzahl von Tauschtagen vervielfacht. 

2. 1Sofern der Gesamtbetrag nach Ziffer 1 Satz 4 die Höhe der Jahresson
derzahlung in dem Jahr der Geltendmachung übersteigt, vermindert sich 
die geltend gemachte Anzahl an Tauschtagen, bis die Höhe der Jahres
sonderzahlung zur Gewährung voller Tauschtage ausreicht. 2In diesem 
Fall vermindert sich die Jahressonderzahlung nach § 20 (VKA) nur um den 
Betrag, der dem Wert der Tauschtage gemäß Satz 1 entspricht.  

 1Die Tauschtage müssen im folgenden Kalenderjahr (Kalenderjahr, das auf die 
Antragstellung nach Absatz 1 folgt) gewährt werden. 2Bei der Festlegung der 
Tauschtage sind die Wünsche der Beschäftigten zu berücksichtigen, sofern die
sen keine dringenden dienstlichen/betrieblichen Gründe entgegenstehen. 3Die 
Beschäftigten sollen dem Arbeitgeber ihre Wünsche zur zeitlichen Lage der 
Tauschtage spätestens vier Wochen vor der geplanten Inanspruchnahme mit
teilen.  
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 1Tauschtage, die nicht innerhalb des in Absatz 3 genannten Zeitraums in An
spruch genommen werden, verfallen. 2Eine finanzielle Abgeltung der Tausch
tage ist ausgeschlossen. 3Können vom Arbeitgeber bewilligte Tauschtage we
gen einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiese
nen Arbeitsunfähigkeit oder wegen der Geltendmachung von dringenden be
trieblichen/dienstlichen Gründen durch den Arbeitgeber an dem entsprechen
den Tag/den entsprechenden Tagen nicht in Anspruch genommen werden und 
kann in dem verbleibenden Zeitraum nach Absatz 3 Satz 1 keine Ersatzfreistel
lung erfolgen, besteht für diese ansonsten mit Ablauf dieses Kalenderjahres 
verfallenden Tauschtage ein entsprechender Ausgleichsanspruch in Geld; maß
gebend ist dabei der zum Zeitpunkt der Umwandlung der Jahressonderzahlung 
nach Absatz 2 ermittelte Umwandlungsbetrag. 

Abschnitt V  
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

§ 30  
Befristete Arbeitsverträge 

 1Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsge
setzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Arbeits
verträgen zulässig. 2 Für Beschäftigte der Mitglieder eines Mitgliedverbandes 
der VKA, auf die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden und 
deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestell
ten unterlegen hätte, sowie für Beschäftigte des Bundes, gelten die in den Ab
sätzen 2 bis 5 geregelten Besonderheiten; dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, 
für die die §§ 57a ff. HRG, das Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der 
Wissenschaft (Wissenschaftszeitvertragsgesetz) oder gesetzliche Nachfolgere
gelungen unmittelbar oder entsprechend gelten.  

 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zuläs
sig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weiter
gehende Regelungen im Sinne von § 23 TzBfG bleiben unberührt. 2Beschäf
tigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Besetzung von Dauerar
beitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die sachlichen und persönli
chen Voraussetzungen erfüllt sind.  

 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf 
Monate nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate 
betragen. 2Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob 
eine unbefristete oder befristete Weiterbeschäftigung möglich ist.  
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 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten 
sechs Wochen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die 
ersten sechs Monate als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeits
vertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden.  

 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn 
die Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probe
zeit beträgt die Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinander gereihten 
Arbeitsverhältnissen bei demselben Arbeitgeber 

von insgesamt mehr als sechs Monaten vier Wochen, 

von insgesamt mehr als einem Jahr sechs Wochen 

zum Schluss eines Kalendermonats, 

von insgesamt mehr als zwei Jahren drei Monate, 

von insgesamt mehr als drei Jahren vier Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das 
Ausscheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die 
Unterbrechungszeit bleibt unberücksichtigt. 

Protokollerklärung zu Absatz 5: 
Bei mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere verein
barte Probezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist. 

 Die §§ 31, 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt. 

§ 31  
Führung auf Probe 

 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamt
dauer von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist 
eine höchstens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die 
beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten mit 
Weisungsbefugnis, die vor Übertragung vom Arbeitgeber ausdrücklich als Füh
rungspositionen auf Probe bezeichnet worden sind.  
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 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 
Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 ge
nannten Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die 
Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Hö
hergruppierung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 im Bereich der VKA und nach § 17 
Abs. 5 Satz 1 im Bereich des Bundes ergebenden Tabellenentgelt gewährt. 
3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Führungsfunk
tion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der Beschäftigte eine der bishe
rigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit. 

§ 32  
Führung auf Zeit 

 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von 
vier Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages 
sind zulässig: 

a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlängerung 
bis zu einer Gesamtdauer von acht Jahren, 

b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer 
Gesamtdauer von zwölf Jahren. 

3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber 
können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 
4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Abs. 4) und die beidersei
tigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten mit 
Weisungsbefugnis, die vor Übertragung vom Arbeitgeber ausdrücklich als Füh
rungspositionen auf Zeit bezeichnet worden sind.  

 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 
Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 ge
nannten Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer 
der Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwi
schen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich 
bei Höhergruppierung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 im Bereich der VKA und nach 
§ 17 Abs. 5 Satz 1 im Bereich des Bundes ergebenden Tabellenentgelt, zuzüg
lich eines Zuschlags von 75 v. H. des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabel
lenentgelten der Entgeltgruppe, die der übertragenen Funktion entspricht, zur 
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nächst höheren Entgeltgruppe nach § 17 Abs. 4 Satz 1 bis 3 im Bereich der 
VKA und nach § 17 Abs. 5 Satz 1 im Bereich des Bundes. 3Nach Fristablauf er
hält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tä
tigkeit; der Zuschlag entfällt. 

§ 33  
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 

 Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,  

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festge
legte Alter zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat, es sei denn, 
zwischen dem Arbeitgeber und dem/der Beschäftigten ist während des Ar
beitsverhältnisses vereinbart worden, den Beendigungszeitpunkt nach 
§ 41 Satz 3 SGB VI hinauszuschieben, 

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag).  

 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner, sofern der/dem Beschäftigten der Bescheid 
eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach 
die/der Beschäftigte eine Rente auf unbestimmte Dauer wegen voller oder teil
weiser Erwerbsminderung erhält. 2Die/Der Beschäftigte hat den Arbeitgeber von 
der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. 3Das Ar
beitsverhältnis endet mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages; 
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Mitteilung des 
Arbeitgebers über den Zeitpunkt des Eintritts der auflösenden Bedingung. 4Liegt 
im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 175 SGB IX 
erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Ar
beitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids 
des Integrationsamtes; jedoch auch hier frühestens zwei Wochen nach Zugang 
der schriftlichen Mitteilung im Sinne von Satz 3. 5Das Arbeitsverhältnis endet 
nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente 
auf Zeit gewährt wird. 6In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeit
raum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird; für den Beginn des Ruhens des 
Arbeitsverhältnisses gilt Satz 3 entsprechend. 

 Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsverhältnis 
nicht, wenn die/der Beschäftigte nach ihrem/seinem vom Rentenversicherungs
träger festgestellten Leistungsvermögen auf seinem bisherigen oder einem an
deren geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, so
weit dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, und 
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der Beschäftigte innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbe
scheids ihre/seine Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt.  

 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht 
sie/er Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der ge
setzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbe
scheids das Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines 
nach § 3 Abs. 4 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet 
in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gut
achten bekannt gegeben worden ist; frühestens jedoch zwei Wochen nach Zu
gang der schriftlichen Mitteilung des Arbeitgebers über den Zeitpunkt des Ein
tritts der auflösenden Bedingung. 

 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 
Buchst. a geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Ar
beitsvertrag abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist 
von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag 
nichts anderes vereinbart ist.  

§ 34  
Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

 1Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses be
trägt die Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt 
die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2)  

bis zu einem Jahr  ein Monat zum Monatsschluss, 

von mehr als einem Jahr  6 Wochen, 

von mindestens 5 Jahren 3 Monate, 

von mindestens 8 Jahren 4 Monate, 

von mindestens 10 Jahren 5 Monate, 

von mindestens 12 Jahren 6 Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten der Mitglieder eines Mitgliedverbandes 
der VKA, die das 40. Lebensjahr vollendet haben und für die die Regelungen 
des Tarifgebiets West Anwendung finden, sowie von Beschäftigten des Bundes, 
die das 40. Lebensjahr vollendet haben, können nach einer Beschäftigungszeit 
(Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus 
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einem wichtigen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäftigte nach den bis 
zum 30. September 2005 geltenden Tarifregelungen unkündbar waren, ver
bleibt es dabei. 

 1Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis zu
rückgelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt die 
Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor An
tritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Interesse 
anerkannt. 3Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungs
bereich dieses Tarifvertrages erfasst werden, werden die Zeiten bei dem ande
ren Arbeitgeber als Beschäftigungszeit anerkannt. 4Satz 3 gilt entsprechend bei 
einem Wechsel von einem anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber. 

§ 35  
Zeugnis 

 Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf 
ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch auf 
Führung und Leistung erstrecken muss (Endzeugnis). 

 Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnis
ses ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis). 

 Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäf
tigten ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges 
Zeugnis). 

 Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen. 

Abschnitt VI  
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 36 (VKA) 
Anwendung weiterer Tarifverträge  

 Neben diesem Tarifvertrag sind die nachfolgend aufgeführten Tarifverträge in 
ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden: 

a) Tarifverträge über die Bewertung der Personalunterkünfte vom 16. März 
1974, 

b) Tarifverträge über den Rationalisierungsschutz vom 9. Januar 1987, 

c) Tarifvertrag zur sozialen Absicherung (TVsA) vom 13. September 2005, 
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d) Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 
1998, 

e) Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte 
- TV FlexAZ - vom 27. Februar 2010, 

f) Tarifvertrag zur Regelung des Übergangs in den Ruhestand für Ange
stellte im Flugverkehrskontrolldienst durch Altersteilzeitarbeit vom 
26. März 1999,  

g) Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer/-innen im kommuna
len öffentlichen Dienst (TV-EUmw/VKA) vom 18. Februar 2003. 

h) Rahmentarifvertrag zur Regelung der Arbeitszeit der Beschäftigten des 
Feuerwehr- und Sanitätspersonals an Flughäfen vom 8. September 2004. 

 Auf Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst finden die Regelungen der 
§§ 1 und 2a der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 BT-V 
auch dann Anwendung, wenn sie außerhalb des Geltungsbereichs des TVöD-V 
oder des TVöD-B tätig sind. 

§ 37  
Ausschlussfrist 

 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der/dem Beschäftigten 
oder vom Arbeitgeber in Textform geltend gemacht werden. 2Für denselben 
Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für spä
ter fällige Leistungen aus. 

 Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan sowie für Ansprüche, so
weit sie kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist entzogen sind. 

§ 38  
Begriffsbestimmungen 

 Sofern auf die Tarifgebiete Ost und West Bezug genommen wird, gilt folgendes: 

a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigen, deren 
Arbeitsverhältnis in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Ge
biet begründet worden ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhältnis
ses zu diesem Gebiet fortbesteht. 

b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen für das Tarifgebiet 
West. 
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 Sofern auf die Begriffe „Betrieb“, „betrieblich“ oder „Betriebspartei“ Bezug ge
nommen wird, gilt die Regelung für Verwaltungen sowie für Parteien nach dem 
Personalvertretungsrecht entsprechend, es sei denn, es ist etwas anderes be
stimmt. 

 Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Eini
gungsstelle vor.  

 Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer Be
scheinigung des beauftragten Arztes (§ 3 Abs. 4) nicht mehr in der Lage sind, 
auf Dauer die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu er
bringen, ohne deswegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbsge
mindert im Sinne des SGB VI zu sein.  

Protokollerklärung zu Absatz 4: 
Die auf leistungsgeminderte Beschäftigte anzuwendenden Regelungen zur Ent
geltsicherung bestimmen sich im Bereich des Bundes nach § 16a TVÜ-Bund 
und im Bereich der VKA nach § 16a TVÜ-VKA. 

 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tä
tigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unter
legen hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung 
auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversiche
rung der Arbeiter unterlegen hätte. 

§ 38a (Bund) 
Übergangsvorschriften  

Wenn in einem für den Bund geltenden Tarifvertrag ein Verweis auf die Entgelt
gruppe 9 enthalten ist, bezieht er sich auf die Entgeltgruppen 9a bis 9c. 

§ 38a (VKA) 
Übergangsvorschriften  

 Für Beschäftigte, die sich in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis befinden oder 
deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis spätestens am 1. Juli 2008 beginnt, gilt § 6 
Abs. 1 Satz 1 Buchst. b 1. Halbsatz in der bis zum 30. Juni 2008 geltenden Fas
sung bei der Berechnung des Tabellenentgelts und von in Monatsbeträgen zu
stehenden Zulagen. 

 1Auf technisches Theaterpersonal mit überwiegend künstlerischer Tätigkeit, mit 
dem am 31. Mai 2013 arbeitsvertraglich eine überwiegend künstlerische Tätig
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keit vereinbart ist, findet § 1 Abs. 2 Buchst. n in der bis zum 31. Mai 2013 gel
tenden Fassung für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsver
hältnisses weiter Anwendung. 2Auf technisches Theaterpersonal, mit dem am 
31. Mai 2013 arbeitsvertraglich die Anwendung des TVöD vereinbart ist, findet 
der TVöD unabhängig von § 1 Abs. 2 Buchst. n in der ab dem 1. Juni 2013 gel
tenden Fassung für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsver
hältnisses weiter Anwendung. 3Als ununterbrochen fortbestehend gilt das Ar
beitsverhältnis auch, wenn im beiderseitigen Einvernehmen an ein befristetes 
Arbeitsverhältnis ohne Unterbrechung ein neues Arbeitsverhältnis zu demsel
ben Arbeitgeber abgeschlossen wird. 

§ 39  
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 
treten 

a) § 20 am 1. Januar 2007, 

b) § 26 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. b und c sowie § 27 am 1. Januar 2006 

in Kraft. 

 Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei 
Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden. 

 (aufgehoben mit Wirkung vom 1. Juli 2008) 

 Abweichend von Absatz 2 können schriftlich gekündigt werden 

a) die Vorschriften des Abschnitts II einschließlich des Anhangs zu § 9 mit ei
ner Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats; 

b) unabhängig von Buchst. a § 8 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum 
Schluss eines Kalendervierteljahres; 

c) die jeweiligen Anlagen A (Bund bzw. VKA) zu § 15 ohne Einhaltung einer 
Frist, frühestens jedoch zum 31. März 2027; 

d) der jeweilige § 20 (Bund bzw. VKA) zum 31. Dezember eines jeden Jah
res; 

e) § 23 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalender
monats; 
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f) § 26 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender
jahres. 

g) § 12 (Bund) und § 13 (Bund) jederzeit ohne Einhaltung einer Frist, jedoch 
nur insgesamt, frühestens zum 31. Dezember 2016; die Nachwirkung die
ser Vorschriften wird ausgeschlossen; 

h) § 12 (VKA) und § 13 (VKA) mit einer Frist von sechs Monaten zum 
Schluss eines Kalenderjahres, jedoch nur insgesamt, frühestens zum 
31. Dezember 2020; die Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausge
schlossen; 

i) die Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) mit einer Frist von sechs Monaten 
zum Schluss eines Kalenderjahres, jedoch nur insgesamt, frühestens zum 
31. Dezember 2020; die Nachwirkung wird ausgeschlossen. 

Protokollerklärung zum Buchstaben i: 
Abweichend von dem Buchstaben i kann Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 - 
Entgeltordnung (VKA) mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Ka
lendervierteljahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2026, schriftlich ge
kündigt werden.  
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Anhang zu § 6 (VKA) 

Arbeitszeit von Cheffahrerinnen und Cheffahrern 

 Cheffahrerinnen und Cheffahrer sind die persönlichen Fahrer von Oberbürger-
meisterinnen/Oberbürgermeistern, Bürgermeisterinnen/Bürgermeistern, Landrä
tinnen/Landräten, Beigeordneten/Dezernentinnen/Dezernenten, Geschäftsfüh
rerinnen/Geschäftsführern, Vorstandsmitgliedern und vergleichbaren Leitungs-
kräften. 

 1Abweichend von § 3 Satz 1 ArbZG kann die tägliche Arbeitszeit im Hinblick auf 
die in ihr enthaltenen Wartezeiten auf bis zu 15 Stunden täglich ohne Ausgleich 
verlängert werden (§ 7 Abs. 2a ArbZG). 2Die höchstzulässige Arbeitszeit soll 
288 Stunden im Kalendermonat ohne Freizeitausgleich nicht übersteigen. 

 Die tägliche Ruhezeit kann auf bis zu neun Stunden verkürzt werden, wenn 
spätestens bis zum Ablauf der nächsten Woche ein Zeitausgleich erfolgt. 

 Eine Verlängerung der Arbeitszeit nach Absatz 2 und die Verkürzung der Ruhe
zeit nach Absatz 3 sind nur zulässig, wenn 

1. geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes ge
troffen sind, wie insbesondere das Recht der Cheffahrerin/des Cheffahrers 
auf eine jährliche, für die Beschäftigten kostenfreie arbeitsmedizinische 
Untersuchung bei einem Betriebsarzt oder bei einem Arzt mit entspre
chender arbeitsmedizinischer Fachkunde, auf den sich die Betriebspar
teien geeinigt haben, und/oder die Gewährung eines Freizeitausgleichs 
möglichst durch ganze Tage oder durch zusammenhängende arbeitsfreie 
Tage zur Regenerationsförderung, 

2. die Cheffahrerin/der Cheffahrer gemäß § 7 Abs. 7 ArbZG schriftlich in die 
Arbeitszeitverlängerung eingewilligt hat. 

 § 9 TVöD bleibt unberührt.  
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Anhang zu § 9 

A. Bereitschaftszeiten Hausmeisterinnen/Hausmeister 

1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht uner
heblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere Regelun
gen zu § 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD: 

2Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf 
die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus Vollarbeits- und 
Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 
4Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die Hausmeisterin/der Hausmeis
ter am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfü
gung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anord
nung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 5Be
reitschaftszeiten werden zur Hälfte als Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 6Bereit
schaftszeiten werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Ar
beitszeit nicht gesondert ausgewiesen. 

B. Bereitschaftszeiten im Rettungsdienst und in Leitstellen 

 1Für Beschäftigte in den Leitstellen, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht 
unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere 
Regelungen zu § 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD: 

2Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit 
darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus Voll
arbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich 
nicht überschreiten. 4Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der 
Beschäftigte am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten 
Stelle zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. 
auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleis
tung überwiegen. 5Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit 
gewertet (faktorisiert). 6Bereitschaftszeiten werden innerhalb von Beginn und 
Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen. 

(1a) 1Für Beschäftigte im Rettungsdienst, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht 
unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere 
Regelungen zu § 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD:  
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2Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit 
darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus Voll
arbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich  

— bis zum 31. Dezember 2025 48 Stunden, 

— ab dem 1. Januar 2026 46 Stunden und 

— ab dem 1. Januar 2027 44 Stunden  

wöchentlich nicht überschreiten. 4Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen 
sich die/der Beschäftigte am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber 
bestimmten Stelle zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selb
ständig, ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne 
Arbeitsleistung überwiegen. 5Bereitschaftszeiten werden bis zum 31. Dezember 
2025 zu 50 Prozent und abweichend von § 9 

— ab dem 1. Januar 2026 zu 56,25 Prozent und 

— ab dem 1. Januar 2027 zu 64,29 Prozent  

als tarifliche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 6Zur Berechnung eventuell anfal
lender Zeitzuschläge und der durchschnittlichen Summe aus Vollarbeits- und 
Bereitschaftszeiten gemäß Satz 3 werden die Stunden eines Dienstes in vollem 
Umfang herangezogen. 7Bereitschaftszeiten werden innerhalb von Beginn und 
Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen. 

 1Die zulässige tägliche Höchstarbeitszeit beträgt zwölf Stunden zuzüglich der 
gesetzlichen Pausen. 2Gemäß § 7 ArbZG kann ab 1. Januar 2026 durch Be
triebs- oder einvernehmliche Dienstvereinbarung eine tägliche Höchstarbeitszeit 
unter Einrechnung der gesetzlich vorgeschriebenen Pausen von bis zu 24 Stun
den eingeführt werden, wenn die Vollarbeitszeit innerhalb der Gesamtdauer der 
täglichen Arbeitszeit neun Stunden regelmäßig nicht überschreitet und durch 
besondere Maßnahmen (insb. Sicherstellung ausreichender Ruhephasen und 
Bereitstellung gesonderter Ruheräume) vor Einführung sichergestellt wird, dass 
die Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet wird. 3Die Betriebs- oder ein
vernehmliche Dienstvereinbarung hat Regelungen zur näheren Ausgestaltung 
der Arbeitszeit sowie zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, insbesondere durch 
eine jährlich durchzuführende Beurteilung der Arbeitsbedingungen gem. § 5  
ArbSchG zu enthalten. 4Der Arbeitgeber hat vor Einführung einer über Satz 1 
hinausgehenden täglichen Höchstarbeitszeit durch eine Beurteilung der Arbeits
bedingungen gem. § 5 ArbSchG (einschließlich arbeitsmedizinischer Aspekte) 
die für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundene Gefährdung und etwaige 
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Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu ermitteln. 5Die Vereinbarung einer über 
Satz 1 hinausgehenden täglichen Höchstarbeitszeit gemäß Satz 2 bedarf der 
Einwilligung der/des Beschäftigten in Textform. 6Die/der Beschäftigte kann die 
Einwilligung in Textform mit einer Frist von sechs Monaten, in dringenden Fäl
len mit einer Frist von zwei Wochen, widerrufen. 7Eine Maßregelung für den 
Fall, dass die/der Beschäftigte ihre/seine Einwilligung nicht erklärt oder diese 
widerruft, ist ausgeschlossen. 

 Die allgemeinen Regelungen des TVöD zur Arbeitszeit bleiben im Übrigen un
berührt. 

 Für Beschäftigte, die unter die Sonderregelungen für den kommunalen feuer
wehrtechnischen Dienst fallen, gilt § 46 Nr. 2 Abs. 1 BT-V (VKA), auch soweit 
sie in Leitstellen tätig sind.  
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Anhang zu § 16 (Bund)  

(aufgehoben mit Wirkung vom 1. Januar 2014)
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Anhang zu § 16 (VKA) 

(mit Wirkung vom 1. März 2018 aufgehoben)  
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Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)  
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Anlage A (Bund) 

Tabelle TVöD Bund 
gültig bis 31. März 2025 

(monatlich in Euro) 
Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
15 5.504,00 5.863,92 6.265,40 6.813,49 7.377,29 7.748,20 
14 5.003,84 5.329,75 5.755,37 6.227,68 6.754,16 7.132,13 
13 4.628,76 4.985,95 5.392,57 5.834,04 6.353,53 6.635,44 
12 4.170,32 4.581,34 5.061,67 5.594,63 6.220,01 6.516,74 
11 4.032,38 4.410,41 4.765,62 5.151,01 5.678,44 5.975,19 
10 3.895,33 4.191,53 4.528,25 4.893,44 5.300,10 5.433,63 
9c 3.757,21 4.013,80 4.334,08 4.683,04 5.061,38 5.182,84 
9b 3.619,09 3.736,32 4.029,91 4.352,06 4.706,63 5.003,35 
9a 3.480,97 3.699,68 3.759,84 3.963,16 4.335,69 4.483,10 
8 3.281,44 3.486,59 3.628,68 3.770,54 3.922,69 3.995,85 
7 3.095,23 3.331,58 3.472,38 3.614,47 3.748,49 3.820,45 
6 3.042,04 3.236,55 3.372,94 3.507,92 3.640,49 3.708,02 
5 2.928,99 3.117,67 3.245,11 3.380,06 3.505,47 3.570,28 
4 2.802,62 2.993,55 3.153,75 3.253,48 3.353,20 3.411,60 
3 2.762,69 2.968,02 3.017,99 3.132,21 3.217,92 3.296,43 
2 2.582,16 2.784,28 2.834,67 2.906,58 3.064,63 3.229,97 
1  2.355,52 2.388,86 2.430,55 2.469,42 2.569,47 
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Anlage A (Bund) 

Tabelle TVöD Bund 
gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026 

(monatlich in Euro) 
Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
15 5.669,12 6.039,84 6.453,36 7.017,89 7.598,61 7.980,65 
14 5.153,96 5.489,64 5.928,03 6.414,51 6.956,78 7.346,09 
13 4.767,62 5.135,53 5.554,35 6.009,06 6.544,14 6.834,50 
12 4.295,43 4.718,78 5.213,52 5.762,47 6.406,61 6.712,24 
11 4.153,35 4.542,72 4.908,59 5.305,54 5.848,79 6.154,45 
10 4.012,19 4.317,28 4.664,10 5.040,24 5.459,10 5.596,64 
9c 3.869,93 4.134,21 4.464,10 4.823,53 5.213,22 5.338,33 
9b 3.729,09 3.848,41 4.150,81 4.482,62 4.847,83 5.153,45 
9a 3.590,97 3.810,67 3.872,64 4.082,05 4.465,76 4.617,59 
8 3.391,44 3.596,59 3.738,68 3.883,66 4.040,37 4.115,73 
7 3.205,23 3.441,58 3.582,38 3.724,47 3.860,94 3.935,06 
6 3.152,04 3.346,55 3.482,94 3.617,92 3.750,49 3.819,26 
5 3.038,99 3.227,67 3.355,11 3.490,06 3.615,47 3.680,28 
4 2.912,62 3.103,55 3.263,75 3.363,48 3.463,20 3.521,60 
3 2.872,69 3.078,02 3.127,99 3.242,21 3.327,92 3.406,43 
2 2.692,16 2.894,28 2.944,67 3.016,58 3.174,63 3.339,97 
1  2.465,52 2.498,86 2.540,55 2.579,42 2.679,47 
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Anlage A (Bund) 

Tabelle TVöD Bund 
gültig ab 1. Mai 2026 

(monatlich in Euro) 
Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
15 5.827,86 6.208,96 6.634,05 7.214,39 7.811,37 8.204,11 
14 5.298,27 5.643,35 6.094,01 6.594,12 7.151,57 7.551,78 
13 4.901,11 5.279,32 5.709,87 6.177,31 6.727,38 7.025,87 
12 4.415,70 4.850,91 5.359,50 5.923,82 6.586,00 6.900,18 
11 4.269,64 4.669,92 5.046,03 5.454,10 6.012,56 6.326,77 
10 4.124,53 4.438,16 4.794,69 5.181,37 5.611,95 5.753,35 
9c 3.978,29 4.249,97 4.589,09 4.958,59 5.359,19 5.487,80 
9b 3.833,50 3.956,17 4.267,03 4.608,13 4.983,57 5.297,75 
9a 3.691,52 3.917,37 3.981,07 4.196,35 4.590,80 4.746,88 
8 3.486,40 3.697,29 3.843,36 3.992,40 4.153,50 4.230,97 
7 3.294,98 3.537,94 3.682,69 3.828,76 3.969,05 4.045,24 
6 3.240,30 3.440,25 3.580,46 3.719,22 3.855,50 3.926,20 
5 3.124,08 3.318,04 3.449,05 3.587,78 3.716,70 3.783,33 
4 2.994,17 3.190,45 3.355,14 3.457,66 3.560,17 3.620,20 
3 2.953,13 3.164,20 3.215,57 3.332,99 3.421,10 3.501,81 
2 2.767,54 2.975,32 3.027,12 3.101,04 3.263,52 3.433,49 
1  2.543,55 2.568,83 2.611,69 2.651,64 2.754,50 

 

Anlage B (Bund)  

(aufgehoben mit Wirkung vom 1. April 2008) 
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Anlage A (VKA) 

Tabelle TVöD VKA 
Anlage A 

gültig bis 31. März 2025  
(monatlich in Euro) 

Entgelt-
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 5.504,00 5.863,92 6.265,40 6.813,49 7.377,29 7.748,20 
14 5.003,84 5.329,75 5.755,37 6.227,68 6.754,16 7.132,13 
13 4.628,76 4.985,95 5.392,57 5.834,04 6.353,53 6.635,44 
12 4.170,32 4.581,34 5.061,67 5.594,63 6.220,01 6.516,74 
11 4.032,38 4.410,41 4.765,62 5.151,01 5.678,44 5.975,19 
10 3.895,33 4.191,53 4.528,25 4.893,44 5.300,10 5.433,63 
9c 3.787,84 4.052,08 4.339,43 4.649,06 4.981,91 5.220,52 
9b 3.566,89 3.814,56 3.969,97 4.429,89 4.702,42 5.018,11 
9a 3.448,96 3.662,32 3.869,96 4.331,88 4.436,39 4.703,23 
8 3.281,44 3.486,59 3.628,68 3.770,54 3.922,69 3.995,85 
7 3.095,23 3.331,58 3.472,38 3.614,47 3.748,49 3.820,45 
6 3.042,04 3.236,55 3.372,94 3.507,92 3.640,49 3.708,02 
5 2.928,99 3.117,67 3.245,11 3.380,06 3.505,47 3.570,28 
4 2.802,62 2.993,55 3.153,75 3.253,48 3.353,20 3.411,60 
3 2.762,69 2.968,02 3.017,99 3.132,21 3.217,92 3.296,43 
2 2.582,16 2.784,28 2.834,67 2.906,58 3.064,63 3.229,97 
1  2.355,52 2.388,86 2.430,55 2.469,42 2.569,47 
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Anlage A (VKA) 

Tabelle TVöD VKA 
Anlage A 

gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026  
(monatlich in Euro) 

Entgelt-
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 5.669,12 6.039,84 6.453,36 7.017,89 7.598,61 7.980,65 
14 5.153,96 5.489,64 5.928,03 6.414,51 6.956,78 7.346,09 
13 4.767,62 5.135,53 5.554,35 6.009,06 6.544,14 6.834,50 
12 4.295,43 4.718,78 5.213,52 5.762,47 6.406,61 6.712,24 
11 4.153,35 4.542,72 4.908,59 5.305,54 5.848,79 6.154,45 
10 4.012,19 4.317,28 4.664,10 5.040,24 5.459,10 5.596,64 
9c 3.901,48 4.173,64 4.469,61 4.788,53 5.131,37 5.377,14 
9b 3.676,89 3.929,00 4.089,07 4.562,79 4.843,49 5.168,65 
9a 3.558,96 3.772,32 3.986,06 4.461,84 4.569,48 4.844,33 
8 3.391,44 3.596,59 3.738,68 3.883,66 4.040,37 4.115,73 
7 3.205,23 3.441,58 3.582,38 3.724,47 3.860,94 3.935,06 
6 3.152,04 3.346,55 3.482,94 3.617,92 3.750,49 3.819,26 
5 3.038,99 3.227,67 3.355,11 3.490,06 3.615,47 3.680,28 
4 2.912,62 3.103,55 3.263,75 3.363,48 3.463,20 3.521,60 
3 2.872,69 3.078,02 3.127,99 3.242,21 3.327,92 3.406,43 
2 2.692,16 2.894,28 2.944,67 3.016,58 3.174,63 3.339,97 
1  2.465,52 2.498,86 2.540,55 2.579,42 2.679,47 
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Anlage A (VKA) 

Tabelle TVöD VKA 
Anlage A 

gültig ab 1. Mai 2026  
(monatlich in Euro) 

Entgelt-
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 5.827,86 6.208,96 6.634,05 7.214,39 7.811,37 8.204,11 
14 5.298,27 5.643,35 6.094,01 6.594,12 7.151,57 7.551,78 
13 4.901,11 5.279,32 5.709,87 6.177,31 6.727,38 7.025,87 
12 4.415,70 4.850,91 5.359,50 5.923,82 6.586,00 6.900,18 
11 4.269,64 4.669,92 5.046,03 5.454,10 6.012,56 6.326,77 
10 4.124,53 4.438,16 4.794,69 5.181,37 5.611,95 5.753,35 
9c 4.010,72 4.290,50 4.594,76 4.922,61 5.275,05 5.527,70 
9b 3.779,84 4.039,01 4.203,56 4.690,55 4.979,11 5.313,37 
9a 3.658,61 3.877,94 4.097,67 4.586,77 4.697,43 4.979,97 
8 3.486,40 3.697,29 3.843,36 3.992,40 4.153,50 4.230,97 
7 3.294,98 3.537,94 3.682,69 3.828,76 3.969,05 4.045,24 
6 3.240,30 3.440,25 3.580,46 3.719,22 3.855,50 3.926,20 
5 3.124,08 3.318,04 3.449,05 3.587,78 3.716,70 3.783,33 
4 2.994,17 3.190,45 3.355,14 3.457,66 3.560,17 3.620,20 
3 2.953,13 3.164,20 3.215,57 3.332,99 3.421,10 3.501,81 
2 2.767,54 2.975,32 3.027,12 3.101,04 3.263,52 3.433,49 
1   2.534,55 2.568,83 2.611,69 2.651,64 2.754,50 

 

Anlage B (VKA) 

(aufgehoben mit Wirkung vom 1. Januar 2010) 
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Anhang zu Anlage A (VKA) 

(aufgehoben mit Wirkung vom 1. Januar 2017) 
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Niederschriftserklärungen 

1. Zu § 1 Abs. 2 Buchst. b: 
Bei der Bestimmung des regelmäßigen Entgelts werden Leistungsentgelt, Zulagen 
und Zuschläge nicht berücksichtigt. 

2. Zu § 1 Abs. 2 Buchst. s: 
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass studentische Hilfskräfte Beschäf
tigte sind, zu deren Aufgabe es gehört, das hauptberufliche wissenschaftliche Perso
nal in Forschung und Lehre sowie bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
zu unterstützen. 

3. Zu § 4 Abs. 1: 
Der Begriff „Arbeitsort“ ist ein generalisierter Oberbegriff; die Bedeutung unterschei
det sich nicht von dem bisherigen Begriff „Dienstort“. 

4. Zu § 8 Abs. 3: 
Zur Erläuterung von § 8 Abs. 3 und der dazugehörigen Protokollerklärung sind sich 
die Tarifvertragsparteien über folgendes Beispiel einig: „Beginnt eine Wochenendruf
bereitschaft am Freitag um 15 Uhr und endet am Montag um 7 Uhr, so erhalten Be
schäftigte folgende Pauschalen: Zwei Stunden für Freitag, je vier Stunden für Sams
tag und Sonntag, keine Pauschale für Montag. Sie erhalten somit zehn Stundenent
gelte. 

5. Zu § 10 Abs. 4: 
Durch diese Regelung werden aus dem Urlaubsrecht entlehnte Ansprüche nicht be
gründet. 

6. Zu § 14 Abs. 1: 
Ob die vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit einer höheren Entgelt
gruppe entspricht, bestimmt sich im Bereich der VKA für nach einem gemäß § 2 
Abs. 2 TVÜ-VKA weitergeltenden Lohngruppenverzeichnis eingruppierte Beschäf
tigte nach der Anlage 3 zum TVÜ-VKA. 

7. (gestrichen mit Wirkung vom 29.04.2016) 

7a. Zu § 16 (Bund) Abs. 3: 
Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die erworbene Stufe im Sinne 
des § 16 (Bund) Abs. 3 auch eine individuelle Endstufe im Sinne des § 6 Abs. 3 
Satz 1, § 7 Abs. 2 1. Alternative oder § 8 Abs. 3 Satz 2 TVÜ-Bund oder eine individu
elle Zwischenstufe im Sinne des § 7 Abs. 3 Satz 1 oder § 8 Abs.3 Satz 2 TVÜ-Bund 
sein kann. 
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8. Zu § 16 (VKA) Abs. 2 Satz 2: 
Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass stichtagsbezogene Verwerfun
gen zwischen übergeleiteten Beschäftigten und Neueinstellungen entstehen können. 

8a. Zu § 16 (VKA) Abs. 2a:  
Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die erworbene Stufe im Sinne 
des § 16 (VKA) Abs. 2a auch eine individuelle Endstufe im Sinne des § 6 Abs. 4 
Satz 1, § 7 Abs. 2 erste Alternative oder § 8 Abs. 3 Satz 2 TVÜ-VKA  
oder eine individuelle Zwischenstufe im Sinne des § 7 Abs. 3 Satz 1 oder § 8 Abs. 3 
Satz 2 TVÜ-VKA sein kann. 

9. (gestrichen mit Wirkung vom 1. Januar 2014) 

10.  (zum 1. April 2019 aufgehoben) 

11. Zu § 18 (Bund): 
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Leistungsentgelte Bezüge im Sinne 
des § 4 TV ATZ sind.  

12. Zu § 18 (VKA) Abs. 3: 
Das als Zielgröße zu erreichende Gesamtvolumen von 8 v. H. wird wie folgt finanziert  
- Anteil aus auslaufenden Besitzständen in pauschalierter Form, 
- im Rahmen zukünftiger Tarifrunden.  
Die Tarifvertragsparteien führen erstmals Mitte 2008 Gespräche über den Anteil aus 
auslaufenden Besitzständen und über eine mögliche Berücksichtigung von Effizienz
gewinnen. 

13. Zu § 18 (VKA): 
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Leistungsentgelte Bezüge im Sinne 
des § 4 TV ATZ sind. 

14. Zu § 18 (VKA) Abs. 5 Satz 2: 
1Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass aus Motivationsgründen die 
Vereinbarung von Zielen freiwillig geschieht. 2Eine freiwillige Zielvereinbarung kann 
auch die Verständigung auf zum Teil vorgegebene oder übergeordnete Ziele sein, 
z. B. bei der Umsetzung gesetzlicher oder haushaltsrechtlicher Vorgaben, Grund
satzentscheidungen der Verwaltungs-/Unternehmensführung. 

15. Zu § 18 (VKA) Abs. 5 Satz 3: 
Die systematische Leistungsbewertung entspricht nicht der Regelbeurteilung. 
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16. Zu § 18 (VKA) Abs. 7: 
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Vergabeentscheidung über Leis
tungsentgelte im Einzelfall. 
Die nach Abs. 7 und die für Leistungsstufen nach § 17 Abs. 2 gebildeten betriebli
chen Kommissionen sind identisch.  

17. Zu § 18 (VKA) Abs. 8: 
Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass der ATV, der ATV-K sowie die Sat
zungen der VBL und der kommunalen Zusatzversorgungskassen bis spätestens 
31. Dezember 2006 entsprechend angepasst werden. 

17a.  Niederschriftserklärung zu § 19 (Bund) Abs. 5 Satz 2: 
1Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht Einigkeit, dass im Bereich des Bundes 
für die Ermittlung des für die Erhöhung der Zuschläge gemäß § 5 LohnzuschlagsTV 
i. V. m. Nrn. 21, 22 und 23 der Anlage 1 Teil B TVÜ-Bund maßgeblichen Vomhun
dertsatzes in Höhe von 12 v. H. ab 1. April 2021 1,40 v. H. und ab 1. April 2022 
1,80 v. H. anzurechnen sind. 2Die Summe der für eine Erhöhung der Zuschläge ge
mäß § 5 LohnzuschlagsTV zu berücksichtigenden Vomhundertsätze beträgt ab 
1. April 2021 5,89 v. H. und ab 1. April 2022 7,69 v. H. 

17b.  Niederschriftserklärung zu § 19 (Bund) Abs. 5 Satz 2: 
1Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht Einigkeit, dass im Bereich des Bundes 
für die Ermittlung des für die Erhöhung der Zuschläge gemäß § 5 LohnzuschlagsTV 
i. V. m. Nrn. 21, 22 und 23 der Anlage 1 Teil B TVÜ-Bund maßgeblichen Vomhun
dertsatzes in Höhe von 12 v. H. ab 1. April 2025 3 v. H. und ab dem 1. Mai 2026 
2,8 v. H. anzurechnen ist. 2Die Summe der für eine Erhöhung der Zuschläge gemäß 
§ 5 LohnzuschlagsTV zu berücksichtigenden Vomhundertsätze beträgt nach dem 
1. Mai 2026 0,99 v. H. 

18. Zu § 20 (Bund) Abs. 2 und § 20 (VKA) Abs. 2 Satz 1: 
Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass die Beschäftigten der Entgeltgruppe 
2Ü zu den Entgeltgruppen 1 bis 8 und die Beschäftigten der Entgeltgruppe 15Ü zu 
den Entgeltgruppen 13 bis 15 gehören. 

18a.  Zu § 20 (Bund) Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c und § 20 (VKA) Abs. 4 Satz 2 Nr. 
1 Buchst. c: 

Dem Entgeltanspruch steht der Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
gleich. 

19. (gestrichen mit Wirkung vom 1. März 2014) 
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19a.  (gestrichen mit Wirkung vom 1. März 2014) 

20. Zu § 29 Abs. 1 Buchst. f: 
Die ärztliche Behandlung erfasst auch die ärztliche Untersuchung und die ärztlich 
verordnete Behandlung. 

21.  Zu § 29 Abs. 6: 
Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass vom Begriff der kommunalen 
Studieninstitute und Verwaltungsschulen Einrichtungen umfasst sind, die im Auftrag 
einer oder mehrerer Kommunalverwaltungen Beschäftigte für Aufgaben im Bereich 
der Allgemeinen Verwaltung aus-, weiter- und fortbilden und deren Kernaufgabe die 
Berufsausbildung insbesondere zum/r Verwaltungsfachangestellten und die Auf
stiegsfortbildung zum/r Verwaltungsfachwirt/in oder die Abschlüsse nach Angestell
tenlehrgang I und II sind. 

22. Zur Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) 
1. Zu der Protokollerklärung Nr. 14 im Teil B Abschnitt XXIV: 

1Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) ist eine Organisationsbezeichnung, die 
auch durch andere Begriffe wie z. B. Kommunaler Sozialer Dienst (KSD) ersetzt 
sein kann. 2Der Begriff bezeichnet hier die Aufgabenstellung des Allgemeinen 
Sozialen Dienstes und muss nicht mit der Benennung der Organisationsform 
bei dem einzelnen Arbeitgeber übereinstimmen. 

2. Zu Teil B Abschnitt XXVI: 
1Die Tarifvertragsparteien halten eine Neuvereinbarung der Bemerkung Nr. 7 zu 
allen Vergütungsgruppen der Anlage 1a zum BAT für entbehrlich. 2Es besteht 
Einvernehmen, dass – wie bisher – unter „technischen Assistentinnen und tech
nischen Assistenten mit staatlicher Anerkennung“ diejenigen Personen zu ver
stehen sind, die nach dem Berufsordnungsrecht berechtigt sind, diese Berufs
bezeichnung zu führen. 
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B. Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) 

Abschnitt VII  
Allgemeine Vorschriften 

§ 40  
Geltungsbereich 

 1Dieser Tarifvertrag gilt für alle Beschäftigten, die unter § 1 des Tarifvertrages 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) fallen, soweit sie nicht von anderen Beson
deren Teilen des TVöD erfasst sind. 2Der Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) – bildet im Zusammenhang 
mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Allgemeiner Teil - den Tarif
vertrag für die Sparte Verwaltung. 

 Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen auf die §§ 1 bis 39 verwiesen wird, 
handelt es sich um die Regelungen des TVöD – Allgemeiner Teil –. 

§ 41  
Allgemeine Pflichten 

1Die im Rahmen des Arbeitsvertrages geschuldete Leistung ist gewissenhaft und 
ordnungsgemäß auszuführen. 2Beschäftigte des Bundes und anderer Arbeitgeber, in 
deren Aufgabenbereichen auch hoheitliche Tätigkeiten wahrgenommen werden, 
müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokratischen Grundord
nung im Sinne des Grundgesetzes bekennen. 

§ 42  
Saisonaler Ausgleich 

In Verwaltungen und Betrieben, in denen auf Grund spezieller Aufgaben (z. B. Aus
grabungen, Expeditionen, Schifffahrt) oder saisonbedingt erheblich verstärkte Tätig
keiten anfallen, kann für diese Tätigkeiten die regelmäßige Arbeitszeit auf bis zu 60 
Stunden in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen verlängert werden, wenn durch 
Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bis zum Ende des Aus
gleichszeitraums nach § 6 Abs. 2 Satz 1 ein entsprechender Zeitausgleich durchge
führt wird. 

§ 43  
Überstunden 

1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszugleichen. 2So
fern kein Arbeitszeitkonto nach § 10 eingerichtet ist, oder wenn ein solches besteht, 
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die/der Beschäftigte jedoch keine Faktorisierung nach § 8 Abs. 1 geltend macht, er
hält die/der Beschäftigte für Überstunden (§ 7 Abs. 7), die nicht bis zum Ende des 
dritten Kalendermonats - möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Kalen
dermonats - nach deren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen worden sind, je Stunde 
100 v. H. des auf die Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen 
Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 3Der Anspruch auf den 
Zeitzuschlag für Überstunden nach § 8 Abs. 1 besteht unabhängig von einem Frei
zeitausgleich.  

§ 44  
Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld 

 Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld finden 
die für die Beamtinnen und Beamten jeweils geltenden Bestimmungen entspre
chende Anwendung.  

 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am aus
wärtigen Geschäftsort als Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich der Reise
tage wird jedoch mindestens die auf ihn entfallende regelmäßige, durchschnittli
che oder dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei Nichtbe
rücksichtigung der Reisezeit nicht erreicht würde. 3Überschreiten nicht anre
chenbare Reisezeiten insgesamt 15 Stunden im Monat, so werden auf Antrag 
25 v. H. dieser überschreitenden Zeiten bei fester Arbeitszeit als Freizeitaus
gleich gewährt und bei gleitender Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden 
Vorschriften auf die Arbeitszeit angerechnet. 4Der besonderen Situation von 
Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung zu tragen. 

 Soweit Einrichtungen in privater Rechtsform oder andere Arbeitgeber nach ei
genen Grundsätzen verfahren, sind diese abweichend von den Absätzen 1 und 
2 maßgebend. 
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Abschnitt VIII  
Sonderregelungen (Bund) 

§ 45  
Sonderregelungen für Beschäftigte, 

die zu Auslandsdienststellen des Bundes entsandt sind 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

 Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte mit deutscher Staatsangehö
rigkeit (Deutsche im Sinne des Artikels 116 GG) oder einer Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedsstaates der europäischen Union bei den diplomatischen 
und berufskonsularischen Vertretungen sowie bei anderen Dienststellen der 
Bundesrepublik im Ausland (Auslandsdienststellen), die nach Abschluss eines 
Arbeitsvertrages nach Bundestarifrecht von ihrer obersten Bundesbehörde zur 
Dienstleistung in das Ausland entsandt worden sind (entsandte Kräfte) oder de
nen die gleiche Rechtsstellung durch einen mit der obersten Bundesbehörde 
geschlossenen Arbeitsvertrag eingeräumt worden ist. 

 Die Nrn. 3, 4, und 12 gelten auch für Beschäftigte des Bundes, die bei einer In
landsdienststelle tätig sind, dem Inhalt ihres Arbeitsvertrages nach jedoch auch 
zu Auslandsdienststellen entsandt werden können. 

 Diese Sonderregelungen gelten nicht für Beschäftigte, die Einheiten der Bun
deswehr bei deren vorübergehender Verlegung zu Ausbildungszwecken in das 
Ausland folgen. 

Nr. 2 

1Für Beschäftigte bei Auslandsvertretungen (§ 3 Abs. 1 des Gesetzes über den 
Auswärtigen Dienst - GAD) gelten die §§ 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 27 GAD 
entsprechend. 2Die §§ 16, 22, 26 GAD gelten für diese Beschäftigte entspre
chend, soweit keine Leistungen nach anderen Vorschriften gewährt werden. 

Nr. 3 zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen – 

Der Arbeitgeber kann auch Untersuchungen auf Tropentauglichkeit anordnen. 

Nr. 4 zu § 4 - Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung  

§ 4 Abs. 1 Satz 2 gilt nicht. 
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Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

Nr. 5 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit – 

1Eine Verkürzung der regelmäßigen Arbeitszeit für die Beamten an einer Aus
landsdienststelle nach § 7 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über den Auswärtigen 
Dienst bzw. nach § 3 Abs. 4 der Arbeitszeitverordnung gilt auch für die entspre
chenden Beschäftigten an dieser Dienststelle. 2In diesen Fällen findet ein Aus
gleich für Überstunden (Nr. 6 Satz 1) nur statt, wenn die verkürzte regelmäßige 
Arbeitszeit um mehr als fünf Stunden im Monat überschritten wird. 

Nr. 6 zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit – 

1Überstundenentgelt, Zeitzuschläge und Zulagen nach § 8 werden nicht ge
zahlt. 2Alle Überstunden sind bis zum Ende des sechsten Kalendermonats nach 
Ableistung der Überstunden durch entsprechende bezahlte Arbeitsbefreiung 
auszugleichen. 3Rufbereitschaft und Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereit
schaft werden nicht bezahlt, sondern unter Berücksichtigung des Satzes 1 auf 
der Berechnungsgrundlage des § 8 Abs. 3 in Freizeit ausgeglichen; § 8 Abs. 2 
gilt entsprechend. 

Protokollerklärung: 
Das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung zuzüglich der Zeitzuschläge für 
Überstunden ist das Überstundenentgelt. 

Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

Nr. 7 zu § 14 - Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit – 

1Die persönliche Zulage nach § 14 Abs. 3 wird auch dann nicht gezahlt, wenn 
die Beschäftigten andere Beschäftigte oder Beamte während deren Heimatur
laubs länger als einen Monat oder im Fall des § 14 Abs. 2 länger als drei Tage 
vertreten. 2Zeiten einer höherwertigen Heimaturlaubsvertretung werden bei ei
ner anschließenden höherwertigen Vertretung aus anderen Gründen auf die in 
§ 14 Abs. 1 genannte Frist von einem Monat angerechnet. 

Protokollerklärung: 
1Dem Beschäftigten darf innerhalb eines Jahres eine Heimaturlaubsvertretung 
nur einmal übertragen werden. 2Die Regelung für Beschäftigte gemäß § 38 
Abs. 5 Satz 2 tritt erst bei In-Kraft-Treten eines Tarifvertrags nach § 14 Abs. 2 in 
Kraft. 
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Nr. 8 zu § 15 -Tabellenentgelt - 

 1Beschäftigten mit dienstlichem und tatsächlichem Wohnsitz im Ausland werden 
zu dem Tabellenentgelt (§ 15) Auslandsbezüge in entsprechender Anwendung 
der §§ 15 und 52 bis 55 des Bundesbesoldungsgesetzes gezahlt. 2Die Aus
landsbezüge bleiben bei der Jahressonderzahlung nach § 20 (Bund) unberück
sichtigt. 

 1Die Tabelle Auslandszuschlag der Anlage VI.1 Bundesbesoldungsgesetz findet 
mit der Maßgabe Anwendung, dass anstelle der Zeilen des Tabellenkopfes 
„Grundgehaltsspanne von – bis“ der Tabellenkopf nach Anlage B (Bund) Anwen
dung findet. 2Die Beträge der Anlage B (Bund) nehmen an allgemeinen Entgel
tanpassungen teil. 

Protokollerklärung: 
Die Tarifvertragsparteien überprüfen Ende 2015, ob die Entwicklung der Zu
schlagstabellen für Tarifbeschäftigte und Beamtinnen und Beamte kohärent ver
läuft oder Anpassungsbedarf besteht.  

 1Zulagen und Zuschläge werden mit Ausnahme der in Absatz 1 geregelten Ent
geltbestandteile den bei Auslandsdienststellen tätigen Beschäftigten nicht ge
zahlt. 2Aufwandsentschädigungen werden nach den für die entsprechenden Be
amtinnen und Beamten geltenden Bestimmungen gezahlt. 

Nr. 9 zu § 22 - Entgelt im Krankheitsfall - 

 1Bei einer durch Krankheit oder Arbeitsunfall verursachten Arbeitsunfähigkeit im 
Ausland werden das Tabellenentgelt und die Auslandsbezüge (Nr. 8) ohne 
Rücksicht auf die Beschäftigungszeit bis zum Tage vor der Rückreise vom Aus
landsdienstort in das Inland gewährt. 2Die im § 22 Abs. 3 festgesetzten Fristen 
für die Gewährung eines Krankengeldzuschusses beginnen mit dem Tage der 
Abreise des Beschäftigten vom Auslandsdienstort zu laufen.  

 Beschäftigte, die bei einer Auslandsdienststelle tätig sind, sollen den Nachweis 
der Arbeitsunfähigkeit durch eine Bescheinigung des Vertrauensarztes der Aus
landsdienststelle erbringen; Beschäftigte bei einer diplomatischen oder konsula
rischen Vertretung sollen den Nachweis in der Weise erbringen, wie er durch 
die Geschäftsordnung für die Auslandsvertretung vorgesehen ist. 

Nr. 10 zu § 23 Abs. 3 - Sterbegeld - 

Der Berechnung des Sterbegeldes für die Hinterbliebenen von Beschäftigten 
gemäß § 23 Abs. 3, die zur Zeit ihres Todes Auslandsbezüge erhielten, sind 
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diese Auslandsbezüge, jedoch ausschließlich einer Aufwandsentschädigung, 
zugrunde zu legen. 

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

Nr. 11 zu § 26 - Erholungsurlaub - 

 Für den Erholungsurlaub gelten neben den tariflichen Vorschriften die jeweili
gen Bestimmungen für die im Ausland tätigen Bundesbeamten entsprechend. 

 1Wird das Arbeitsverhältnis während oder mit Ablauf eines Urlaubs im Inland, 
für den Fahrkostenzuschuss gewährt wurde, aus einem vom Beschäftigten zu 
vertretenden Grunde gelöst, so werden die niedrigsten Fahrkosten (vgl. § 4 
Abs. 2 der Heimaturlaubsverordnung) nur der Reise vom Dienstort in das Inland 
erstattet. 2Wird das Arbeitsverhältnis innerhalb eines Jahres nach Beendigung 
eines Urlaubs im Inland aus einem vom Beschäftigten zu vertretenden Grunde 
gelöst, so hat der Beschäftigte die Hälfte der dafür erstatteten Fahrkosten zu
rückzuzahlen, es sei denn, das er im Anschluss an den Urlaub an einen ande
ren Dienstort versetzt worden war und den Dienst dort angetreten hatte. 

Zu Abschnitt V Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

Nr. 12 zu § 33 - Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung - 

 1Im Wirtschaftsdienst Beschäftigte der Entgeltgruppen 9 bis 15 bedürfen in den 
ersten zwei Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Aufnahme 
einer entgeltlichen Beschäftigung in einem der ausländischen Staaten, in dem 
sie während ihres Arbeitsverhältnisses tätig waren, der Genehmigung des Ar
beitgebers. 2Wird eine entgeltliche Beschäftigung ohne die erforderliche Geneh
migung aufgenommen, so hat der Beschäftigte eine Vertragsstrafe in Höhe von 
drei Monatsbezügen seiner letzten Auslandsvergütung zu entrichten. 3Die Gel
tendmachung von Schadensersatzansprüchen bleibt unberührt. 

 Beschäftigte, die auf Kosten des Arbeitgebers eine besondere Ausbildung in ei
ner Fremdsprache erhalten haben, sind verpflichtet, dem Arbeitgeber die Kos
ten dieser Ausbildung zu erstatten, wenn das Arbeitsverhältnis aus einem von 
dem Beschäftigten zu vertretenden Grunde vor Ablauf von drei Jahren nach Ab
schluss der Sprachausbildung endet. 
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Zu Abschnitt VII Allgemeine Vorschriften 

Nr. 13 zu § 44 - Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld - 

1Für die Gewährung von Umzugskostenvergütung bei Auslandsumzügen sind 
die für die Beamtinnen/Beamten des Arbeitgebers jeweils geltenden Bestim
mungen mit folgenden Maßgaben sinngemäß anzuwenden: 

1. Im Falle des Ausscheidens eines Beschäftigten aus dem Arbeitsverhältnis 
an einem Auslandsdienstort wird eine Umzugskostenvergütung nur ge
währt, wenn für den Umzug an den Auslandsdienstort Umzugskostenver
gütung gewährt und nicht zurückgefordert worden ist. § 19 Abs. 4 der Aus
landsumzugskostenverordnung - AUV - bleibt unberührt. 

2. Der Beschäftigte, dessen Arbeitsverhältnis aus einem von ihm nicht zu 
vertretenden Grunde im Ausland beendet worden ist, hat für sich und die 
in § 1 Abs. 1 Nr. 2 AUV bezeichneten Personen Anspruch auf eine Um
zugskostenvergütung nach §§ 2 bis 5 und 10 AUV sowie § 9 Abs. 1 
BUKG. Die Umzugskostenvergütung wird nur gewährt, wenn der Beschäf
tigte spätestens sechs Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
nach einem frei gewählten Wohnort im Inland umzieht. § 19 Abs. 1 bis 3 
AUV bleibt unberührt. § 19 Abs. 1 bis 3 AUV gilt entsprechend, wenn der 
Beschäftigte wegen Bezugs eines vorgezogenen oder flexiblen Altersruhe
geldes oder einer entsprechenden Versorgungsrente aus der zusätzlichen 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung im Ausland aus dem Arbeitsver
hältnis ausgeschieden ist. 

3. In dem Falle der Nr. 11 Abs. 2 Satz 1 werden Auslagen für eine Umzugs
reise nicht erstattet. 

4. Endet das Arbeitsverhältnis aus einem von dem Beschäftigte zu vertreten
den Grunde vor Ablauf von zwei Jahren nach einem Umzug, für den Um
zugskostenvergütung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 2 
Nr. 3 und 4 des Bundesumzugskostengesetzes - BUKG - zugesagt wor
den war, so hat der Beschäftigte die Umzugskostenvergütung zurückzu
zahlen. War die Umzugskostenvergütung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BUKG zu
gesagt worden, ist nur der nach § 12 AUV gewährten Ausstattungsbeitrag 
zurückzuzahlen, wenn der Beschäftigte insgesamt mehr als zwei Jahre bei 
Auslandsdienststellen tätig war. Sätze 1 und 2 gelten nicht für eine nach 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 BUKG zugesagte Umzugskostenvergütung, wenn das Ar
beitsverhältnis aufgrund einer Kündigung durch den Beschäftigten endet. 
§ 19 Abs. 4 AUV bleibt unberührt. 
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Nr. 14  

Für Bundeswohnungen, die Beschäftigte an Auslandsdienststellen aus dienstli
chen oder sonstigen im Interesse des Bundes liegenden Gründen zugewiesen 
werden, gilt sinngemäß die Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Bundes
dienstwohnungen (Dienstwohnungsvorschriften - DWV -) vom 16. Februar 1970 
(GMBI. S. 99) in ihrer jeweils geltenden Fassung und in Verbindung mit der All
gemeinen Verwaltungsvorschrift über die Bundesdienstwohnungen im Ausland 
(Dienstwohnungsvorschriften Ausland - DWVA) vom 1. Februar 1973 (GMBI. 
S. 82) in der jeweils geltenden Fassung. 

Zu Abschnitt VI Übergangs- und Schlussvorschriften 

Nr. 15 zu § 37 - Ausschlussfrist – 

Die Ausschlussfrist (§ 37) beträgt 9 Monate. 

§ 46  
Sonderregelungen für 

Beschäftigte im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung 

Kapitel I Beschäftigte im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1- Geltungsbereich - 

Die Regelungen dieses Abschnitts gelten für die Beschäftigten des Bundesmi
nisteriums der Verteidigung, soweit sie nicht unter Kapitel II oder die Sonderre
gelung für in Ausland entsandte Beschäftigte (§ 45) fallen. 

Nr. 2 zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 Beschäftigte haben sich unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 einer Ausbil
dung im Selbstschutz sowie in der Hilfeleistung und Schadensbekämpfung bei 
Katastrophen zu unterziehen.  

 1Beschäftigte haben jede ärztlich festgestellte und ihnen vom Arzt mitgeteilte 
übertragbare Krankheit innerhalb ihres Hausstandes unverzüglich dem Dienst
stellenleiter zu melden. 2Zur Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht kann der 
Meldung durch Übergabe eines verschlossenen Umschlages genügt werden, 
der nur vom Arzt zu öffnen ist. 
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 Beschäftigte können an den für die Bundeswehr angeordneten medizinischen 
Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzimpfungen, auf Kosten des Arbeitge
bers teilnehmen. 

 Beschäftigte haben vor Beginn und Ende einer größeren militärischen Unter
nehmung Anspruch auf eine ärztliche Untersuchung auf Kosten des Arbeitge
bers. 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

Nr. 3 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 Kann die Arbeitsstelle nur mit einem vom Arbeitgeber gestellten Fahrzeug er
reicht werden und trifft das Fahrzeug infolge höherer Gewalt nicht rechtzeitig an 
der Arbeitsstelle ein, wird die Zeit ab dem Zeitpunkt des auf der Arbeitsstelle 
angeordneten Arbeitsbeginns als Arbeitszeit gewertet. 

 1Für Beschäftigte in Versorgungs- und Instandsetzungseinrichtungen sowie auf 
Flug-, Schieß- und Übungsplätzen beginnt und endet die Arbeitszeit am jeweils 
vorgeschriebenen Arbeitsplatz, soweit nicht ein Sammelplatz bestimmt wird. 
2Stellt der Arbeitgeber bei Entfernungen von der Grenze der Arbeitsstelle (z. B. 
Eingangstor) bis zum Arbeitsplatz von mehr als einem Kilometer für diese Stre
cke eine kostenlose Beförderungsmöglichkeit nicht zur Verfügung, gilt die über 
die bei Gestellung eines Fahrzeugs üblicherweise benötigte Beförderungszeit 
hinausgehende Zeit als Arbeitszeit.  

Protokollerklärung: 
Der Begriff der Arbeitsstelle ist weiter als der Begriff des Arbeitsplatzes. Er um
fasst z. B. den Verwaltungs-/Betriebsbereich in dem Gebäude/Gebäudeteil, in 
dem gearbeitet wird. 

Nr. 4 zu §§ 7, 8 - Sonderformen der Arbeit und Ausgleich für Sonderformen der Ar
beit - 

 Die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit wird bei 
der Bemessung des Entgelts mit 50 v. H. als Arbeitszeit gewertet. 

 1Rufbereitschaft darf bis zu höchstens zehn Tagen im Monat, in Ausnahmefäl
len bis zu höchstens 30 Tagen im Vierteljahr, angeordnet werden. 2Diese zeitli
che Einschränkung gilt nicht für Zeiten erhöhter Bereitschaft für den Bereich der 
gesamten Bundeswehr. 

 1Die Arbeitszeitdauer des Feuerwehrpersonals und des Wachpersonals beträgt, 
wenn in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst vorliegt, 24 Stunden je 
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Schicht, sofern der Gesundheitsschutz der Beschäftigten durch Gewährung 
gleichwertiger Ausgleichsruhezeiten in unmittelbarem Anschluss an die verlän
gerten Arbeitszeiten gewährleistet wird. 2Aus dienstlichen Gründen kann ein 
kürzerer Schichtturnus festgelegt werden. 3Durch entsprechende Schichteintei
lung soll sichergestellt werden, dass die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
bis zum Ende des Ausgleichszeitraums nach § 6 Abs. 2 im Durchschnitt nicht 
überschritten wird. 4Zeitzuschläge nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b werden zu 
50 v. H. gezahlt. 5Zeitzuschläge nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f, sowie Zula
gen nach Abs. 5 und 6 werden nicht gezahlt. 6Die über 168 Stunden hinausge
hende Zeit wird bei der Bemessung des Entgelts mit 50 v. H. als Arbeitszeit ge
wertet und mit dem Überstundenentgelt vergütet. 

(3a) Unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze der Sicherheit und des Gesund
heitsschutzes kann die Arbeitszeit des Feuerwehrpersonals, sofern in die Ar
beitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, auf 
bis zu 54 Stunden im Siebentageszeitraum ohne Ausgleich verlängert werden, 
wenn dienstliche Gründe bestehen und der oder die Beschäftigte schriftlich ein
gewilligt hat. 

(3b) Unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze der Sicherheit und des Gesund
heitsschutzes kann die Arbeitszeit des Wachpersonals, sofern in die Arbeitszeit 
regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, auf bis zu 65 
Stunden im Siebentageszeitraum ohne Ausgleich verlängert werden, wenn 
dienstliche Gründe bestehen und der oder die Beschäftigte schriftlich eingewil
ligt hat. 

Protokollerklärung zu den Absätzen 3a und 3b:  
Bei den Stundenzahlen handelt es sich um Durchschnittswerte, bezogen auf ei
nen Ausgleichszeitraum von einem Jahr. 

(3c) 1Beschäftigten, die die Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht erklä
ren oder die Einwilligung widerrufen, dürfen daraus keine Nachteile entstehen. 
2Die Einwilligung kann mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen 
werden. 3Die Beschäftigten sind auf die Widerrufsmöglichkeit schriftlich hinzu
weisen. 

 Für Beschäftigte, die an Manövern und ähnlichen Übungen teilnehmen, gilt An
hang zu § 46 In den Fällen der Hilfeleistung und der Schadensbekämpfung bei 
Katastrophen gilt Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Anhangs zu § 46 entsprechend. 
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 Zuschläge – außer Zeitzuschläge nach § 8 – sowie Zulagen können im Einver
nehmen mit den vertragsschließenden Gewerkschaften auch durch Verwal
tungsanordnungen allgemein oder für den Einzelfall gewährt werden. 

Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

Nr. 5 

Beschäftigte, die für eine andere Tätigkeit qualifiziert werden, erhalten während 
der Qualifizierungszeit Entgelt nach § 21. 

Nr. 5a 

Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst der Bundeswehr erhalten 
eine Zulage in entsprechender Anwendung der Regelungen über die Stellenzu
lage für Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr nach Nr. 10 der Anlage I Bun
desbesoldungsordnungen A und B (zu § 20 Abs. 2 Satz 1 BBesG); die Ansprü
che auf tarifvertragliche Zuschläge und Zulagen bleiben unberührt. 

Nr. 5b 

Beschäftigte in psychiatrischen Abteilungen oder Stationen in Bundeswehrkran
kenhäusern erhalten eine Zulage in entsprechender Anwendung der Regelun
gen über die Zulage für Beamtinnen und Beamte sowie Soldatinnen und Solda
ten in der Gesundheits- und Krankenpflege psychiatrischer oder neurologischer 
Kliniken, Abteilungen oder auf psychiatrischen oder neurologischen Stationen 
nach § 21 Abs. 3 Erschwerniszulagenverordnung (EZulV); die Ansprüche auf 
tarifrechtliche Zuschläge und Zulagen bleiben unberührt. 

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

Nr. 6 zu § 26 – Erholungsurlaub – 

Bei der Berechnung nach § 21 werden die leistungsabhängigen Entgeltbestand
teile aus dem Leistungslohnverfahren nach dem Tarifvertrag über die Ausfüh
rung von Arbeiten im Leistungslohnverfahren im Bereich der SR 2a des Ab
schnitts A der Anlage 2 MTArb (Gedingerichtlinien) berücksichtigt. 

Nr. 7 zu § 27 - Zusatzurlaub - 

Für Beschäftigte, die unter Nr. 4 Abs. 3 fallen, beträgt der Zusatzurlaub für je 
vier Monate der Arbeitsleistung im Kalenderjahr einen Arbeitstag. 
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Kapitel II Besatzungen von Binnen- und Seefahrzeugen und  
von schwimmenden Geräten im Bereich des  

Bundesministeriums der Verteidigung 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 8 zu § 1 - Geltungsbereich - 

1Die Regelungen dieses Abschnitts gelten für die im Bereich des Bundesminis
teriums der Verteidigung beschäftigten Besatzungen von Schiffen und schwim
menden Geräten. 2Zur Besatzung eines Schiffes gehören nur diejenigen Be
schäftigten, die mit Rücksicht auf Schifffahrt und Betrieb an Bord, gegebenen
falls in mehreren Schichten, tätig sein müssen und deren Tätigkeit in der Stärke 
und Ausrüstungsnachweisung (STAN) aufgeführt ist.  

Protokollerklärung zu Satz 2: 
Die Eintragung in der STAN berührt die Eingruppierung in die Entgeltgruppen 
nicht. 

Nr. 9 zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 Beschäftigte können an den für die Bundeswehr angeordneten medizinischen 
Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzimpfungen, auf Kosten des Arbeitge
bers teilnehmen. 

 Beschäftigte haben vor Beginn und Ende einer größeren militärischen Unter
nehmung Anspruch auf eine ärztliche Untersuchung auf Kosten des Arbeitge
bers. 

 1Als Besatzungsmitglied von Schiffen und schwimmenden Geräten darf nur be
schäftigt werden, wer von einem Betriebsarzt auf Seediensttauglichkeit unter
sucht sowie vom ihr/ihm als seediensttauglich erklärt worden ist und wenn hier
über ein gültiges Zeugnis dieses Arztes vorliegt. 2Wird in dem Zeugnis keine 
Seediensttauglichkeit festgestellt, ist dem Besatzungsmitglied grundsätzlich 
eine geeignete gleichwertige Beschäftigung an anderer Stelle zuzuweisen. 3Ist 
dies nicht möglich, erhält der Beschäftigte eine Ausgleichszulage in Höhe des 
Unterschiedsbetrages zwischen seinem bisherigen und neuen Tabellenentgelt. 

 1Beschäftigte haben jede ärztlich festgestellte und ihnen vom Arzt mitgeteilte 
übertragbare Krankheit innerhalb ihres Hausstandes unverzüglich dem Dienst
stellenleiter zu melden. 2Zur Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht kann der 
Meldung durch Übergabe eines verschlossenen Umschlages genügt werden, 
der nur vom Arzt zu öffnen ist.  
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 Beschäftigte haben sich unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 einer Ausbil
dung im Selbstschutz sowie in der Hilfeleistung und Schadensbekämpfung bei 
Katastrophen zu unterziehen.  

 Zu den allgemeinen Pflichten gehört auch das Ableisten von Wachdienst. 

 Besatzungsmitglieder von Schiffen oder schwimmenden Geräten, die mit 
Schiffsküchen versehen sind, können verpflichtet werden, an der Bordverpfle
gung teilzunehmen.  
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Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

Nr. 10 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 1Die regelmäßige Arbeitszeit kann aus notwendigen betrieblichen/dienstlichen 
Gründen auf sieben Tage verteilt werden. 2Die gesetzlich vorgeschriebene Ru
hezeit darf nur in höchstens zwei Zeiträume aufgeteilt werden, wenn einer eine 
Mindestdauer von 6 Stunden hat. 3Bei Fahrten von Schiffen in See können die 
gesetzlich vorgeschriebenen Ersatzruhetage für Sonn- und Feiertagsarbeit bis 
zum Ablauf des Ausgleichzeitraums nach § 8 Abs. 2 zusammenhängend ge
währt werden. 

 Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 

 für Hafendiensttage auf Drei-, Zwei- und Einwachenschiffen acht Stunden 
arbeitstäglich oder 39 Stunden wöchentlich, 

 für Seediensttage auf Dreiwachenschiffen acht Stunden täglich, auf Zwei- 
und Einwachenschiffen neun Stunden täglich. 

Protokollerklärung zu Absatz 2: 
1. Seediensttage sind alle Tage, an denen sich das Schiff außerhalb des 

Stammliegeplatzes aufhält und an denen Dienste bzw. dauerhafte Arbei
ten zur Aufrechterhaltung des nautischen, seemännischen und techni
schen Betriebs anfallen. Liegt ein Schiff außerhalb des Stammliegeplatzes 
in einem fremden, innerdeutschen Hafen an einem Liegeplatz, an dem 
Unterstützungsleistungen des technischen Betriebs zur Verfügung stehen, 
gelten die dort verbrachten Zeiten erst nach Ablauf des dritten Tages als 
Hafendiensttage. Geht das Schiff in See vor Anker oder wird es in einem 
außerdeutschen Hafen festgemacht, sind die dort verbrachten Zeiten im
mer als Seediensttage zu bewerten.  

2. Der Stammliegeplatz eines Schiffes ist ein Liegeplatz im Heimathafen, an 
dem Unterstützungsleistungen in der militärischen Absicherung (z. B. in 
einem militärischen Sicherheitsbereich) und des technischen Betriebs 
(z. B. E-Landanschluss) zur Verfügung stehen. 

 Die regelmäßige Arbeitszeit während der Seedienst- und Hafendiensttage gilt 
durch das Tabellenentgelt (§ 15) als abgegolten. 

 1Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle. 2Kann die Arbeitsstelle 
nur mit einem vom Arbeitgeber gestellten schwimmenden Fahrzeug erreicht 
werden, so wird die Transportzeit bei der Hin- und Rückfahrt jeweils mit 50 v. H. 
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als Arbeitszeit gewertet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann entsprechend ver
längert werden. 4Trifft das Fahrzeug infolge höherer Gewalt nicht rechtzeitig an 
der Arbeitsstelle ein, wird – unbeschadet des Satzes 2 – die Zeit ab dem Zeit
punkt des auf der Arbeitsstelle angeordneten Arbeitsbeginns als Arbeitszeit ge
wertet. 

Nr. 11 zu § 7 - Sonderformen der Arbeit - 

 1Rufbereitschaft darf bis zu höchstens 10 Tagen im Monat, in Ausnahmefällen 
bis zu höchstens 30 Tagen im Vierteljahr, angeordnet werden. 2Diese zeitliche 
Einschränkung gilt nicht für Zeiten erhöhter Bereitschaft für den Bereich der ge
samten Bundeswehr. 

 Außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit angeordnete Anwesenheit an Bord 
wird bei der Bemessung des Entgelts zu 50 v. H. als Arbeitszeit gewertet, es sei 
denn, dass Freiwache gewährt wird oder dass Arbeit angeordnet ist.  

 1Für Beschäftigte, die über 10 Stunden hinaus zum Wachdienst herangezogen 
werden, können Wachschichten bis zu zwölf Stunden festgesetzt werden, wenn 
in den Wachdienst in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst im Sinne § 7 
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Arbeitszeitgesetz fällt. 2Für die Bemessung des Entgelts 
während der Wachdienste gelten folgende Vorschriften: 

1. Bei folgenden Wachschichten wird für jede Wachstunde das volle Entgelt 
gezahlt: 

 Durchgehende Wachdienste, bei denen Pausen oder inaktive Zeiten 
während des Bereitschaftsdienstes weniger als ein Drittel der Ge
samtwachzeit ausmachen. 

 Wachdienste, die ausschließlich im Freien abgeleistet werden oder 
bei denen auf Anordnung oder infolge besonderer Umstände eine 
Bindung an einen vorgeschriebenen Platz besteht (z. B. Decks-, Ma
schinen-, Brücken- oder Ankerwachen) 

2. Anwesenheitswachdienste, die nicht den in Nr. 1 genannten Einschrän
kungen unterliegen, werden wie folgt bewertet: 

 Bei einer Tageswachschicht wird je eineinhalb Wachstunden das 
Entgelt für eine Arbeitsstunde gezahlt. 

 Bei einer Nachtwachschicht bis zu zwölf Stunden wird eine Stun
dengarantie von drei Arbeitsstunden angesetzt, wenn beim Wach
dienst nur Anwesenheit verlangt und eine Schlafgelegenheit gestellt 
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wird. Soweit die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht vorliegen, gilt 
Buchstabe a entsprechend. 

 Bei sämtlichen Arten der Anwesenheitswachdienste wird für kleine Arbeiten 
während der Wache, die insgesamt weniger als zwei Stunden betragen, keine 
besondere Vergütung gezahlt. 

 1Im Seebetrieb kann die tägliche Arbeitszeit für Besatzungsmitglieder  

— auf Ein- und Zwei-Wachen-Schiffen auf bis zu 12 Stunden und 

— auf Ein-, Zwei- oder Drei-Wachen-Schiffen, wenn hierfür dringende be
triebliche/dienstliche Gründe vorliegen, auf bis zu 13 Stunden 

verlängert werden. 2Der Gesundheitsschutz der Besatzungsmitglieder ist durch 
einen entsprechenden Ausgleich durch Freizeit zu gewährleisten, so dass bis 
zum Ende des Ausgleichszeitraums nach § 6 Abs. 2 im Durchschnitt möglichst 
die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, zumindest aber die gesetzlich nach 
dem Arbeitszeitgesetz oder tarifvertraglich im Anwendungsbereich des Absat
zes 6 vorgesehene Höchstarbeitszeit nicht überschritten wird.  

Protokollerklärung zu Absatz 5: 
Seebetrieb liegt ab dem Zeitpunkt vor, in dem das Schiff zum Antritt oder zur 
Fortsetzung der Fahrt in See seinen Liegeplatz im Hafen zu verlassen beginnt 
und endet mit dem Zeitpunkt, in dem das Schiff im Hafen ordnungsgemäß fest
gemacht hat. Liegt das Schiff in der Werft, liegt kein Seebetrieb vor. 

 1Unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze der Sicherheit und des Gesund
heitsschutzes kann die Arbeitszeit der Besatzungsmitglieder der Drei-Wachen-
Schiffe sowie der Zwei-Wachen-Schiffe des Trossgeschwaders der Einsatzflot
tille 2, sofern in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereit
schaftsdienst fällt, auf bis zu 65 Stunden im Siebentageszeitraum ohne Aus
gleich verlängert werden, wenn dienstliche Gründe bestehen und der oder die 
Beschäftigte schriftlich einwilligt. 2Beschäftigten, die die Einwilligung zur Verlän
gerung der Arbeitszeit nicht erklären oder die Einwilligung widerrufen, dürfen 
daraus keine Nachteile entstehen. 3Die Einwilligung kann mit einer Frist von 
sechs Monaten schriftlich widerrufen werden. 4Die Beschäftigten sind auf die 
Widerrufsmöglichkeit schriftlich hinzuweisen. 

Protokollerklärung zu Absatz 6:  
Bei der Stundenzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, bezogen auf 
einen Ausgleichszeitraum von einem Jahr. 
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Nr. 12 zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit - 

 Bei Seedienstagen werden die über acht Stunden täglich - höchstens 48 Stun
den in der Woche - hinaus geleisteten Stunden als Überstunden bezahlt. 

 Fallen in einer Kalenderwoche nur Hafendiensttage an, ist § 7 Abs. 7 anzuwen
den. 

 1Fallen in einer Kalenderwoche Hafen- und Seediensttage an, gelten die über 
48 Stunden hinaus geleisteten Arbeitsstunden als Überstunden. 2Zeiten, die 
nach Nr. 10 Abs. 1 Satz 3 auszugleichen sind, bleiben unberücksichtigt. 3Wird 
die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 um mindestens zwei 
Stunden überschritten, gelten bei der Berechnung des Entgelts zusätzlich zwei 
Arbeitsstunden als Überstunden. 

 (gestrichen mit Wirkung vom 1. Januar 2025) 

 Bei angeordneter Anwesenheit an Bord nach Nr. 11 Abs. 2 werden Zeitzu
schläge nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c bis f nicht gezahlt. 

 Bei allen Formen des Wachdienstes im Sinne der Nr. 11 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 
wird der Zeitzuschlag nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f nicht gezahlt. 

Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

Nr. 13 

Beschäftigte, die für eine andere Tätigkeit qualifiziert werden, erhalten während 
der Qualifizierungszeit ihr bisheriges Tabellenentgelt und sonstige Entgeltbe
standteile. 

Nr. 14 zu § 19- Erschwerniszuschläge - 

Bei Bergungen und Hilfeleistungen sowie Havariearbeiten und mit diesen zu
sammenhängenden Arbeiten werden Zuschläge in Höhe von 25 v. H. des auf 
eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der Stufe 2 der Ent
geltgruppe 2 gezahlt. Dies gilt auch bei Bergungen von Fahrzeugen und Ge
genständen der eigenen Verwaltung sowie Hilfeleistungen für solche Fahrzeuge 
und Gegenstände, sofern die Leistungen besonders schwierig oder mit erhebli
cher Gefahr verbunden waren. 

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

Nr. 15 zu § 27 - Zusatzurlaub - 

Die Regelungen über Zusatzurlaub nach § 27 finden keine Anwendung. 
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Nr. 16 zu Anhang zu § 46 - Regelung für die Teilnahme an Manövern und ähnlichen 
Übungen - 

Der Anhang zu § 46 gilt auch für Besatzungsmitglieder von Binnenfahrzeugen 
bei Teilnahme an Manövern und ähnlichen Übungen in Binnengewässern. 

Nr. 17 zu Abschnitt VI - Übergangs- und Schlussvorschriften - 

Beschäftigten, die auf einem Fahrzeug oder schwimmenden Gerät tätig sind, 
wird der bei Havarie oder Sinken des Fahrzeuges oder schwimmenden Gerä
tes, durch Brand, Explosion oder Einbruchsdiebstahl oder durch ähnliche Ursa
chen auf dem Fahrzeug oder Gerät nachweisbar entstandene Schaden an per
sönlichen Gegenständen bis zum Höchstbetrag von 2.000 Euro im Einzelfall er
setzt. 

Kapitel III  
Medizinische Beschäftigte einschließlich Ärztinnen und Ärzten  

sowie Zahnärztinnen und Zahnärzten in Bundeswehrkrankenhäusern  
und anderen kurativen Einrichtungen der Bundeswehr 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 18 zu § 1 - Geltungsbereich - 

 Diese Regelungen gelten für medizinische Beschäftigte, die in Bundeswehr
krankenhäusern und anderen kurativen Einrichtungen der Bundeswehr be
schäftigt sind. 

Protokollerklärungen zu Absatz 1: 
3. Medizinische Beschäftigte sind: 

1. Beschäftigte im Pflegedienst mit Tätigkeiten nach Teil IV Abschnitt 
25 der Anlage 1 zum Tarifvertrag über die Entgeltordnung des Bun
des, 

2. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte, 

3. Beschäftigte in Gesundheitsberufen mit Tätigkeiten nach Teil III Ab
schnitt 21 der Anlage 1 zum Tarifvertrag über die Entgeltordnung des 
Bundes sowie 

4. Psychologinnen und Psychologen. 
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4. 1Andere kurative Einrichtungen sind Einrichtungen, in denen Patientinnen 
und Patienten ärztlich behandelt oder begutachtet werden, z. B. Fachsani
tätszentren, Sanitätsunterstützungszentren, Sanitätsversorgungszentren 
oder Sanitätsstaffeln. 2Andere kurative Einrichtungen liegen auch bei Ein
satz auf Schiffen, Flugzeugen oder anderen Beförderungsmitteln vor, 
wenn diese mit medizinischen Beschäftigten ausgestattet sind (z. B. Bord-
Ärztin oder Bord-Arzt, MedEvac). 

 Für die medizinischen Beschäftigten gelten die Regelungen der §§ 41 bis 52 
sowie 55 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Besonderer Teil Kran
kenhäuser - (BT-K) - vom 1. August 2006 in der Fassung des Änderungstarif
vertrags Nr. 15 zum BT-K vom 6. April 2025 entsprechend, soweit im Folgen
den nicht etwas anderes bestimmt ist. 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

Nr. 19 zu § 44 BT-K – Regelmäßige Arbeitszeit - 

Absatz 1 und 2 finden keine Anwendung. 

Nr. 20 zu § 45 BT-K - Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft - 

Die in Absatz 3 Satz 1 eröffnete Möglichkeit einer Umsetzung durch eine Be
triebs-/Dienstvereinbarung kann für den Bund auch durch einen Bundestarifver
trag erfolgen. 

Nr. 21 zu § 46 BT-K – Bereitschaftdienstentgelt – 

Absatz 4 gilt mit der Maßgabe, dass an Stelle der Anlage G BT-K die Anlage C 
(Bund) Anwendung findet und dass sich die Bereitschaftsdienstentgelte bei all
gemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die je
weilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz verändern. 
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Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

Nr. 21a zu § 51 BT-K - Ärztinnen und Ärzte - 

 1Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte mit entsprechender 
Tätigkeit sind in Entgeltgruppe I eingruppiert. 2Fachärztinnen und Fachärzte so
wie Fachzahnärztinnen und Fachzahnärzte mit entsprechender Tätigkeit sind in 
Entgeltgruppe II eingruppiert. 3Sie erhalten ein Tabellenentgelt nach Anlage D 
(Bund). 4Für sie gelten folgende besondere Stufenzuordnungen: 

 Entgeltgruppe I: 

Stufe 1: weniger als einjährige ärztliche Berufserfahrung, 

Stufe 2: nach einjähriger ärztlicher Berufserfahrung, 

Stufe 3: nach dreijähriger ärztlicher Berufserfahrung, 

Stufe 4: nach fünfjähriger ärztlicher Berufserfahrung, 

Stufe 5: nach neunjähriger ärztlicher Berufserfahrung; 

 Entgeltgruppe II: 

Stufe 1: weniger als vierjährige fachärztliche Berufserfahrung, 

Stufe 2: nach vierjähriger fachärztlicher Berufserfahrung, 

Stufe 3: nach achtjähriger fachärztlicher Berufserfahrung, 

Stufe 4: nach zwölfjähriger fachärztlicher Berufserfahrung. 

5§ 17 bleibt im Übrigen unberührt. 

Nr. 22 zu § 52 BT-K - Tabellenentgelt - 

 1Beschäftigte, die nach dem Teil IV Abschnitt 25 Entgeltordnung (Bund) in eine 
der Entgeltgruppen P 5 bis P 16 eingruppiert sind, erhalten Entgelt nach der An
lage E (Bund). 2Soweit im Allgemeinen Teil auf bestimmte Entgeltgruppen der 
Anlage A (Bund) Bezug genommen wird, entspricht 
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die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe 

P 5 3 

P 6 4 

P 7 7 

P 8 8 

P 9, P 10 9a 

P 11 9b 

P 12 9c 

P 13 10 

P 14, P 15 11 

P 16 12. 

 Abweichend von § 16 (Bund) Abs. 1 Satz 1 ist für die Beschäftigten im Pflege
dienst nach Teil IV Abschnitt 25 Entgeltordnung (Bund) Eingangsstufe in den 
Entgeltgruppen P 7 bis P 16 die Stufe 2. 

 Abweichend von § 16 (Bund) Abs. 4 wird von den Beschäftigten im Pflegedienst 
nach Teil IV Abschnitt 25 Entgeltordnung (Bund) in den Entgeltgruppen P 7 und 
P 8 die Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2 erreicht. 

Protokollerklärung zu Absatz 3: 
Absatz 3 findet keine Anwendung auf Beschäftigte, die mindestens zur Hälfte 
eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten auszuüben haben: 

— Pflege Kranker sowie Bedienung und Überwachung der Geräte in Dialy
seeinheiten, 

— entsprechende Tätigkeiten in Blutzentralen, 

— entsprechende Tätigkeiten in besonderen Behandlungs- und Untersu
chungsräumen in mindestens zwei Teilgebieten der Endoskopie, 
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— entsprechende Tätigkeiten in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Am
bulanzen/Nothilfen, 

— entsprechende Tätigkeiten im EEG-Dienst, 

— Erfüllung von Pflegeaufgaben an Patienten von psychiatrischen oder neu
rologischen Krankenhäusern, die nicht in diesen Krankenhäusern unterge
bracht sind, 

— Betreuung von psychisch kranken Patienten bei der Arbeitstherapie in 
psychiatrischen oder neurologischen Krankenhäusern, 

— dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen, 

— entsprechende Tätigkeiten im Operationsdienst als Operations- bzw. An
ästhesiepflegekräfte, 

— entsprechende Tätigkeiten mit Verantwortlichkeit für die fachgerechte La
gerung in der großen Chirurgie, 

— vorbereiten der Herz-Lungen-Maschine und herangezogen werden zur 
Bedienung der Maschine während der Operation, 

— entsprechende Tätigkeiten in Einheiten für Intensivmedizin, 

— in erheblichem Umfange der Ärztin bzw. dem Arzt bei Herzkatheterisierun
gen, Dilatationen oder Angiographien unmittelbar assistieren. 

 Absatz 4 findet keine Anwendung. 

 Die Protokollerklärung zu den Absätzen 5 und 7 findet keine Anwendung. 

 Die übrigen medizinischen Beschäftigten erhalten das Tabellenentgelt nach den 
für den Bund geltenden allgemeinen Regelungen des TVöD. 

 1Medizinische Beschäftigte, die für eine andere Tätigkeit qualifiziert werden, er
halten während der Qualifizierungszeit ihr bisheriges Tabellenentgelt und sons
tige Entgeltbestandteile. 2Für Beschäftigte im Pflegedienst gilt § 22 Abs. 2 TVÜ-
VKA entsprechend. 

Nr. 23 zu § 20 (Bund) - Jahressonderzahlung - 

 § 20 (Bund) findet auf Ärztinnen und Ärzte keine Anwendung. 

 Auf die Beschäftigten der Entgeltgruppe P 9 findet der in § 20 (Bund) Abs. 2 
Satz 1 für die Entgeltgruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz Anwendung. 
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§ 47  
Sonderregelungen für Beschäftigte im Bereich des 

Bundesministeriums für Digitales und Verkehr  

Kapitel I Allgemeine Bestimmungen für Beschäftigte der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes und des Bundesamtes für Seeschifffahrt  

und Hydrographie 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

 1Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die beim Bau, der Unterhaltung und dem 
Betrieb von wasserbaulichen Einrichtungen und wasserwirtschaftlichen Anlagen 
eingesetzt sind einschließlich der Besatzungen von Schiffen und von schwim
menden Geräten, soweit die Schiffe und schwimmenden Geräte in den von der 
Verwaltung aufzustellenden Schiffslisten aufgeführt sind. 2Zur Besatzung eines 
Schiffes oder schwimmenden Gerätes gehören nur diejenigen Beschäftigten, 
die mit Rücksicht auf Schifffahrt und Betrieb an Bord, gegebenenfalls in mehre
ren Schichten, tätig sein müssen und in der von der Verwaltung aufzustellenden 
Bordliste aufgeführt sind. 3Beschäftigte, die an Bord Arbeiten verrichten, ohne 
selbst in der Bordliste aufgeführt zu sein, werden für die Dauer dieser Tätigkeit 
wie Besatzungsmitglieder behandelt. 4Die Regelungen gelten auch für Beschäf
tigte der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die auf nicht 
bundeseigenen Schiffen und schwimmenden Geräten eingesetzt sind. 

 1Diese Sonderregelungen gelten auch für die Besatzungen der seegehenden 
Schiffe des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH); Nr. 8 und 
Kapitel III gelten auch für vorübergehend an Bord eingesetzte Beschäftigte des 
BSH. 2Zur Besatzung eines Schiffes gehören nur diejenigen Beschäftigten, die 
mit Rücksicht auf Schifffahrt und Betrieb an Bord, gegebenenfalls in mehreren 
Schichten, tätig sein müssen und in der von der Verwaltung aufzustellenden 
Bordliste aufgeführt sind. 

Protokollerklärung: 
Die Eintragung in die Bordliste berührt die tarifliche Eingruppierung in die Ent
geltgruppen nicht.  

Nr. 2 zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

Zu den allgemeinen Pflichten gehört auch das Ableisten von Wachdienst. 
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Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

Nr. 3 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 Außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit angeordnete Anwesenheit an Bord 
wird bei der Bemessung des Entgelts zu 50 v. H. als Arbeitszeit gewertet, es sei 
denn, dass Freiwache gewährt wird oder dass Arbeit angeordnet ist.  

 1Für Beschäftigte, die über 10 Stunden hinaus zum Wachdienst herangezogen 
werden, können Wachschichten bis zu zwölf Stunden festgesetzt werden, wenn 
in den Wachdienst in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst im Sinne § 7 
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Arbeitszeitgesetz fällt. 2Für die Bemessung des Entgelts 
während der Wachdienste gelten folgende Vorschriften: 

1. Bei folgenden Wachschichten wird für jede Wachstunde das volle Entgelt 
gezahlt: 

 Durchgehende Wachdienste, bei denen Pausen oder inaktive Zeiten 
während des Bereitschaftsdienstes weniger als ein Drittel der Ge
samtwachzeit ausmachen. 

 Wachdienste, die ausschließlich im Freien abgeleistet werden oder 
bei denen auf Anordnung oder infolge besonderer Umstände eine 
Bindung an einen vorgeschriebenen Platz besteht (z. B. Decks-, Ma
schinen-, Brücken- oder Ankerwachen). 

2. Anwesenheitswachdienste, die nicht den in Nr. 1 genannten Einschrän
kungen unterliegen, werden wie folgt bewertet: 

 Bei einer Tageswachschicht wird je eineinhalb Wachstunden das 
Entgelt für eine Arbeitsstunde gezahlt. 

 Bei einer Nachtwachschicht bis zu zwölf Stunden wird eine Stun
dengarantie von drei Arbeitsstunden angesetzt, wenn beim Wach
dienst nur Anwesenheit verlangt und eine Schlafgelegenheit gestellt 
wird. Soweit die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht vorliegen, gilt 
Buchstabe a entsprechend 

 Bei sämtlichen Arten der Anwesenheitswachdienste wird für kleine Arbeiten 
während der Wache, die insgesamt weniger als zwei Stunden betragen, keine 
besondere Vergütung gezahlt. 
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Nr. 4 zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit - 

 Bei angeordneter Anwesenheit an Bord nach Nr. 3 Abs. 1 werden Zeitzu
schläge nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c bis f nicht gezahlt. 

 Bei allen Formen des Wachdienstes im Sinne der Nr. 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 wird 
der Zeitzuschlag nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f nicht gezahlt. 

Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

Nr. 5 

Beschäftigte, die für eine andere Tätigkeit qualifiziert werden, erhalten während 
der Qualifizierungszeit Entgelt nach § 21. 

Nr. 6 zu § 19 - Erschwerniszuschläge - 

 Bei Bergungen und Hilfeleistungen sowie Havariearbeiten und mit diesen zu
sammenhängenden Arbeiten werden Zuschläge in Höhe von 25 v. H. des auf 
eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der Stufe 2 der Ent
geltgruppe 2 gezahlt. Dies gilt auch bei Bergungen von Fahrzeugen und Ge
genständen der eigenen Verwaltung sowie Hilfeleistungen für solche Fahrzeuge 
und Gegenstände, sofern die Leistungen besonders schwierig oder mit erhebli
cher Gefahr verbunden waren. 

 Auf Gewässerschutzschiffen gemäß Objektkatalog und auf bundeseigenen La
deraumsaugbaggern wird für Einsätze zum Feuerschutz bzw. zur Bekämpfung 
von Schadstoffen, Öl oder Chemikalien je Einsatztag ein Zuschlag in Höhe von 
50 Euro gezahlt und die Verpflegung vom Arbeitgeber unentgeltlich bereitge
stellt; dies gilt nicht für Übungseinsätze. Absatz 1 findet keine Anwendung. 

 1Tauchereinsatzleiterinnen und Tauchereinsatzleiter erhalten pro Stunde ihres 
Einsatzes einen Zuschlag in derselben Höhe, wie ihn die Taucherinnen und 
Taucher nach dem Tarifvertrag über Taucherzuschläge für Arbeiter des Bundes 
vom 13. September 1973 erhalten, für die die Tauchereinsatzleiterinnen und 
Tauchereinsatzleiter während der Tauchgangs verantwortlich sind. 2Sind Tau
chereinsatzleiterinnen und Tauchereinsatzleiter bei einem Einsatz für mehrere 
Taucherinnen oder Taucher verantwortlich, steht ihnen der Zuschlag nur in ein
facher Höhe zu 
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Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

Nr. 7 zu § 27 - Zusatzurlaub - 

Die Regelungen über Zusatzurlaub nach § 27 gelten nicht bei Tätigkeiten nach 
Nr. 3. 

Zu Abschnitt VI Übergangs- und Schlussvorschriften 

Nr. 8 

Beschäftigten, die auf einem Fahrzeug oder schwimmenden Gerät tätig sind, 
wird der bei Havarie oder Sinken des Fahrzeuges oder schwimmenden Gerä
tes, durch Brand, Explosion oder Einbruchsdiebstahl oder durch ähnliche Ursa
chen auf dem Fahrzeug oder Gerät nachweisbar entstandene Schaden an per
sönlichen Gegenständen bis zum Höchstbetrag von 2.000 Euro im Einzelfall er
setzt. 

Kapitel II Besondere Bestimmungen für Beschäftigte  
der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 

Für die in Kapitel I Nr. 1 Abs. 1 aufgeführten Beschäftigten der Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsverwaltung des Bundes finden ergänzend folgende besondere 
Bestimmungen Anwendung: 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

Nr. 9 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 1Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle. 2Im Tidebetrieb richten 
sich Beginn und Ende der Arbeitszeit nach den Gezeiten. 3Kann die Arbeits-
stelle nur mit einem vom Arbeitgeber gestellten Fahrzeug erreicht werden und 
trifft das Fahrzeug infolge höherer Gewalt nicht rechtzeitig an der Arbeitsstelle 
ein, wird die Zeit ab dem Zeitpunkt des auf der Arbeitsstelle angeordneten Ar
beitsbeginns als Arbeitszeit gewertet. 

 1Kann die Arbeitsstelle auf Schiffen und schwimmenden Geräten nur mit einem 
vom Arbeitgeber gestellten schwimmenden Fahrzeug erreicht werden, so wird 
die Transportzeit bei der Hin- und Rückfahrt jeweils mit 50 v. H. als Arbeitszeit 
gewertet. 2Die regelmäßige Arbeitszeit kann entsprechend verlängert werden. 
3Für Maschinisten auf Schiffen, schwimmenden Geräten und sonstigen Motor-
geräten kann die regelmäßige Arbeitszeit für Vor- und Abschlussarbeiten um 
täglich bis zu einer Stunde verlängert werden. 
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 1Sofern die Einsatzkonzeption von seegehenden Schiffen und schwimmenden 
Geräten dies erfordert (z. B. 24-Stunden-Betrieb) kann die Arbeitszeit in einem 
Zeitraum von 24 Stunden auf bis zu 12 Stunden verlängert und auf einen Zeit-
raum von 168 Stunden verteilt werden, wenn im unmittelbaren Anschluss an 
den verlängerten Arbeitszeitraum ein Ausgleich durch Freizeit erfolgt, der dem 
Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 Satz 1 entspricht. 2Im 
Rahmen der Wechselschichten nach Satz 1 geleistete Arbeitsstunden, die über 
das Doppelte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 
Satz 1 hinausgehen, sind Überstunden im Sinne des § 7 Abs. 7. 

 1Die Ruhezeit beträgt für die Besatzungsmitglieder pro 24-Stunden-Zeitraum 
mindestens elf Stunden. 2Diese Ruhezeit darf nur in höchstens zwei Zeiträume 
aufgeteilt werden, wenn einer eine Mindestdauer von sechs Stunden hat. 

 Die Regelungen der Absätze 1 bis 4 gelten auch für Beschäftigte der Wasser
straßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die auf nicht bundeseigenen 
Schiffen und schwimmenden Geräten eingesetzt sind. 

 Bei Beschäftigten der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, 
die nicht auf Schiffen und schwimmenden Geräten eingesetzt sind, 

 bildet die durchgehende Arbeitszeit die Regel und 

 kann bei Arbeit im Schichtbetrieb die gesetzlich vorgeschriebene Gesamt
dauer der Ruhepausen auf Kurzpausen von angemessener Dauer aufge
teilt werden, sofern wegen des zu erwartenden kontinuierlichen Arbeitsan
falls mangels Vertretung die Gewährung von Ruhepausen in Zeitabschnit
ten von jeweils mindestens 15 Minuten nicht gewährleistet werden kann. 

 1Besatzungsmitglieder auf Gewässerschutzschiffen gemäß Objektkatalog und 
auf bundeseigenen Laderaumsaugbaggern, deren Arbeitszeit sich nach Absatz 
3 richtet, erhalten pro Einsatztag einen Zuschlag in Höhe von 25 Euro. 2Über
stunden sind bis zu zwei Stunden täglich abgegolten (z. B. für kleinere Repara
turen); dies gilt nicht im Falle von Havarien, Bergungsarbeiten oder angeordne
ten Reparaturen. 3Der Zuschlag nach Satz 1 ist von der Durchschnittsberech
nung nach § 21 Satz 2 ausgenommen.  
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Nr. 10 zu § 44 - Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld - 

 1Für Dienstreisen von Beschäftigten im Außendienst werden die entstandenen 
notwendigen Fahrtkosten nach Maßgabe der §§ 4 und 5 BRKG erstattet, sofern 
sie die Fahrtkosten zu der Arbeitsstätte, der der/die Beschäftigte dauerhaft per
sonell zugeordnet ist, übersteigen. 2An Stelle des Tagegeldes im Sinne des § 6 
BRKG wird nachfolgende Aufwandsvergütung gezahlt: 

— bei einer beruflichen Auswärtstätigkeit ohne Übernachtung außerhalb der 
eigenen Wohnung für eine Abwesenheit von mehr als acht Stunden in 
Höhe von 7 Euro, 

—  bei einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit mit Übernachtung außerhalb 
der eigenen Wohnung für jeden Kalendertag einer Abwesenheit von mehr 
als acht Stunden in Höhe von 9,50 Euro. 

3Beträgt hierbei die Entfernung zwischen der Arbeitsstätte, der der bzw. die Be
schäftigte dauerhaft personell zugeordnet ist und der Stelle, an der das Dienst
geschäft erledigt wird, weniger als zwei km, wird Aufwandsvergütung nach Satz 
2 nicht gewährt. 4Notwendige Übernachtungskosten werden gemäß § 7 BRKG 
erstattet. 

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2:  
Beginnt die auswärtige berufliche Tätigkeit an einem Kalendertag und endet am 
nachfolgenden Kalendertag ohne Übernachtung, wird die Aufwandsvergütung 
in Höhe von 7 Euro für den Kalendertag gewährt, auf den der überwiegende 
Teil der Abwesenheit von insgesamt mehr als acht Stunden entfiel. 

 Abweichend von Absatz 1 Satz 2 wird bei Abwesenheit von 3 bis zu 8 Stunden 
eine Pauschale in Höhe von 2 Euro gezahlt. 

 1Für Beschäftigte auf Schiffen oder schwimmenden Geräten ist Absatz 1 mit fol
genden Maßgaben anzuwenden: 

1. Für die Berechnung des Tagegeldes nach Absatz 1 Satz 2 ist maßge
bend, dass sich das Schiff nicht am ständigen Liegeplatz (Heimathafen) 
befindet.  

2. Bei Übernachtungen auf Schiffen oder schwimmenden Geräten, die nicht 
den erlassenen Mindestbestimmungen entsprechen, wird ein Übernach
tungsgeld in Höhe von 8 Euro gezahlt. 
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2Reisebeihilfen für Familienheimfahrten werden nach Maßgabe des § 8 Sätze 3 
und 4 BRKG gezahlt. 3Satz 2 gilt nicht für Trennungsgeldempfänger nach der 
Trennungsgeldverordnung. 

 Die Regelungen in Absatz 1 und 3 ersetzen die Vorschriften über die Erstattung 
von Reisekosten des § 44 Abs. 1.  

 Abweichend von § 44 Abs. 2 Satz 3 werden nicht anrechenbare Reisezeiten bei 
fester Arbeitszeit zu 50 v. H. als Freizeitausgleich gewährt und bei gleitender 
Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften als Arbeitszeit ange
rechnet.  

Kapitel III Besondere Bestimmungen für Besatzungen der seegehenden Schiffe 
des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie 

Für die in Kapitel I Nr. 1 Abs. 2 aufgeführten Beschäftigten des Bundesamtes 
für Seeschifffahrt und Hydrographie finden ergänzend folgende besondere 
Bestimmungen Anwendung: 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 11 zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

Beschäftigte, die dienstlich an Bord eingesetzt sind, müssen an der Bordver
pflegung teilnehmen. 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

Nr. 12 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 1Die regelmäßige Arbeitszeit kann aus notwendigen betrieblichen/dienstlichen 
Gründen auf sieben Tage verteilt werden. 2Bei Fahrten von Schiffen in See kön
nen die gesetzlich vorgeschriebenen Ersatzruhetage für Sonn- und Feiertagsar
beit bis zum Ablauf des Ausgleichszeitraums nach § 6 Abs. 2 zusammenhän
gend gewährt werden. 

 1Die Ruhezeit beträgt für die Besatzungsmitglieder pro 24-Stunden-Zeitraum 
mindestens elf Stunden. 2Diese Ruhezeit darf nur in höchstens zwei Zeiträume 
aufgeteilt werden, wenn einer eine Mindestdauer von sechs Stunden hat. 3Es ist 
sicherzustellen, dass die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeits
zeit bei Fahrten in See durch eine ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit 
nicht unterschritten wird. 4§ 7 Abs. 7 bleibt unberührt. 

 Soweit dienstplanmäßig eine Mittagspause vorgesehen ist, darf sie eine Stunde 
nicht überschreiten. 
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 Werden Besatzungsmitglieder einer Wache zugeteilt, gilt diese Zeit als regel
mäßige Arbeitszeit. 

 Dienstlicher Aufenthalt außerhalb des Schiffes auf Sandbänken oder im Watt
gebiet sowie in den Beibooten rechnet durchgehend als Arbeitszeit. 

 Für Köche und Stewards richten sich Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie die 
Arbeitspausen nach den festgelegten Mahlzeiten der Besatzung. 

Zu Abschnitt VII Allgemeine Vorschriften 

Nr. 13 zu § 44 - Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld - 

 1Für Dienstreisen werden den Beschäftigten die Reisekosten nach Maßgabe 
des BRKG in der jeweils gültigen Fassung gezahlt. 2Abweichend von Satz 1 
werden für Dienstreisen auf Schiffen die entstandenen notwendigen Fahrtkos
ten nach Maßgabe der §§ 4 und 5 BRKG erstattet. 3An Stelle des Tagegeldes 
im Sinne des § 6 BRKG wird Beschäftigten, die an Bord eingesetzt sind, für je
den Kalendertag ein Bordtagegeld von jeweils 9,50 Euro gezahlt, wenn eine un
entgeltliche Unterkunft bereitgestellt wird und die Beschäftigten mehr als acht 
Stunden dienstlich an Bord eingesetzt sind. 4Für die Berechnung des Bordtage
geldes ist maßgeblich, dass sich das Schiff nicht am ständigen Liegeplatz (Hei
mathafen) befindet. 5Bei Einsätzen in fremdländischen Gewässern kann bei 
nachgewiesenen notwendigen Mehrkosten das Bordtagegeld entsprechend er
höht werden. 6Besatzungsmitglieder erhalten einmal monatlich Reisebeihilfen 
für Familienheimfahrten nach Maßgabe des § 8 Sätze 3 und 4 BRKG. 7Satz 6 
gilt nicht für Trennungsgeldempfänger nach der Trennungsgeldverordnung. 

 Soweit die Voraussetzungen für ein Bordtagegeld nach Absatz 1 Sätze 3 und 4 
nicht vorliegen, wird Beschäftigten für jeden Kalendertag, an dem sie mindes
tens acht Stunden dienstlich an Bord im Heimathafen (ständiger Liegeplatz) ein
gesetzt sind, eine tägliche Pauschale in Höhe von 9,50 Euro gezahlt.  

 Die Regelung in Absatz 1 Sätze 2 bis 7 ersetzen die Vorschriften über die Er
stattung von Reisekosten des § 44 Absatz 1. 
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§ 48  
Sonderregelungen 

für Beschäftigte im forstlichen Außendienst 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

Diese Sonderregelung gilt für Beschäftigte im forstlichen Außendienst, die nicht von 
§ 1 Abs. 2 Buchst. g erfasst werden. 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

Nr. 2 

 1Der tarifliche wöchentliche Arbeitszeitkorridor beträgt 48 Stunden. 2Abwei
chend von § 7 Abs. 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die über den 
Arbeitszeitkorridor nach Satz 1 hinaus auf Anordnung geleistet worden sind. 
3§ 10 Abs. 1 Satz 3 findet keine Anwendung, auf Antrag der/des Beschäftigten 
kann ein Arbeitszeitkonto in vereinfachter Form durch Selbstaufschreibung ge
führt werden. 

 Absatz 1 gilt nicht, wenn Dienstvereinbarungen zur Gleitzeit bestehen oder ver
einbart werden. 

§ 49  
Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

1Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Lehrkräfte an allgemein 
bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen (Berufs-, Berufsfach- und 
Fachschulen). 2Sie gelten nicht für Lehrkräfte an Schulen und Einrichtungen der 
Verwaltung, die der Ausbildung oder Fortbildung von Angehörigen des öffentli
chen Dienstes dienen, an Krankenpflegeschulen und ähnlichen der Ausbildung 
dienenden Einrichtungen. 

Protokollerklärung: 
Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelungen sind Personen, bei denen die 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Rahmen eines Schulbetriebes 
der Tätigkeit das Gepräge gibt. 
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Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

Nr. 2 

1Die §§ 6 bis 10 finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen für die 
entsprechenden Beamtinnen und Beamten des Bundes in der jeweils geltenden 
Fassung. 3Sind entsprechende Beamtinnen und Beamte nicht vorhanden, so ist 
die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag zu regeln. 

Zu Abschnitt III 
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

Nr. 2a zu § 16 (Bund) - Stufen der Entgelttabelle - 

Bei Anwendung des § 16 (Bund) Abs. 4 gilt: 

Für ab 1. Januar 2011 neubegründete Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften wird 
die zur Vorbereitung auf den Lehrerberuf abgeleistete Zeit des Referendariats 
oder des Vorbereitungsdienstes im Umfang von sechs Monaten auf die Stufen
laufzeit der Stufe 1 angerechnet. 

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

Nr. 3 

 1Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen. 2Wird die Lehrkraft während der 
Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so hat sie dies unver
züglich anzuzeigen. 3Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, 
wenn die Krankheit länger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen. 

 1Für eine Inanspruchnahme der Lehrkraft während der den Urlaub in den Schul
ferien übersteigenden Zeit gelten die Bestimmungen für die entsprechenden 
Beamtinnen und Beamten des Bundes. 2Sind entsprechende Beamtinnen und 
Beamte nicht vorhanden, erfolgt die Regelung durch Dienst- oder Betriebsver
einbarung. 

Zu Abschnitt V Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

Nr. 4 

Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des 
Schulhalbjahres (31. Januar beziehungsweise 31. Juli), in dem die Lehrkraft das ge
setzlich festgelegte Alter zum Erreichen einer Regelaltersrente vollendet hat. 
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Abschnitt IX  
Übergangs- und Schlussvorschriften (Bund) 

§ 50  
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1 Oktober 2005 in Kraft. 2Er kann mit einer Frist von 
drei Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt wer
den. 

 1Abweichend von Absatz 1 können schriftlich gesondert gekündigt werden 

 § 45 Nr. 6 und 8, soweit sich die entsprechenden besoldungsrechtlichen 
Grundlagen der Auslandsbezahlung für Beamte ändern. 2Die Kündigungs
frist beträgt einen Kalendermonat zum Schluss des Monats der Verkün
dung der Neuregelungen im Bundesgesetzblatt folgenden Kalendermo
nats, 

 § 46 Nr. 19 bis 21 (Kapitel III) mit einer Frist von einem Monat zum Mo
natsende. 2Das Sonderkündigungsrecht in § 47 Sonderkündigungsrecht 
der Bereitschafts- und Rufbereitschaftsregelung BT-K bleibt unberührt, 

 Anlage C (Bund), Anlage D (Bund) und Anlage E (Bund) ohne Einhaltung 
einer Frist. 

 § 45 Nr. 6 Satz 3 gilt bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvorschriften des 
TVöD (Entgeltordnung). 

 Unbeschadet von Absatz 1 Satz 2 treten außer Kraft 
§ 46 Nr. 4 Abs. 3b mit Ablauf des 30. November 2010, 
§ 46 Nr. 4 Abs. 3a und 3 c mit Ablauf des 31. Dezember 2019. 

 Unbeschadet von Absatz 1 Satz 2 tritt § 46 Nr. 11 Abs. 6 mit Inkrafttreten der 
Verordnung über die Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als 
Besatzungen von Seefahrzeugen im Bereich des Bundesministeriums der Ver
teidigung, spätestens mit Ablauf des 30. Juni 2012 außer Kraft. 
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Abschnitt VIII  
Sonderregelungen (VKA) 

§ 45  
Beschäftige im Betriebs- und Verkehrsdienst von 

nichtbundeseigenen Eisenbahnen und deren Nebenbetrieben 

Für Beschäftigte im Betriebs- und Verkehrsdienst von nichtbundeseigenen Ei
senbahnen und deren Nebenbetrieben können landesbezirklich besondere Ver
einbarungen abgeschlossen werden. 

§ 46  
Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1 Abs. 1 - Geltungsbereich - 

Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte, die hauptamtlich im kommu
nalen feuerwehrtechnischen Dienst beschäftigt sind. 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit und  
zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

Nr. 2 

 1Die §§ 6 bis 9 und 19 finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen 
für die entsprechenden Beamten. 3§ 27 findet unbeschadet der Sätze 1 und 2 
Anwendung. 

 Beschäftige im Einsatzdienst erhalten eine monatliche Zulage (Feuerwehrzu
lage) in Höhe von 

— 63,69 Euro nach einem Jahr Beschäftigungszeit und 

— 127,38 Euro nach zwei Jahren Beschäftigungszeit. 

 1Die Feuerwehrzulage wird nur für Zeiträume gezahlt, für die Entgelt, Urlaubs
entgelt oder Entgelt im Krankheitsfall zusteht. 2Sie ist bei der Bemessung des 
Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu berücksichtigen. 3Die Feuerwehrzulage ist kein 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

Zu Abschnitt V Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

Nr. 3 Feuerwehrdienstuntauglichkeit 

[Derzeit nicht belegt]  
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Nr. 4 Übergangsversorgung für Beschäftigte im Einsatzdienst 

 Anspruch auf Übergangsversorgung im Einsatzdienst 

1Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit einer Tätigkeit von 
mindestens 35 Jahren bei demselben Arbeitgeber im feuerwehrtechnischen 
Einsatzdienst werden auf schriftliches Verlangen vor Vollendung des gesetzlich 
festgelegten Alters zum Erreichen der Regelaltersrente frühestens zu dem Zeit
punkt, zu dem vergleichbare Beamtinnen und Beamte im Einsatzdienst der Be
rufsfeuerwehr in den gesetzlichen Ruhestand treten, für einen Zeitraum von 36 
Monaten unwiderruflich von der Arbeitsleistung unter Fortbestand des Arbeits
verhältnisses nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen freigestellt. 
2§§ 33, 34 TVöD bleiben unberührt. 3Das während der Freistellung zu zahlende 
Entgelt wird anteilig vom Arbeitgeber und von der/dem Beschäftigten erbracht. 
4Hierzu wird ein Wertguthaben nach Maßgabe der Ziffer 3 aufgebaut. 5Beschäf
tigte, die keine 35 Jahre im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst erreichen, kön
nen einen höheren Beitrag nach Ziffer 3 Satz 3 bis 5 in das Wertguthaben ein
bringen. 6Erfolgt dies nicht, erfolgt eine ratierliche kürzere Freistellung von der 
Arbeitsleistung nach Maßgabe der Ziffer 4 Satz 3. 

Protokollerklärung zu Ziffer 1 Satz 5 
Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit, einer Elternzeit, einer Familien-/Pflegezeit oder 
eines Sonderurlaubs im dienstlichen Interesse mindern nicht den Anspruch 
nach Satz 1. 

 Entgeltanspruch während der Freistellungsphase 

1Die/Der Beschäftigte erhält während der Zeit der Freistellung als monatliches 
Entgelt 70 Prozent des monatlichen Durchschnitts des in den vor dem Beginn 
der Freistellung bezogenen rentenversicherungspflichtigen Entgelts der letzten 
zwölf Monate unter Aufzehrung des Wertguthabens nach Ziffer 3. 2Kalender-
monate, die nicht für jeden Tag mit Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 22 
Abs. 1 TVöD belegt sind, bleiben bei der Ermittlung des monatlichen Durch
schnittsentgelts außer Betracht. 3Das Entgelt nach Satz 1 verändert sich bei all
gemeinen Entgeltanpassungen in dem für die jeweilige Entgeltgruppe und Stufe 
geltenden Umfang. 4Voraussetzung für den Entgeltanspruch ist, dass das Ar
beitsverhältnis im Anschluss an die Freistellung endet. 

 Aufbau des Wertguthabens 

1Zur Finanzierung der Aufwendungen für die Zeit der Freistellung nach Ziffer 1 
mindert sich das für den Kalendermonat zustehende Entgelt der/des Beschäf
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tigten um 2,75 Prozent; die Minderung des Entgelts unterbleibt, sobald der Be
schäftigte seinen Finanzierungsanteil 35 Jahre lang erbracht hat. 2Dieses Ent
gelt wird einschließlich des darauf anfallenden Arbeitgeberanteils am Ge
samtsozialversicherungsbeitrag einem Wertguthaben (§ 7d SGB IV) zugeführt. 
3Sofern Beschäftigte gerechnet von ihrer Einstellung an absehbar 35 Jahre im 
feuerwehrtechnischen Einsatzdienst nicht erreichen können, kann die/der Be
schäftigte die für eine Freistellung von 36 Monaten fehlenden Monate durch 
eine entsprechend höhere Beteiligung der/des Beschäftigten am Wertguthaben 
aufbauen, aus dem insoweit der Entgeltanspruch nach Ziffer 2 erfüllt wird. 4An 
ein entsprechendes Verlangen gegenüber dem Arbeitgeber ist sie/er mindes
tens für den Zeitraum von zwölf Monaten gebunden. 5Der zusätzliche Beitrag 
der/des Beschäftigten darf dabei 2,75 Prozent ihres/seines Entgelts nicht über
steigen und nicht zu einer geringfügig entlohnten Beschäftigung führen. 6Als an
gemessener Ertrag erhöht sich das Wertguthaben bei allgemeinen Tariferhö
hungen in der von den Tarifvertragsparteien jeweils festzulegenden Höhe. 

Protokollerklärung zu Ziffer 3 Satz 6: 
Das Wertguthaben erhöht sich am 1. April 2025 um 3,11 v. H. und am 1. Mai 
2026 um weitere 2,8 v. H. 

 Verwendung des Wertguthabens 

1Der Abbau des Wertguthabens erfolgt ausschließlich zur anteiligen monatli
chen Finanzierung der in Ziffer 1 genannten Freistellungsphase. 2Für jeden Mo
nat der Freistellung werden dem Wertguthaben 1/36 entnommen. 3Soweit Be
schäftigte im Einsatzdienst zum Zeitpunkt des Verlangens nach Ziffer 1 keine 
35 Jahre im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst aufweisen, erfolgt abweichend 
von Ziffer 1 für je zwölf Kalendermonate, in denen die/der Beschäftigte durch 
Einbringen ihres/seines Anteils das Wertguthaben nach Ziffer 3 aufgebaut hat, 
eine Freistellung von einem Kalendermonat. 4Die Entnahme aus dem Wertgut
haben erfolgt monatlich ratierlich mit Beginn der Freistellung. 5Hinzu kommt die 
Freistellung infolge einer entsprechend höheren Beteiligung am Aufbau des 
Wertguthabens nach Ziffer 3 Satz 3. 6Scheidet die/der Beschäftigte aus dem 
feuerwehrtechnischen Einsatzdienst aus oder endet das Arbeitsverhältnis vor
zeitig (Störfall), hat er/sie Anspruch auf das Wertguthaben, ausgenommen des 
darin enthaltenen Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag. 
7Bei Tod der/des Beschäftigten steht dieser Anspruch den Erben zu.  
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 Arbeitgeberwechsel 

1Wechselt eine Beschäftigte/ein Beschäftigter unter Verbleib im feuerwehrtech
nischen Einsatzdienst zu einem anderen Arbeitgeber, der einem Mitgliedver
band der VKA angehört, wird die bei dem vorherigen Arbeitgeber im feuerwehr
technischen Einsatzdienst zurückgelegte Zeit auf die Zeit des nach Ziffer 1 Satz 
1 geforderten feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes angerechnet, wenn die/der 
Beschäftigte gemäß § 7f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB IV durch schriftliche Erklä
rung gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber die Übertragung des Wertgutha
bens verlangt und der neue Arbeitgeber der Übertragung zugestimmt hat. 

 Keine Notwendigkeit des Insolvenzschutzes 

1Die Tarifvertragsparteien gehen gem. § 7e Abs. 9 SGB IV davon aus, dass es 
einer Regelung zum Insolvenzschutz nicht bedarf.  

 Urlaub während der Freistellungsphase 

1Die Freistellung erfolgt unter Anrechnung von für in der Freistellungsphase ggf. 
zustehenden Urlaubsansprüchen der/des Beschäftigten. 2Einer ausdrücklichen 
Urlaubsgewährung durch den Arbeitgeber bedarf es nicht.  

 Nebentätigkeiten 

1Beschäftigte dürfen während der Freistellungsphase nach Ziffer 1 Satz 1 keine 
Beschäftigungen oder selbständigen Tätigkeiten ausüben, die die Geringfügig
keitsgrenze des § 8 SGB IV überschreiten, es sei denn, diese Beschäftigungen 
oder selbständigen Tätigkeiten sind bereits innerhalb der letzten fünf Jahre vor 
Beginn der Freistellungsphase ausgeübt worden. 2Bestehende tarifliche Rege
lungen über Nebentätigkeiten bleiben unberührt.  

 Sonderregelungen für die am 30. Juni 2015 schon und am 1. Juli 2015 noch im 
feuerwehrtechnischen Einsatzdienst tätigen Beschäftigten 

(9.1) 1Einem Antrag auf Vereinbarung von Altersteilzeitarbeit nach dem Tarifvertrag 
zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) soll bei 
Beschäftigten, die bereits am 30. September 2005 (Tarifgebiet West) bzw. am 
31. Dezember 2009 (Tarifgebiet Ost) schon und am 1. Juli 2015 noch im feuer
wehrtechnischen Einsatzdienst beschäftigt sind, vorrangig entsprochen werden. 
2§ 12 TV FlexAZ bleibt unberührt. 

(9.2) 1Bei Beschäftigten im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst bei einem Arbeitge
ber, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der kommunalen Ar
beitgeberverbände (VKA) ist, deren Tätigkeit im Einsatzdienst über den 30. Juni 
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2015 fortbesteht, tritt an die Stelle der Freistellung nach Ziffer 1 Satz 1 eine 
Freistellung nach Maßgabe der Sätze 2 bis 6. 

2Der der/dem Beschäftigten bei einer Tätigkeit von mindestens 35 Jahren im 
feuerwehrtechnischen Einsatzdienst als Leistung nach Abschnitt VIII Sonderre
gelungen (VKA) § 46 Nr. 4 Abs. 2 oder Abs. 4 Satz 1 BT-V nach der in der bis 
zum 30. Juni 2015 geltenden Fassung zustehende Betrag, berechnet nach dem 
Stand vom 30. Juni 2015, wird durch 35 dividiert und mit der Anzahl der am 
30. Juni 2015 im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst bei demselben Arbeitge
ber oder einem anderen Arbeitgeber, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der 
VKA ist, zurückgelegten Jahre multipliziert. 3Angefangene Jahre werden kauf
männisch gerundet. 4Der nach Satz 2 ermittelte Betrag ist durch den monatli
chen Arbeitgeberaufwand zu dividieren. 5Der monatliche Arbeitgeberaufwand 
setzt sich zusammen aus 70 Prozent des der/dem Beschäftigten zustehenden 
Tabellenentgelts, der Feuerwehrzulage und der auf den Kalendermonat umge
rechneten anteiligen Jahressonderzahlung zuzüglich 30 Prozent hierauf als 
pauschaler Arbeitgeberaufwand am Gesamtsozialversicherungsbeitrag und den 
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung. 6Das kaufmännisch gerun
dete Ergebnis, das der Arbeitgeber dem Beschäftigten mitteilt, zuzüglich die für 
die Tätigkeit im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ab dem 1. Juli 2015 in ent
sprechender Anwendung der Ziffer 4 Satz 3 erworbenen Freistellungsansprü
che bilden den Gesamtfreistellungsanspruch der/des Beschäftigten. 

§ 47  
Beschäftigte in Forschungseinrichtungen 
mit kerntechnischen Forschungsanlagen 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1 Abs. 1 - Geltungsbereich - 

Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte in Forschungseinrichtungen 
mit kerntechnischen Forschungsanlagen, wie Reaktoren sowie Hochenergiebe
schleuniger- und Plasmaforschungsanlagen und ihre hiermit räumlich oder 
funktionell verbundenen Institute und Einrichtungen. 

Protokollerklärung: 
1Hochenergiebeschleunigeranlagen im Sinne dieser Sonderregelungen sind 
solche, deren Endenergie bei der Beschleunigung von Elektronen 100 Mill. 
Elektronenvolt (MeV), bei Protonen, Deuteronen und sonstigen schweren Teil
chen 20 MeV überschreitet. 2Plasmaforschungsanlagen i. S. dieser Sonderre
gelungen sind solche Anlagen, deren Energiespeicher mindestens 1 Million 
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Joule aufnimmt und mindestens 1 Million VA als Impulsleistung abgibt oder die 
für länger als 1 msec mit Magnetfeldern von mindestens 50.000 Gauss arbeiten 
und in denen eine kontrollierte Kernfusion angestrebt wird.  

Nr. 2 zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 Der Beschäftigte hat sich auch – unbeschadet seiner Verpflichtung, sich einer 
aufgrund von Strahlenschutzvorschriften behördlich angeordneten Untersu
chung zu unterziehen – auf Verlangen des Arbeitgebers im Rahmen von Vor
schriften des Strahlenschutzrechts ärztlich untersuchen zu lassen. 

 Der Beschäftigte ist verpflichtet, die zum Schutz Einzelner oder der Allgemein
heit vor Strahlenschäden an Leben, Gesundheit und Sachgütern getroffenen 
Anordnungen zu befolgen. 

 Zur Vermeidung oder Beseitigung einer erheblichen Störung des Betriebsab
laufs oder einer Gefährdung von Personen hat der Beschäftigte vorübergehend 
jede ihm aufgetragene Arbeit zu verrichten, auch wenn sie nicht in sein Arbeits
gebiet fällt; er hat sich – innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit unter Fortzah
lung des Entgelts, außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit unter Zahlung von 
Überstundenentgelt – einer seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechenden 
Ausbildung in der Hilfeleistung und Schadensbekämpfung zu unterziehen. 

 1Ist nach den Strahlenschutzvorschriften eine Weiterbeschäftigung des Be
schäftigten, durch die er ionisierenden Strahlen oder der Gefahr einer Auf
nahme radioaktiver Stoffe in den Körper ausgesetzt wäre, nicht zulässig, so 
kann er auch dann zu anderen Aufgaben herangezogen werden, wenn der Ar
beitsvertrag nur eine bestimmte Beschäftigung vorsieht. 2Dem Beschäftigten 
dürfen jedoch keine Arbeiten übertragen werden, die mit Rücksicht auf seine 
bisherige Tätigkeit ihm nicht zugemutet werden können. 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

Nr. 3 Zu §§ 7, 8 - Sonderformen der Arbeit und Ausgleich für Sonderformen der  
Arbeit - 

 Die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit wird bei 
der Bemessung des Entgelts mit 50 v. H. als Arbeitszeit gewertet.  

 Rufbereitschaft darf bis zu höchstens zwölf Tagen im Monat, in Ausnahmefällen 
bis zu höchstens 30 Tagen im Vierteljahr angeordnet werden.  
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 Die Arbeitszeitdauer des Feuerwehrpersonals beträgt, wenn in erheblichem 
Umfang Bereitschaftsdienst vorliegt, 24 Stunden je Dienst, sofern der Gesund
heitsschutz der Beschäftigten durch Gewährung gleichwertiger Ausgleichsruhe
zeiten in unmittelbarem Anschluss an die verlängerten Arbeitszeiten gewähr
leistet wird.  

 Unter Beachtung des allgemeinen Gesundheitsschutzes kann die Arbeitszeit 
des Feuerwehrpersonals, sofern in die Arbeitszeit regelmäßig und in erhebli
chem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, auf bis zu 65 Stunden im Siebentage
zeitraum ohne Ausgleich verlängert werden, wenn dienstliche Gründe bestehen 
und die/der Beschäftigte schriftlich eingewilligt hat.  

 1Beschäftigten, die die Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht erklä
ren oder die Einwilligung widerrufen, dürfen daraus keine Nachteile entstehen. 
2Die Einwilligung kann mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen 
werden. 3Die Beschäftigten sind auf die Widerrufsmöglichkeit schriftlich hinzu
weisen. 

 Beschäftigte im Feuerwehrdienst erhalten eine monatliche zusatzversorgungs
pflichtige Zulage (Feuerwehrzulage) in Höhe von 80 Euro. 

Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

Nr. 4 

 1Beschäftigten, die in Absatz 2 aufgeführt sind, kann im Einzelfall zum jeweili
gen Entgelt eine jederzeit widerrufliche Zulage bis zu höchstens 14 v. H. in den 
Entgeltgruppen 3 bis 8 und 16 v. H. in den Entgeltgruppen 9 bis 15 des Betra
ges der Stufe 2 der Anlage A der Entgelttabelle zu § 15 Abs. 2 gewährt werden; 
die jeweils tariflich zustehende letzte Entwicklungsstufe der Entgelttabelle darf 
hierdurch nicht überschritten werden. 2Die Zulage vermindert sich jeweils um 
den Betrag, um den sich bei einer Stufensteigerung das Entgelt erhöht, es sei 
denn, dass der Arbeitgeber die Zulage zu diesem Zeitpunkt anderweitig fest
setzt. 3Der Widerruf wird mit Ablauf des zweiten auf den Zugang folgenden Ka
lendermonats wirksam, es sei denn, die Zulage wird deswegen widerrufen, weil 
der Beschäftigte in eine andere Entgeltgruppe eingruppiert wird oder eine Zu
lage nach § 14 erhält. 

 1Im Einzelfall kann eine jederzeit widerrufliche Zulage außerhalb des Absatz 1 

 an Beschäftigte mit abgeschlossener naturwissenschaftlicher, technischer 
oder medizinischer Hochschulbildung sowie sonstige Beschäftigte der Ent
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geltgruppen 13 bis 15, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfah
rungen entsprechende Tätigkeiten wie Beschäftigte mit abgeschlossener 
naturwissenschaftlicher, technischer oder medizinischer Hochschulbildung 
ausüben,  

 an technische Beschäftigte der Entgeltgruppen 3 bis 12, Beschäftigte im 
Dokumentationsdienst, im Programmierdienst, Übersetzerinnen und Über
setzer sowie Laborantinnen und Laboranten 

gewährt werden, wenn sie Forschungsaufgaben vorbereiten, durchführen oder 
auswerten. 2Die Zulage darf in den Entgeltgruppen 3 bis 8 14 v. H., in den Ent
geltgruppen 9 bis 15 16 v. H. des Betrages der Stufe 2 der Anlage A zu § 15 
Abs. 2 nicht übersteigen. 3Der Widerruf wird mit Ablauf des zweiten auf den Zu
gang des Widerrufs folgenden Kalendermonats wirksam, es sei denn, die Zu
lage wird deswegen widerrufen, weil Beschäftigte in eine andere Entgeltgruppe 
eingruppiert werden oder eine Zulage nach § 14 erhalten. 

 1Die Zulagen einschließlich der Abgeltung nach Nr. 3 können durch Nebenabre
den zum Arbeitsvertrag ganz oder teilweise pauschaliert werden. 2Die Neben
abrede ist mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende kündbar. 

§ 48  
Beschäftigte im forstlichen Außendienst 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte im forstlichen Außendienst, die 
nicht von § 1 Abs. 2 Buchst. g erfasst werden. 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

Nr. 2 

 1Der tariflich wöchentliche Arbeitszeitkorridor beträgt 48 Stunden. 2Abweichend 
von § 7 Abs. 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die über den Arbeits
zeitkorridor nach Satz 1 hinaus auf Anordnung geleistet worden sind. 3§ 10 
Abs. 1 Satz 3 findet keine Anwendung; auf Antrag können Beschäftigte ein Ar
beitszeitkonto in vereinfachter Form durch Selbstaufschreibung führen. 

 Absatz 1 gilt nicht, wenn Dienstvereinbarungen zur Gleitzeit bestehen oder ver
einbart werden. 
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§ 49  
Beschäftige in Hafenbetrieben, Hafenbahnbetrieben und deren Nebenbetrieben 

Für Beschäftigte in Hafenbetrieben, Hafenbahnbetrieben und deren Nebenbe
trieben können landesbezirklich besondere Vereinbarungen abgeschlossen 
werden. 

§ 50  
Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen 
und Betrieben, Weinbau- und Obstanbaubetrieben 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1 Abs. 1 - Geltungsbereich - 

Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwal
tungen und Betrieben, Weinbau- und Obstanbaubetrieben. 

Nr. 2 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

1Die regelmäßige Arbeitszeit kann in vier Monaten bis auf 50 und weiteren vier 
Monaten des Jahres auf bis zu 56 Stunden festgesetzt werden. 2Sie darf aber 
2.214 Stunden im Jahr nicht übersteigen. 3Dies gilt nicht für Beschäftigte im 
Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 1, denen Arbeiten übertragen sind, deren Erfüllung 
zeitlich nicht von der Eigenart der Verwaltung oder des Betriebes abhängig ist. 

§ 51  
Beschäftigte als Lehrkräfte 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1 Abs. 1 - Geltungsbereich - 

1Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Lehrkräfte an allgemeinbil
denden Schulen und berufsbildenden Schulen (Berufs-, Berufsfach- und Fach
schulen). 2Sie gelten nicht für Lehrkräfte an Schulen und Einrichtungen der Ver
waltung, die der Ausbildung oder Fortbildung von Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes dienen, sowie an Krankenpflegeschulen und ähnlichen der Ausbildung 
dienenden Einrichtungen. 

Protokollerklärung: 
Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelungen sind Personen, bei denen die 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Rahmen eines Schulbetriebes 
der Tätigkeit das Gepräge gibt. 
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Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

Nr. 2 

1Die §§ 6 bis 10 finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen für die 
entsprechenden Beamten. 3Sind entsprechende Beamte nicht vorhanden, so ist 
die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag zu regeln. 

Zu Abschnitt III 
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

Nr. 2a 

Bei Anwendung des § 16 Abs. 3 Satz 1 gilt: 

Für ab 1. Januar 2011 neu begründete Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften wird 
die zur Vorbereitung auf den Lehrerberuf abgeleistete Zeit des Referendariats 
oder des Vorbereitungsdienstes im Umfang von sechs Monaten auf die Stufen
laufzeit der Stufe 1 angerechnet. 

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

Nr. 3 

 1Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen. 2Wird die Lehrkraft während der 
Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so hat sie dies unver
züglich anzuzeigen. 3Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, 
wenn die Krankheit länger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen. 

 1Für eine Inanspruchnahme der Lehrkraft während der den Urlaub in den Schul
ferien übersteigenden Zeit gelten die Bestimmungen für die entsprechenden 
Beamten. 2Sind entsprechende Beamte nicht vorhanden, regeln dies die Be
triebsparteien. 

Zu Abschnitt V Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

Nr. 4 

Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf 
des Schulhalbjahres (31. Januar bzw. 31. Juli), in dem die Lehrkraft das gesetz
lich festgelegte Alter zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat. 
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§ 52 
Beschäftigte als Lehrkräfte an Musikschulen 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

1Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Musikschullehrerinnen und 
Musikschullehrer an Musikschulen. 2Musikschulen sind Bildungseinrichtungen, 
die die Aufgabe haben, ihre Schüler an die Musik heranzuführen, ihre Begabun
gen frühzeitig zu erkennen, sie individuell zu fördern und bei entsprechender 
Begabung ihnen gegebenenfalls eine studienvorbereitende Ausbildung zu ertei
len. 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

Nr. 2 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 1Vollbeschäftigt sind Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer, wenn die ar
beitsvertraglich vereinbarte durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeits
zeit 30 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten (= 1350 Unterrichtsminuten) be
trägt. 2Ist die Dauer einer Unterrichtsstunde auf mehr oder weniger als 45 Minu
ten festgesetzt, tritt an die Stelle der 30 Unterrichtsstunden die entsprechende 
Zahl von Unterrichtsstunden. 

Protokollerklärung zu Absatz 1: 
1Bei der Festlegung der Zahl der Unterrichtsstunden ist berücksichtigt worden, 
dass Musikschullehrer neben der Erteilung von Unterricht insbesondere fol
gende Aufgaben zu erledigen haben: 

 Vor- und Nachbereitung des Unterrichts (Vorbereitungszeiten), 

 Abhaltung von Sprechstunden, 

 Teilnahme an Schulkonferenzen und Elternabenden, 

 Teilnahme am Vorspiel der Schülerinnen und Schüler, soweit dieses au
ßerhalb des Unterrichts stattfindet, 

 Mitwirkung an Veranstaltungen der Musikschule sowie Mitwirkung im Rah
men der Beteiligung der Musikschule an musikalischen Veranstaltungen 
(z. B. Orchesteraufführungen, Musikwochen und ähnliche Veranstaltun
gen), die der Arbeitgeber, einer seiner wirtschaftlichen Träger oder ein 
Dritter, dessen wirtschaftlicher Träger der Arbeitgeber ist, durchführt, 

 Mitwirkung an Musikwettbewerben und ähnlichen Veranstaltungen, 
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 Teilnahme an Musikschulfreizeiten an Wochenenden und in den Ferien. 

2Durch Nebenabrede kann vereinbart werden, dass Musikschullehrerinnen und 
Musikschullehrern Aufgaben übertragen werden, die nicht durch diese Proto
kollerklärung erfasst sind. 3In der Vereinbarung kann ein Zeitausgleich durch 
Reduzierung der arbeitsvertraglich geschuldeten Unterrichtszeiten getroffen 
werden. 4Satz 3 gilt entsprechend für Unterricht in den Grundfächern (z. B. mu
sikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Singklassen). 5Die 
Nebenabrede ist mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende kündbar. 

 Für die unter Nr. 1 fallenden Beschäftigten, die seit dem 28. Februar 1987 in ei
nem Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber stehen, wird eine günstigere 
einzelvertragliche Regelung zur Arbeitszeit durch das In-Kraft-Treten dieser Re
gelung nicht berührt. 

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

Nr. 3 zu § 26 - Erholungsurlaub - 

Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer sind verpflichtet, den Urlaub wäh
rend der unterrichtsfreien Zeit zu nehmen; außerhalb des Urlaubs können sie 
während der unterrichtsfreien Zeit zur Arbeit herangezogen werden. 

§ 53  
Beschäftigte als Schulhausmeister 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Schulhausmeister. 

Nr. 2 

Durch landesbezirklichen Tarifvertrag können nähere Regelungen über die den 
Schulhausmeistern obliegenden Aufgaben unter Anwendung des Abschnitts A 
des Anhangs zu § 9 getroffen werden.  

Protokollerklärung: 
Landesbezirkliche Regelungen weitergehenden Inhalts bleiben, ungeachtet 
§ 24 TVÜ-VKA, unberührt. 
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Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

Nr. 3 

 Durch landesbezirklichen Tarifvertrag können abweichend von § 24 Abs. 6 Rah
menregelungen zur Pauschalierung getroffen werden. 

 1Soweit sich die Arbeitszeit nicht nach dem Anhang zu § 9 bestimmt, kann 
durch landesbezirklichen Tarifvertrag für Arbeiten außerhalb der regelmäßigen 
Arbeitszeit (§ 6 Abs. 1) im Zusammenhang mit der Beanspruchung der Räum
lichkeiten für nichtschulische Zwecke ein Entgelt vereinbart werden. 2Solange 
ein landesbezirklicher Tarifvertrag nicht abgeschlossen ist, ist das Entgelt ar
beitsvertraglich oder betrieblich zu regeln. 

 Bei der Festsetzung der Pauschale nach Absatz 1 kann ein geldwerter Vorteil 
aus der Gestellung einer Werkdienstwohnung berücksichtigt werden. 

§ 54  
Beschäftigte beim Bau und Unterhaltung von Straßen 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte beim Bau und bei der Unter
haltung von Straßen der Landkreise und der Kommunalverbände höherer Ord
nung. 

Nr. 2 zu § 44 - Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld - 

Durch landesbezirklichen Tarifvertrag sind abweichend von § 44 nähere Rege
lungen zur Ausgestaltung zu treffen. 

Protokollerklärung: 
Landesbezirkliche Regelungen weitergehenden Inhalts bleiben unberührt. 

§ 55  
Beschäftigte an Theatern und Bühnen 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

 Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten in Theatern und Bühnen. 

 Unter diese Sonderregelungen fallen auch die folgenden Beschäftigten: 
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— technische Oberinspektorin und Oberinspektor, Inspektorin und Inspektor, 
soweit nicht technische Leiterin oder Leiter, 

— Theater- und Kostümmalerin und Theater- und Kostümmaler, 

— Maskenbildnerin und Maskenbildner, 

— Kascheurin und Kascheur (Theaterplastikerin und Theaterplastiker), 

— Gewandmeisterin und Gewandmeister, 

es sei denn, sie sind überwiegend künstlerisch tätig.  

Nr. 2 zu § 2 - Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit - 

Im Arbeitsvertrag kann eine Probezeit bis zur Dauer einer Spielzeit vereinbart 
werden.  

Nr. 3 zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

Beschäftigte sind verpflichtet, an Abstechern und Gastspielreisen teilzuneh
men. 

Protokollerklärung: 
Bei Abstechern und Gastspielreisen ist die Zeit einer aus betrieblichen Gründen 
angeordneten Mitfahrt auf dem Wagen, der Geräte oder Kulissen befördert, als 
Arbeitszeit zu bewerten. 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

Nr. 4 

 1Beschäftigte sind an Sonn- und Feiertagen ebenso zu Arbeitsleistungen ver
pflichtet wie an Werktagen. 2Zum Ausgleich für die Arbeit an Sonntagen wird 
jede Woche ein ungeteilter freier Tag gewährt. 3Dieser soll mindestens in jeder 
siebenten Woche auf einen Sonn- oder Feiertag fallen. 

 Die regelmäßige Arbeitszeit der Beschäftigten, die eine Theaterbetriebszulage 
(Absatz 5) erhalten, kann um sechs Stunden wöchentlich verlängert werden. 

 Beschäftigte erhalten für jede Arbeitsstunde, um die die allgemeine regelmä
ßige Arbeitszeit (§ 6 Abs. 1) nach Absatz 2 verlängert worden ist, 100 v. H. des 
auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der jeweiligen 
Entgeltgruppe und Stufe nach Maßgabe der Entgelttabelle.  

 1Überstunden dürfen nur angeordnet werden, wenn ein außerordentliches drin
gendes betriebliches Bedürfnis besteht oder die besonderen Verhältnisse des 
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Theaterbetriebes es erfordern. 2Für Überstunden ist neben dem Entgelt für die 
tatsächliche Arbeitsleistung der Zeitzuschlag nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a 
zu zahlen. 3Die Protokollerklärung zu § 8 Abs. 1 Satz 1 findet Anwendung. 

 1§ 8 Abs. 1 und § 8 Abs. 5 und 6 gelten nicht für Beschäftigte, die eine Theater
betriebszulage nach einem landesbezirklichen Tarifvertrag erhalten. 2Landesbe
zirklich kann Abweichendes geregelt werden. 

Nr. 5 zu § 44 - Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld - 

Die Abfindung bei Abstechern und Gastspielen kann im Rahmen des für die Be
amten des Arbeitgebers jeweils geltenden Reisekostenrechts landesbezirklich 
vereinbart werden. 

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

Nr. 6 

Der Urlaub ist in der Regel während der Theaterferien zu gewähren und zu neh
men. 

§ 56  
Besondere Regelungen für Beschäftigte 

im Sozial- und Erziehungsdienst 

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten die in der Anlage 
aufgeführten besonderen Regelungen. 

§ 57 
Besondere Regelungen für Ärztinnen und Ärzte 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

Diese Sonderregelungen gelten für Ärztinnen und Ärzte, soweit diese nicht un
ter den Geltungsbereich der Besonderen Teile Krankenhäuser (BT-K) oder 
Pflege- und Betreuungseinrichtungen (BT-B) fallen. 

Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen  

Nr. 2 

Abweichend von § 16 (VKA) Abs. 1 ist bei Tätigkeiten entsprechend Teil B Ab
schnitt XXVIII Entgeltgruppe 15 Fallgruppe 1 der Anlage 1 - Entgeltordnung 
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(VKA) Endstufe in der Entgeltgruppe 15 die Stufe 5; bei Tätigkeiten entspre
chend Teil B Abschnitt II Ziffer 1 Entgeltgruppe 15 Fallgruppe 1 der Anlage 1 - 
Entgeltordnung (VKA) gilt dies bis 31. Oktober 2020. 

Nr. 3 

Die in die Entgeltgruppe 15 eingruppierten Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärz
tinnen und Zahnärzte nach Teil B Abschnitt II Ziffer 1 der Anlage 1 - Entgeltord
nung (VKA) erhalten eine monatliche Zulage in Höhe von 300,00 Euro. 

Protokollerklärung zu Nummer 2, zweiter Halbsatz 2: 
1Beschäftigte, die am 1. November 2020 in der Stufe 5 bereits eine Stufenlauf
zeit von mindestens fünf Jahren zurückgelegt haben, werden am 1. November 
2020 der Stufe 6 zugeordnet. 2Für Beschäftigte der Stufe 5, die zu diesem Zeit
punkt in der Stufe 5 noch keine fünf Jahre zurückgelegt haben, wird die bereits 
zurückgelegte Stufenlaufzeit zum Erreichen der Stufe 6 angerechnet. 3Für Be
schäftigte in einer individuellen Endstufe gilt: 

— Ist der bisherige Betrag der individuellen Endstufe am 31. Oktober 2020 
niedriger als das Tabellenentgelt der Stufe 6, werden die Beschäftigten 
zum 1. November 2020 der Stufe 6 zugeordnet; 

— Ist das Tabellenentgelt der Stufe 6 am 31. Oktober 2020 niedriger als der 
bisherige Betrag der individuellen Endstufe, werden die Beschäftigten er
neut einer individuellen Endstufe unter Beibehaltung der bisherigen Ent
gelthöhe zugeordnet. 

§ 58 
Besondere Regelungen für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

Diese Sonderregelungen gelten für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. 

Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen  
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Nr. 2 

 1Abweichend von § 15 Abs. 2 gelten für diese Beschäftigten folgende Tabellen
werte der Entgeltgruppe N: 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
gültig bis  
31. März 2025 

3.490,40 3.647,59 3.849,10 4.011,86 4.239,52 

gültig vom  
1. April 2025 bis 
30. April 2026 

3.600,40 3.757,59 3.964,57 4.132,22 4.366,71 

gültig ab 1. Mai 
2026 

3.701,21 3.862,80 4.075,58 4.247,92 4.488,98 

2Diese Tabellenwerte verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um 
denselben Prozentsatz bzw. in demselben Umfang wie die Tabellenwerte der 
Entgeltgruppe P 8. 

 Soweit im Allgemeinen Teil auf bestimmte Entgeltgruppen der Anlage A Bezug 
genommen wird, entspricht die Entgeltgruppe N der Entgeltgruppe 8.  

Nr. 3 

1Abweichend von § 16 (VKA) Abs. 1 umfasst die Entgeltgruppe N fünf Stufen; 
Eingangsstufe ist für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern in der Entgelt
gruppe N die Stufe 2. 2Abweichend von § 16 (VKA) Abs. 3 Satz 1 wird bei Not
fallsanitäterinnen und Notfallsanitätern in der Entgeltgruppe N die Stufe 3 nach 
drei Jahren in Stufe 2 erreicht. 

Abschnitt IX  
Übergangs- und Schlussvorschriften (VKA) 

§ 59  
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft. 2Er kann mit einer Frist 
von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt 
werden. 

 1Abweichend von Absatz 1 können schriftlich gekündigt werden 

 auf landesbezirklicher Ebene im Tarifgebiet West § 46 Nr. 2 Abs. 1, § 51 
Nr. 2 und § 52 Nr. 2 Abs. 1 gesondert mit einer Frist von einem Monat 
zum Ende eines Kalendermonats, 



 

 

54 

 die Anlage zu § 56 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines 
Kalendervierteljahres, frühestens jedoch zum31. Dezember 2026. 

2Für die Kündigung der Anlage C (VKA) zum TVöD gilt § 39 Abs. 4 Buchst. c 
entsprechend. 

Anhang zu § 46 (Bund)  
Teilnahme an Manövern und Übungen 

 Nehmen Beschäftigte aus dringenden dienstlichen Gründen an Übungen im 
Sinne des § 46 Nr. 4 Abs. 4 teil, so gilt nachstehende Regelung: 

1. Die tägliche Arbeitszeit der Beschäftigten kann während der Teilnahme an 
der Übung abweichend geregelt werden.  

2. 1Die Beschäftigten erhalten für die Dauer ihrer Teilnahme als Abgeltung 
ihrer zusätzlichen Arbeitsleistung neben ihrem Tabellenentgelt und dem in 
Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteilen einen täglichen 
Pauschbetrag in Höhe des Entgelts für fünf Überstunden. 2Dieser Pausch
betrag schließt das Entgelt für Überstunden, für Bereitschaftsdienst und 
die Zulagen für Wechselschicht- und Schichtarbeit sowie die Zeitzu
schläge nach § 8 Abs. 1 ein. 3Der Pauschbetrag wird auch für die Tage 
des Beginns und der Beendigung der Übung gezahlt, an denen die Be
schäftigten mehr als acht Stunden von ihrem Beschäftigungsort bzw. von 
ihrem Wohnort abwesend sind. 4Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn Be
schäftigte täglich an ihren Beschäftigungsort zurückkehren. 5Beschäftigte, 
die unter § 43 Abs. 2 fallen, erhalten den Pauschbetrag nicht. 6Auf Antrag 
kann den Beschäftigten, die Anspruch auf den Pauschbetrag haben, ganz 
oder teilweise Arbeitsbefreiung an Stelle des Pauschbetrages gewährt 
werden, soweit die dienstlichen Verhältnisse dies zulassen. 7Dabei tritt an 
die Stelle des Entgelts für eine Überstunde eine Stunde Arbeitsbefreiung 
sowie ein Betrag in Höhe des Zeitzuschlages nach § 8 Abs. 1 Satz 2 
Buchst. a. 

3. 1Die Beschäftigten erhalten während der Übung unentgeltlich Gemein
schaftsverpflegung und unentgeltliche amtliche Unterkunft. 2Nehmen die 
Beschäftigten die Gemeinschaftsverpflegung oder die amtliche Unterkunft 
nicht in Anspruch, so erhalten sie dafür keine Entschädigung. 3Kann in 
Einzelfällen die Gemeinschaftsverpflegung aus Übungsgründen nicht ge
währt werden, so erhalten die Beschäftigten Ersatz nach den für die Be
amtinnen/Beamten jeweils geltenden Bestimmungen. 4Den Beschäftigten 
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ist, soweit erforderlich, vom Arbeitgeber Schutzkleidung gegen Witte
rungseinflüsse unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 5Die Beschäftigten 
sind verpflichtet, diese zu tragen. 6§ 44 gilt nicht. 

4. 1Bei Arbeitsunfähigkeit durch Erkrankung oder Arbeitsunfall während der 
Übung werden der Pauschbetrag und die Pauschalentschädigung nach 
der Nummern 2 und 3 bis zur Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit, längs
tens jedoch bis zu den in Satz 2 genannten Zeitpunkten, gezahlt. 2Die Teil
nahme von erkrankten Beschäftigten an der Übung endet mit der Rück
kehr an den Beschäftigungsort bzw. an den Wohnort oder mit Ablauf des 
Tages der Einweisung in ein außerhalb des Beschäftigungsortes des 
Wohnortes gelegenes Krankenhaus. 3Für die der Beendigung der Übung 
folgende Zeit des Krankenhausaufenthaltes bei Abwesenheit von dienstli
chem Wohnsitz bzw. Wohnort sowie für die anschließende Rückreise ha
ben die Beschäftigten Anspruch auf Reisekostenerstattung. 4Auf die Fris
ten für die Bezugsdauer des Tagegeldes und des Übernachtungsgeldes 
bzw. für das Einsetzen der Beschäftigungsvergütung wird die Zeit ab Be
ginn der Übung der Beschäftigten mitgerechnet. 5Hierbei wird die Teil
nahme an der Übung – ohne Rücksicht darauf, ob der tatsächliche Aufent
haltsort der Beschäftigten ständig gleich geblieben oder ob er gewechselt 
hat – insgesamt als „Aufenthalt an ein und demselben auswärtigen Be
schäftigungsort“ gerechnet. 

5. 1Wird den Beschäftigten Arbeitsbefreiung nach § 29 gewährt, so sind 
ihnen die Reisekosten für die Rückreise zum Dienstort nach den Reise
kostenvorschriften zu erstatten. 2Die Zahlung des Pauschbetrages nach 
Nummer 2 und der Pauschalentschädigung nach Nummer 3 endet mit Ab
lauf des Tages, an den die Rückreise angetreten wird. 3Wird für den Rück
reisetag ein volles Tagegeld gewährt, so entfällt die Pauschalentschädi
gung nach Nummer 3.  

 Diese Anlage gilt nicht für die Beschäftigten, für die § 46 Kapitel II - Besatzun
gen von Binnen- und Seefahrzeugen und von schwimmenden Geräten im Be
reich des Bundesministeriums der Verteidigung -, § 47 Kapitel II - Besondere 
Bestimmungen für Beschäftigte der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes - und Kapitel III Besondere Bestimmungen für Besatzungen der 
seegehenden Schiffe des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie 
anwendbar ist.
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Anlage A (Bund) 

(mit Wirkung vom 1. März 2018 aufgehoben) 
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Anlage B (Bund) 

Tabellenentgeltspannen 

Gültig bis 31. März 2025 

Tabellenent
geltspanne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

von  2.855,15 3.182,84 3.555,17 3.978,23 4.475,02 5.045,47 5.693,59 6.430,01 7.266,73 8.217,44 

bis 2.855,14 3.182,83 3.555,16 3.978,22 4.475,01 5.045,46 5.693,58 6.430,00 7.266,72 8.217,43  

Gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026 

Tabellenent
geltspanne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

von  2.965,15 3.292,84 3.665,17 4.097,58 4.609,27 5.196,83 5.864,40 6.622,91 7.484,73 8.463,96 

bis 2.965,14 3.292,83 3.665,16 4.097,57 4.609,26 5.196,82 5.864,39 6.622,90 7.484,72 8.463,95  

Gültig ab 1. Mai 2026 

Tabellenent
geltspanne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

von  3.048,17 3.385,04 3.767,79 4.212,31 4.738,33 5.342,34 6.028,60 6.808,35 7.694,30 8.700,95 
bis 3.048,16 3.385,03 3.767,78 4.212,30 4.738,32 5.342,33 6.028,59 6.808,34 7.694,29 8.700,94  
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Anlage C (Bund) 

Bereitschaftsentgelte 
gemäß § 46 (Bund) Nr. 21 zu § 46 TVöD - BT-K 

I. Ärztinnen und Ärzte 

Entgeltgruppe 
Stundenentgelt 

gültig bis  
30. März 2025 

Stundenentgelt 
gültig vom 

1. April 2025 
bis 30. April 2026 

Stundenentgelt 
gültig ab 1. Mai 

2026 

Ärztinnen und 
Ärzte gem. § 51 

Abs. 3 TVöD-BT-K 
47,63 € 49,11 € 50,49 € 

Ärztinnen und 
Ärzte gem. § 51 

Abs. 4 TVöD-BT-K 
44,67 € 46,06 € 47,35 € 

II 40,37 € 41,63 € 42,80 € 
I 33,23 € 34,26 € 35,22 € 

 
Bereitschaftsentgelte 

gemäß § 46 (Bund) Nr. 21 zu § 46 TVöD - BT-K 
II. Beschäftigte im Pflegedienst 

Entgeltgruppe 

Stundenentgelt 
gültig bis  

31. März 2025 

Stundenentgelt 
gültig vom  

1. April 2025 
bis 30. April 2026 

Stundenentgelt 
gültig ab 1. Mai 

2026 

P 16 31,86 € 32,85 € 33,77 € 

P 15 29,75 € 30,68 € 31,54 € 

P 14 28,12 € 28,99 € 29,80 € 

P 13 26,35 € 27,17 € 27,93 € 

P 12 25,37 € 26,16 € 26,89 € 

P 11 24,46 € 25,22 € 25,93 € 

P 10 23,35 € 24,08 € 24,75 € 

P 9 22,99 € 23,70 € 24,36 € 

P 8 21,98 € 22,66 € 23,29 € 

P 7 21,05 € 21,70 € 22,31 € 

P 6 19,50 € 20,11 € 20,67 € 

P 5 18,11 € 18,67 € 19,19 € 
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Anlage C (Bund) 

Bereitschaftsentgelte 
gemäß § 46 (Bund) Nr. 21 zu § 46 TVöD - BT-K 

III. Übrige medizinische Beschäftigte 

Entgeltgruppe 
Stundenentgelt 

gültig bis  
31. März 2025 

Stundenentgelt 
gültig vom 

1. April 2025 
bis 30. April 2026 

Stundenentgelt 
gültig ab 

1. Mai 2026 

15Ü 40,23 € 41,48 € 42,64 € 
15 35,14 € 36,23 € 37,24 € 
14 32,40 € 33,41 € 34,35 € 
13 31,00 € 31,96 € 32,85 € 
12 29,31 € 30,22 € 31,07 € 
11 26,82 € 27,65 € 28,42 € 
10 24,70 € 25,47 € 26,18 € 
9c 24,62 € 25,39 € 26,10 € 
9b 23,34 € 24,07 € 24,74 € 
9a 22,58 € 23,28 € 23,93 € 
8 22,12 € 22,81 € 23,45 € 
7 21,19 € 21,85 € 22,46 € 
6 20,30 € 20,93 € 21,52 € 
5 19,50 € 20,11 € 20,67 € 
4 18,58 € 19,16 € 19,70 € 
3 17,85 € 18,41 € 18,93 € 

2Ü 17,14 € 17,67 € 18,16 € 
2 16,79 € 17,31 € 17,79 € 
1 13,94 € 14,37 € 14,77 € 
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Anlage D (Bund) 

Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte 
gemäß § 46 (Bund) Nr. 21a Abs. 1 zu § 51 TVöD - BT-K 

gültig bis 31. März 2025 
(monatlich in Euro) 

Entgelt-
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

II 6.706,68 7.378,65 7.975,96 8.647,92  

I 5.362,73 5.765,93 6.034,73 6.258,72 6.408,04 

 

Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte 
gemäß § 46 (Bund) Nr. 21a Abs. 1 zu § 51 TVöD - BT-K 

gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026  
(monatlich in Euro) 

Entgelt-
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

II 6.907,88 7.600,01 8.215,24 8.907,36  

I 5.523,61 5.938,91 6.215,77 6.446,48 6.600,28 

 

Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte 
gemäß § 46 (Bund) Nr. 21a Abs. 1 zu § 51 TVöD - BT-K 

gültig ab 1. Mai 2026  
(monatlich in Euro) 

Entgelt-
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

II 7.101,30 7.812,81 8.445,27 9.156,77  

I 5.678,27 6.105,20 6.389,81 6.626,98 6.785,09 
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Anlage E (Bund) 

Entgelttabelle für Beschäftigte im Pflegedienst 
gemäß § 46 (Bund) Nr. 22 Abs. 1 Satz 1 zu § 52 TVöD - BT-K 

gültig bis 31. März 2025 
(monatlich in Euro) 

Entgelt-
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16  4.948,85 5.114,94 5.651,24 6.276,41 6.552,17 

P 15  4.847,09 4.999,09 5.379,10 5.833,89 6.007,57 

P 14  4.734,92 4.883,26 5.254,07 5.757,88 5.849,82 

P 13  4.622,78 4.767,43 5.129,03 5.390,13 5.457,55 

P 12  4.398,42 4.535,73 4.878,96 5.089,81 5.187,87 

P 11  4.174,11 4.304,05 4.628,90 4.844,63 4.942,71 

P 10  3.951,87 4.072,74 4.415,60 4.581,08 4.685,28 

P 9  3.770,53 3.951,87 4.072,74 4.305,27 4.403,33 

P 8  3.490,40 3.647,59 3.849,10 4.011,86 4.239,52 

P 7  3.304,69 3.490,40 3.776,15 3.919,00 4.066,15 

P 6 2.820,44 2.990,59 3.161,86 3.526,14 3.619,00 3.790,39 

P 5 2.718,00 2.950,63 3.019,01 3.133,28 3.219,01 3.420,40 
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Anlage E (Bund) 

Entgelttabelle für Beschäftigte im Pflegedienst 
gemäß § 46 (Bund) Nr. 22 Abs. 1 Satz 1 zu § 52 TVöD - BT-K 

gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026 
(monatlich in Euro) 

Entgelt-
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16  5.097,32 5.268,39 5.820,78 6.464,70 6.748,74 

P 15  4.992,50 5.149,06 5.540,47 6.008,91 6.187,80 

P 14  4.876,97 5.029,76 5.411,69 5.930,62 6.025,31 

P 13  4.761,46 4.910,45 5.282,90 5.551,83 5.621,28 

P 12  4.530,37 4.671,80 5.025,33 5.242,50 5.343,51 

P 11  4.299,33 4.433,17 4.767,77 4.989,97 5.090,99 

P 10  4.070,43 4.194,92 4.548,07 4.718,51 4.825,84 

P 9  3.883,65 4.070,43 4.194,92 4.434,43 4.535,43 

P 8  3.600,40 3.757,59 3.964,57 4.132,22 4.366,71 

P 7  3.414,69 3.600,40 3.889,43 4.036,57 4.188,13 

P 6 2.930,44 3.100,59 3.271,86 3.636,14 3.729,00 3.904,10 

P 5 2.828,00 3.060,63 3.129,01 3.243,28 3.329,01 3.530,40 
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Anlage E (Bund) 

Entgelttabelle für Beschäftigte im Pflegedienst 
gemäß § 46 (Bund) Nr. 22 Abs. 1 Satz 1 zu § 52 TVöD - BT-K 

gültig ab 1. Mai 2026 
(monatlich in Euro) 

Entgelt-
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16  5.240,04 5.415,90 5.983,76 6.645,71 6.937,70 

P 15  5.132,29 5.293,23 5.695,60 6.177,16 6.361,06 

P 14  5.013,53 5.170,59 5.563,22 6.096,68 6.194,02 

P 13  4.894,78 5.047,94 5.430,82 5.707,28 5.778,68 

P 12  4.657,22 4.802,61 5.166,04 5.389,29 5.493,13 

P 11  4.419,71 4.557,30 4.901,27 5.129,69 5.233,54 

P 10  4.184,40 4.312,38 4.675,42 4.850,63 4.960,96 

P 9  3.992,39 4.184,40 4.312,38 4.558,59 4.662,42 

P 8  3.701,21 3.862,80 4.075,58 4.247,92 4.488,98 

P 7  3.510,30 3.701,21 3.998,33 4.149,59 4.305,40 

P 6 3.012,49 3.187,41 3.363,47 3.737,95 3.833,41 4.013,41 

P 5 2.907,18 3.146,33 3.216,62 3.334,09 3.422,22 3.629,25 
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Anlage zu § 56 (VKA) 

§ 1 
Entgelt  

 Beschäftigte, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 - Entgeltord
nung (VKA) eingruppiert sind, erhalten abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 Ent
gelt nach der Anlage C (VKA). 

 Anstelle des § 16 (VKA) gilt folgendes:  

1Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen sechs Stufen. 2Bei Einstellung wer
den die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufs
erfahrung vorliegt. 3Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige Berufs
erfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; ver
fügt sie/er über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, 
erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 4Unabhängig davon kann der 
Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten ei
ner vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuord
nung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit för
derlich ist. 5Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an 
ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) oder zu 
einem Arbeitgeber, der einen dem TVöD vergleichbaren Tarifvertrag anwendet, 
kann die in dem vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stu
fenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Satz 4 bleibt unbe
rührt.  

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 3:  
1Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten 
des öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt grundsätzlich als 
Erwerb einschlägiger Berufserfahrung. 2Als Erwerb einer einjährigen einschlägi
gen Berufserfahrung gilt entsprechend auch die fachpraktische Ausbildung im 
Rahmen einer abgeschlossenen praxisintegrierten Ausbildung zur Erziehe
rin/zum Erzieher nach landesgesetzlichen Regelungen und im Rahmen einer 
abgeschlossenen praxisintegrierten Ausbildung zur Heilerziehungspflege
rin/zum Heilerziehungspfleger nach landesgesetzlichen Regelungen. 
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 Soweit im Allgemeinen Teil auf bestimmte Entgeltgruppen Bezug genommen 
wird, entspricht  

die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe 

S 2 2 

S 3 4 

S 4 5 

S 5 6 

S 6 bis S 8b 8  

S 9 bis S 11a 9a 

S 11b bis S 13 9b 

S 14 9c 

S 15 und S 16 10 

S 17 11 

S 18 12. 

 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe der Anlage C werden die Be
schäftigten der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgelt
gruppe erreicht haben. 2Beträgt bei Höhergruppierungen innerhalb der An
lage C (VKA) der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt 
und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 in der höheren Entgeltgruppe 

in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b 

— bis zum 31. März 2025 weniger als 72,99 Euro, 

— vom 1. April 2025 bis 30. April 2026 weniger als 75,26 Euro und 

— ab 1. Mai 2026 weniger als 77,37 Euro, 

in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18 

— bis zum 31. März 2025 weniger als 116,79 Euro, 

— vom 1. April 2025 bis 30. April 2026 weniger als 120,42 Euro und 

— ab 1. Mai 2026 weniger als 123,79 Euro, 
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so erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle 
des Unterschiedsbetrages den vorgenannten jeweils zustehenden Garantiebe
trag. 3Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der 
Höhergruppierung. 4Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe 
ist die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzu
ordnen; die in der bisherigen Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die 
Stufenlaufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe angerechnet. 5Die/Der Beschäf
tigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, 
das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten 
Stufe der betreffenden Entgeltgruppe. 6§ 17 Abs. 4 findet keine Anwendung. 

Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 2:  
Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil. 

Protokollerklärung zu Absatz 4: 
1Ist Beschäftigten nach § 14 Abs. 1 vorübergehend eine höherwertige Tätigkeit 
übertragen worden, und wird ihnen im unmittelbaren Anschluss daran eine Tä
tigkeit derselben höheren Entgeltgruppe dauerhaft übertragen, werden sie hin
sichtlich der Stufenzuordnung so gestellt, als sei die Höhergruppierung ab dem 
ersten Tag der vorübergehenden Übertragung der höherwertigen Tätigkeit er
folgt. 2Unterschreitet bei Höhergruppierungen nach Satz 1 das Tabellenentgelt 
nach § 1 Abs. 4 Satz 5 die Summe aus dem Tabellenentgelt und dem Zulagen
betrag nach § 14 Abs. 3, die die/der Beschäftigte am Tag vor der Höhergruppie
rung erhalten hat, erhält die/der Beschäftigte dieses Entgelt solange, bis das 
Tabellenentgelt nach § 1 Abs. 4 Satz 5 dieses Entgelt erreicht oder übersteigt. 

 Auf Beschäftigte der Entgeltgruppe S 9 findet der in § 20 Abs. 2 Satz 1 für die 
Entgeltgruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz Anwendung. 

 1Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung 
(VKA) in einer der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a eingruppiert sind, erhalten eine 
monatliche SuE-Zulage in Höhe von 130,00 Euro. 2Beschäftigte, die nach Teil B 
Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in einer der Entgeltgrup
pen S 11b bis S 12 sowie S 14 oder S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 6 ein
gruppiert sind, erhalten eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 180,00 Euro. 

§ 2 
Betrieblicher Gesundheitsschutz/Betriebliche Gesundheitsförderung 

 Die nachfolgenden Regelungen gelten für die Beschäftigten des Sozial- und Er
ziehungsdienstes, soweit sie nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 - 
Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind.  
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 1Betriebliche Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Arbeit und die Arbeits
bedingungen so zu organisieren, dass diese nicht Ursache von Erkrankungen 
oder Gesundheitsschädigungen sind. 2Sie fördert die Erhaltung bzw. Herstel
lung gesundheitsgerechter Verhältnisse am Arbeitsplatz sowie gesundheitsbe
wusstes Verhalten. 3Zugleich werden damit die Motivation der Beschäftigten 
und die Qualitätsstandards der Verwaltungen und Betriebe verbessert. 4Die be
triebliche Gesundheitsförderung basiert auf einem aktiv betriebenen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz. 5Dieser reduziert Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten so
wie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren und verbessert durch den Abbau von 
Fehlzeiten und die Vermeidung von Betriebsstörungen die Wettbewerbsfähig
keit der Verwaltungen und Betriebe. 6Der Arbeits- und Gesundheitsschutz so
wie die betriebliche Gesundheitsförderung gehören zu einem zeitgemäßen Ge
sundheitsmanagement. 

 1Die Beschäftigten haben einen individuellen Anspruch auf die Durchführung ei
ner Gefährdungsbeurteilung. 2Die Durchführung erfolgt nach Maßgabe des Ge
setzes über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Ver
besserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei 
der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz). 3Die Beschäftigten sind in die Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilung einzubeziehen. 4Sie sind über das Ergebnis von 
Gefährdungsbeurteilungen zu unterrichten. 5Vorgesehene Maßnahmen sind mit 
ihnen zu erörtern. 6Widersprechen betroffene Beschäftigte den vorgesehenen 
Maßnahmen, ist die betriebliche Kommission zu befassen. 7Die Beschäftigten 
können verlangen, dass eine erneute Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 
wird, wenn sich die Umstände, unter denen die Tätigkeiten zu verrichten sind, 
wesentlich ändern, neu entstandene wesentliche Gefährdungen auftreten oder 
eine Gefährdung auf Grund veränderter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse 
erkannt wird. 8Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist in angemessenen Abstän
den zu überprüfen. 

 1Beim Arbeitgeber wird auf Antrag des Personalrats/Betriebsrats eine betriebli
che Kommission gebildet, deren Mitglieder je zur Hälfte vom Arbeitgeber und 
vom Personal- bzw. Betriebsrat benannt werden. 2Die Mitglieder müssen Be
schäftigte des Arbeitgebers sein. 3Soweit ein Arbeitsschutzausschuss gebildet 
ist, können Mitglieder dieses Ausschusses auch in der betrieblichen Kommis
sion tätig werden. 4Im Falle des Absatzes 3 Satz 6 berät die betriebliche Kom
mission über die erforderlichen Maßnahmen und kann Vorschläge zu den zu 
treffenden Maßnahmen machen. 5Der Arbeitgeber führt die Maßnahmen durch, 
wenn die Mehrheit der vom Arbeitgeber benannten Mitglieder der betrieblichen 
Kommission im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber dem Beschluss zugestimmt 
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hat. 6Gesetzliche Rechte der kommunalen Beschlussorgane bleiben unberührt. 
7Wird ein Vorschlag nur von den vom Personalrat/Betriebsrat benannten Mit
gliedern gemacht und folgt der Arbeitgeber diesem Vorschlag nicht, sind die 
Gründe darzulegen. 8Die betriebliche Kommission ist auch für die Beratung von 
schriftlich begründeten Beschwerden zuständig, wenn der Arbeitgeber eine er
neute Gefährdungsbeurteilung ablehnt. 9Der Arbeitgeber entscheidet auf Vor
schlag des Arbeitsschutzausschusses bzw. der betrieblichen Kommission, ob 
und in welchem Umfang der Beschwerde im Einzelfall abgeholfen wird. 10Wird 
dem Vorschlag nicht gefolgt, sind die Gründe darzulegen.  

 1Die betriebliche Kommission kann zeitlich befristet Gesundheitszirkel zur Ge
sundheitsförderung einrichten, deren Aufgabe es ist, Belastungen am Arbeits
platz und deren Ursachen zu analysieren und Lösungsansätze zur Verbesse
rung der Arbeitssituation zu erarbeiten. 2Sie berät über Vorschläge der Gesund
heitszirkel und unterbreitet, wenn ein Arbeitsschutzausschuss gebildet ist, die
sem, ansonsten dem Arbeitgeber Vorschläge. 3Die Ablehnung eines Vorschlags 
ist durch den Arbeitgeber zu begründen. 4Näheres regelt die Geschäftsordnung 
der betrieblichen Kommission. 

 1Zur Durchführung ihrer Aufgaben sind der betrieblichen Kommission die erfor
derlichen, zur Verfügung stehenden Unterlagen zugänglich zu machen. 2Die be
triebliche Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch Regelun
gen über die Beteiligung der Beschäftigten bei der Gefährdungsbeurteilung, de
ren Bekanntgabe und Erörterung sowie über die Qualifizierung der Mitglieder 
der betrieblichen Kommission und von Gesundheitszirkeln zu treffen sind.  

 Gesetzliche Bestimmungen, günstigere betriebliche Regelungen und die 
Rechte des Personal- bzw. Betriebsrats bleiben unberührt.  

Protokollerklärungen: 
1. Sollte sich aufgrund gerichtlicher Entscheidungen erweisen, dass die über die 

Zusammensetzung der betrieblichen Kommission oder die Berufung ihrer Mit
glieder getroffenen Regelungen mit geltendem Recht unvereinbar sind, werden 
die Tarifvertragsparteien Verhandlungen aufnehmen und eine ersetzende Re
gelung treffen, die mit geltendem Recht vereinbar ist und dem von den Tarifver
tragsparteien Gewollten möglichst nahe kommt. 

2. Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass mit dieser Regelung au
ßerhalb seines Geltungsbereichs der betriebliche Gesundheitsschutz/die be
triebliche Gesundheitsförderung im BT-V und BT-B nicht abschließend tariflich 
geregelt sind und die übrigen Besonderen Teile des TVöD von der hier getroffe
nen Regelung unberührt bleiben. 
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§ 2a 
Regenerationstage/Umwandlungstage 

 1Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung 
(VKA) eingruppiert sind, haben im Kalenderjahr bei Verteilung der wöchentli
chen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche Anspruch auf zwei Arbeits
tage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 (Regenerati
onstage). 2Wird die wöchentliche Arbeitszeit an weniger als fünf Tagen in der 
Woche erbracht, vermindert sich der Anspruch auf die Regenerationstage ent
sprechend. 3Maßgeblich für die Verminderung nach Satz 2 sind die jeweiligen 
Verhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung nach Abs. 2 Satz 2. 4Verändert 
sich im Zeitraum zwischen der Antragstellung und dem gewährten Regenerati
onstag die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit, erhöht oder vermindert sich 
der Anspruch auf die Regenerationstage entsprechend. 5Verbleibt bei den Be
rechnungen nach den Sätzen 2 oder 4 ein Bruchteil, der mindestens einen hal
ben Regenerationstag ergibt, wird er auf einen vollen Regenerationstag aufge
rundet; Bruchteile von weniger als einem halben Regenerationstag bleiben un
berücksichtigt. 

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 
1Der Anspruch reduziert sich auf einen Regenerationstag, wenn in dem Kalen
derjahr nicht für mindestens vier Kalendermonate Anspruch auf Entgelt bestan
den hat. 2Anspruch auf Entgelt im Sinne des Satz 1 sind auch der Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 21 Satz 1 TVöD genannten Ereignisse 
und der Anspruch auf Krankengeldzuschuss (§ 22 Absatz 2 und 3 TVöD), auch 
wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers 
nicht gezahlt wird. 3Einem Anspruch auf Entgelt gleichgestellt ist der Bezug von 
Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher Leistungen, 
Leistungen nach § 56 lfSG, Kurzarbeitergeld und Leistungen nach §§ 18 bis 20 
MuSchG. 

 1Bei der Festlegung der Lage der Regenerationstage sind die Wünsche der/des 
Beschäftigten zu berücksichtigen, sofern dem keine dringenden dienstlichen/be
trieblichen Gründe entgegenstehen. 2Der/Die Beschäftigte hat den/die Regene
rationstag/e spätestens vier Wochen vor dem gewünschten Zeitpunkt der Ge
währung in Textform gegenüber dem Arbeit-geber geltend zu machen. 3Der Ar
beitgeber entscheidet über die Gewährung der Regenerationstage bis spätes
tens zwei Wochen vor diesen und teilt dies der/dem Beschäftigten in Textform 
mit. 4Im gegenseitigen Einvernehmen ist unter Berücksichtigung der aktuellen 
dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse abweichend von den Sätzen 2 und 3 
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auch eine kurzfristige Gewährung von Regenerationstagen möglich. 5Regene
rationstage, für die im laufenden Kalenderjahr keine Arbeitsbefreiung nach Ab
satz 1 Satz 1 erfolgt ist, verfallen. 6Abweichend von Satz 5 verfallen Regenerati
onstage, die wegen dringender betrieblicher/dienstlicher Gründe im laufenden 
Kalenderjahr nicht gewährt worden sind, spätestens am 30. September des 
Folgejahres. 

 1Beschäftigte, die Anspruch auf eine monatliche SuE-Zulage gemäß § 1 Abs. 6 
der Anlage zu § 56 haben, können bis zum 31. Oktober des laufenden Kalen
derjahres in Textform geltend machen, statt der ihnen zu-stehenden SuE-Zu
lage im Folgejahr bis zu zwei Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung 
des Entgelts gemäß § 21 in Anspruch zu nehmen (Umwandlungstage). 2Be
schäftigte, die erstmalig einen Anspruch auf eine SuE-Zulage gemäß § 1 Abs. 6 
der Anlage zu § 56 erwerben, können nach Ablauf von drei Kalendermonaten 
nach Aufnahme des Arbeitsverhältnisses (Neubegründung des Arbeitsverhält
nisses oder Tätigkeitswechsel) die Geltendmachung der Umwandlungstage für 
das laufende Kalenderjahr erklären. 3Die SuE-Zulage wird jeweils nach der er
folgten Arbeitsbefreiung gekürzt. 4Der Kürzungsbetrag ergibt sich aus dem ge
mäß § 24 Abs. 3 Satz 3 ermittelten Stundenentgelt bezogen auf die an dem 
Umwandlungstag dienstplanmäßig bzw. betrieblich festgelegten Arbeitsstun
den. 5Besteht zum Zeitpunkt der Beantragung kein Dienstplan bzw. keine be
trieblich festgelegte Arbeitszeit, so ist die an dem Umwandlungstag zu leistende 
Arbeitszeit dadurch zu ermitteln, dass die arbeitsvertraglich vereinbarte regel
mäßige durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit durch die Anzahl der Arbeits
tage zu teilen ist, die die/der Beschäftigte in der Woche zu leisten hat, in der der 
Umwandlungstag liegt. 6Der/Die Beschäftigte hat den/die Umwandlungstag/e 
spätestens vier Wochen vor dem gewünschten Zeitpunkt der Gewährung in 
Textform gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. 7Der Arbeitgeber ent
scheidet über die Gewährung der Umwandlungstage bis spätestens zwei Wo
chen vor diesen und teilt dies der/dem Beschäftigten in Textform mit. 8Bei der 
Festlegung der Lage der Umwandlungstage sind die Wünsche der/des Be
schäftigten zu berücksichtigen, sofern dem keine dringenden dienstlichen/be
trieblichen Gründe entgegenstehen. 9Im gegenseitigen Einvernehmen ist unter 
Berücksichtigung der aktuellen dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse abwei
chend von den Sätzen 6 und 7 auch eine kurzfristige Gewährung von Umwand
lungstagen möglich. 10Eine im Vorjahr nach Satz 1 oder im laufenden Kalender
jahr nach Satz 2 beantragte Umwandlung der SuE-Zulage wirkt längstens bis 
zum Ende des laufenden Kalenderjahres. 
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Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1: 
Für das Kalenderjahr 2022 gilt statt des 31. Oktober der 30. November. 

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 2: 
Satz 2 gilt nur für Geltendmachungen ab dem 1. Januar 2023. 

Protokollerklärung zu § 2a: 
Bei den Regenerations- und Umwandlungstagen handelt es sich nicht um Ur
laubs-/Zusatzurlaubstage. 

§ 3 
Beschäftigte im Erziehungsdienst 

1Bei Beschäftigten im Erziehungsdienst werden – soweit gesetzliche Regelungen be
stehen, zusätzlich zu diesen gesetzlichen Regelungen – im Rahmen der regelmäßi
gen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Kalenderjahr 30 Stunden für 
Zwecke der Vorbereitung und Qualifizierung verwendet; im Tarifgebiet Ost gilt, dass 
diese Zeiten zur Vorbereitung und Qualifizierung auch durch gesetzliche Regelungen 
erfüllt sein können.2Bei Teilzeitbeschäftigten gilt Satz 1 entsprechend mit der Maß
gabe, dass sich die Stundenzahl nach Satz 1 in dem Umfang, der dem Verhältnis ih
rer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen Ar
beitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht, reduziert. 3Im Erziehungs
dienst tätig sind insbesondere Beschäftigte als Kinderpflegerin/Kinderpfleger bzw. 
Sozialassistentin/Sozialassistent, Heilerziehungspflegehelferin/Heilerziehungspflege
helfer, Erzieherin/Erzieher, Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger, im hand
werklichen Erziehungsdienst, als Leiterinnen/Leiter oder ständige Vertreterinnen/Ver
treter von Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten oder Erziehungsheimen sowie 
andere Beschäftigte mit erzieherischer Tätigkeit in der Erziehungs- oder Eingliede
rungshilfe. 

Protokollerklärung zu Satz 3: 
Soweit Berufsbezeichnungen aufgeführt sind, werden auch Beschäftigte erfasst, die 
eine entsprechende Tätigkeit ohne staatliche Anerkennung oder staatliche Prüfung 
ausüben. 
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Anlage zu § 1 Abs. 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) 
§ 56 Anlage C (VKA) 

Tabelle TVöD VKA 
Anlage C (Sozial- und Erziehungsdienst) 

gültig bis 31. März 2025 
(monatlich in Euro) 

Entgelt- 
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

S 18 4.458,20 4.571,79 5.134,51 5.556,51 6.189,53 6.576,36 

S 17 4.110,52 4.395,96 4.853,14 5.134,51 5.697,17 6.027,75 

S 16 4.026,38 4.304,54 4.614,00 4.993,81 5.415,82 5.669,04 

S 15 3.884,14 4.149,76 4.431,15 4.754,68 5.275,17 5.500,22 

S 14 3.847,03 4.109,38 4.422,05 4.740,10 5.091,81 5.337,97 

S 13 3.756,97 4.012,60 4.360,80 4.642,12 4.993,81 5.169,65 

S 12 3.747,09 4.002,01 4.335,64 4.631,04 4.996,80 5.151,53 

S 11b 3.697,55 3.948,84 4.125,39 4.575,55 4.927,22 5.138,23 

S 11a 3.631,49 3.877,94 4.053,00 4.501,47 4.853,14 5.064,15 

S 10 [nicht besetzt] 

S 9 3.439,30 3.671,40 3.935,15 4.325,50 4.694,75 4.979,60 

S 8b 3.371,39 3.598,79 3.864,55 4.253,22 4.620,71 4.902,44 

S 8a 3.303,85 3.526,31 3.755,83 3.973,29 4.185,86 4.409,39 

S 7 3.223,59 3.440,19 3.655,70 3.871,17 4.032,82 4.276,40 

S 6 [nicht besetzt] 

S 5 [nicht besetzt] 

S 4 3.091,81 3.298,76 3.487,33 3.615,30 3.736,51 3.925,36 

S 3 2.924,89 3.119,62 3.300,78 3.467,12 3.543,23 3.634,14 

S 2 2.719,14 2.838,41 2.926,64 3.022,45 3.130,19 3.237,95 
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§ 56 Anlage C (VKA) 

Tabelle TVöD VKA 
Anlage C (Sozial- und Erziehungsdienst) 
gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026 

(monatlich in Euro) 
Entgelt- 
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

S 18 4.591,95 4.708,94 5.288,55 5.723,21 6.375,22 6.773,65 

S 17 4.233,84 4.527,84 4.998,73 5.288,55 5.868,09 6.208,58 

S 16 4.147,17 4.433,68 4.752,42 5.143,62 5.578,29 5.839,11 

S 15 4.000,66 4.274,25 4.564,08 4.897,32 5.433,43 5.665,23 

S 14 3.962,44 4.232,66 4.554,71 4.882,30 5.244,56 5.498,11 

S 13 3.869,68 4.132,98 4.491,62 4.781,38 5.143,62 5.324,74 

S 12 3.859,50 4.122,07 4.465,71 4.769,97 5.146,70 5.306,08 

S 11b 3.808,48 4.067,31 4.249,15 4.712,82 5.075,04 5.292,38 

S 11a 3.741,49 3.994,28 4.174,59 4.636,51 4.998,73 5.216,07 

S 10 [nicht besetzt] 

S 9 3.549,30 3.781,54 4.053,20 4.455,27 4.835,59 5.128,99 

S 8b 3.481,39 3.708,79 3.980,49 4.380,82 4.759,33 5.049,51 

S 8a 3.413,85 3.636,31 3.868,50 4.092,49 4.311,44 4.541,67 

S 7 3.333,59 3.550,19 3.765,70 3.987,31 4.153,80 4.404,69 

S 6 [nicht besetzt] 

S 5 [nicht besetzt] 

S 4 3.201,81 3.408,76 3.597,33 3.725,30 3.848,61 4.043,12 

S 3 3.034,89 3.229,62 3.410,78 3.577,12 3.653,23 3.744,14 

S 2 2.829,14 2.948,41 3.036,64 3.132,45 3.240,19 3.347,95 
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§ 56 Anlage C (VKA) 

Tabelle TVöD VKA 
Anlage C (Sozial- und Erziehungsdienst) 

gültig ab 1. Mai 2026 
(monatlich in Euro) 

Entgelt- 
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

S 18 4.720,52 4.840,79 5.436,63 5.883,46 6.553,73 6.963,31 

S 17 4.352,39 4.654,62 5.138,69 5.436,63 6.032,40 6.382,42 

S 16 4.263,29 4.557,82 4.885,49 5.287,64 5.734,48 6.002,61 

S 15 4.112,68 4.393,93 4.691,87 5.034,44 5.585,57 5.823,86 

S 14 4.073,39 4.351,17 4.682,24 5.019,00 5.391,41 5.652,06 

S 13 3.978,03 4.248,70 4.617,39 4.915,26 5.287,64 5.473,83 

S 12 3.967,57 4.237,49 4.590,75 4.903,53 5.290,81 5.454,65 

S 11b 3.915,12 4.181,19 4.368,13 4.844,78 5.217,14 5.440,57 

S 11a 3.846,25 4.106,12 4.291,48 4.766,33 5.138,69 5.362,12 

S 10 [nicht besetzt] 

S 9 3.648,68 3.887,42 4.166,69 4.580,02 4.970,99 5.272,60 

S 8b 3.578,87 3.812,64 4.091,94 4.503,48 4.892,59 5.190,90 

S 8a 3.509,44 3.738,13 3.976,82 4.207,08 4.432,16 4.668,84 

S 7 3.426,93 3.649,60 3.871,14 4.098,95 4.270,11 4.528,02 

S 6 [nicht besetzt] 

S 5 [nicht besetzt] 

S 4 3.291,46 3.504,21 3.698,06 3.829,61 3.956,37 4.156,33 

S 3 3.119,87 3.320,05 3.506,28 3.677,28 3.755,52 3.848,98 

S 2 2.908,36 3.030,97 3.121,67 3.220,16 3.330,92 3.441,69 
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Berlin/Köln, den 13. September 2005 

[Unterschriften der Tarifvertragsparteien] 
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Niederschriftserklärungen 

Zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (Bund) 

1. zu § 45 Nr. 8: 

Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass der Auslandszuschlag, der 
nach Maßgabe des § 45 (Bund) Nr. 8 Abs. 2 TVöD-BT-V in entsprechender An
wendung der Tabelle Auslandszuschlag der Anlage VI. 1 Bundesbesoldungsge
setz auf der Grundlage einer/eines Vollzeitbeschäftigten ermittelt wurde, an
schließend nach § 24 Abs. 2 TVöD zeitratierlich zu berechnen ist. 

2. zu § 49 Nr. 2a:  

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass der Vorbereitungsdienst/das Re
ferendariat der Lehrkräfte wegen des dortigen Ausmaßes der eigenverantwortli
chen Tätigkeit (im Vollbild der Berufstätigkeit) eine teilweise Anrechnung auf die 
Stufenlaufzeit der Stufe 1 rechtfertigt und deshalb mit Ausbildungsgängen an
derer Berufe nicht vergleichbar ist. 

Zu Abschnitt IX Übergangs- und Schlussvorschriften (Bund)  
§ 50 Absatz 4 Buchst. b 

1Der Zeitpunkt des Außerkrafttretens wurde im Einklang mit dem Zeitpunkt des 
Außerkrafttretens des § 13 Absatz 2 der Arbeitszeitverordnung für die Beamtin
nen und Beamten des Bundes (AZV) festgelegt. 2Falls der Geltungszeitraum für 
die in § 13 Absatz 2 AZV enthaltene Opt-out-Regelung verlängert wird, werden 
die Tarifvertragsparteien Gespräche über eine Verlängerung des Geltungszeit
raums der tariflichen Opt-out-Regelung für das Feuerwehrpersonal führen. 

Zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) 

1. zu 46 Nr. 4: 

 Die Tarifvertragsparteien (VKA und ver.di) verpflichten sich, bei Anhebung 
der Altersgrenze für das Ausscheiden vergleichbarer Beamtinnen und Be
amter und bei einem Wegfall der Möglichkeit der Altersteilzeitarbeit vor 
dem 31. Dezember 2009 in Gespräche über die sich dadurch ergebende 
Situation einzutreten. 

 Der Arbeitgeber hat dem Beschäftigten die Höhe der garantierten Ablauf
leistung nach Absätzen 3 und 4, auf die die Versicherung abzuschließen 
ist, mitzuteilen. 
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2. zu § 51 Nr. 2a: 

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass der Vorbereitungsdienst/das Re
ferendariat der Lehrkräfte wegen des dortigen Ausmaßes der eigenverantwortli
chen Tätigkeit (im Vollbild der Berufstätigkeit) eine teilweise Anrechnung auf die 
Stufenlaufzeit der Stufe 1 rechtfertigt und deshalb mit Ausbildungsgängen an
derer Berufe nicht vergleichbar ist. 

3. Zu § 3 Satz 3 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56:  

Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst müssen in Einrichtungen tätig 
sein, in denen auch Kinder oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs
schwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege betreut 
werden, und für Kinder oder Jugendliche erzieherisch tätig sein. 
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